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Der Lei ter der JVA Tegel 
- 452 - Vwl'. 2222/84 -

Betr.: Organisa tion und Ausgestal 
--- t ung von Wei hnachtsfe i ern 

für Inhaftiert e im Bereich 
der JVA Tegel 

Die Wei hnacht.szuwendung in Höhe von 
25,- DM , di e all en Gefangenen mit 
Ausnahme der Freigänger und der Ge
fangenen, di e verschul det ohne Ar
beit sind, im Mona t Dezember 1984 
gutgeschrieben werden, kann ~1egen 
der ohnehin s t arken Belastung der 
Zahlstelle zu r Auss tat tung von 
Weihnachtsfeiern ni cht gesondert 
ausgezahlt ~terden. Die Gefangenen 
können jedoch ggf. im Rahmen des 
allgemeinen Ei nkaufs für 25 , - DM 
Waren en-terben, die sie dann für 
gemeinsame Weihnachtsfei ern zur 
Verfügung stellen können. 
Das Einbringen von Lebensmi ttel n 
zur Ausgestaltung von Wei hnachts
feiern durch externe Personen, di e 
i n der Anstalt Gruppenarbeit lei 
sten, ist- auch in kle inen Mengen -
rU.ch;t gestattet. 
Diesem Personenkreis wird jedoch 
die Mögrichkeit eingeräumt, im Rah
men der Organisationsstruktur der 
jeweiligen Teilanstalt undnachZu
s t immung des jeweiligen Teilan
staltsleiters über den Leiter des 
Gefangeneneinkaufs, Herrn Hinz, 
- App . : 373 - bei dem Vertragslie
feranten der Anstalt für den Ge
fangeneneinkauf der Fa . Frey, Eich
borndamm 236, 1000 Berlin 26, Le
bensmittel und darüber hinaus Mate
r i al zur Ausstattung von Wei hnachts
feiern (z.B. Tannenzweige) auf ei 
gene Kosten zu beziehen und von der 
Firma in die Anstalt einbringen zu 
1 assen; der Warenwert darf max. 10,
DM pro Teilnehmer betragen. Hierbei 
möchte ich ausdrücklich betonen, 
daß die Beschaffung der Waren nu4 
über Herrn Hinz abgewickelt werden 
darf. Ferner weise ich darauf hin, 
daß die Warenrechnung sofort nach 
Erhalt der Warensendung zu beglei 
chen ist. 
Besorgungen für die Ausgestaltung 
von Weihnachtsfeiern von Gefangenen 
durch Gruppenleiter sind ebenfal l s 
nur über Herrn Hinz abzuwickeln . 

Lieferungen können montags bi s 
freitags von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 
sonnabends von 9.00 Uhr bis 13.00 
Uhr erfolgen . An Sonn- und Feier-
t agen wird von der Firma nicht ge-
liefert. Oie Teilanstaltsleitungen 
werden gebeten , den in Betracht 
kommenden Personenkreis über diese 
Regel ungen zu unterrichten . 
Lange-Lehngut 
Ltd. RegierungsdireRtor 
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H I \ \i E I S ! 

In der .-\LTER\.-\TI\"E\ LISTE (.l.L) hat eine AG - Drogenpol itik die 
Arbeit aufgenommen . Da sich :"·angsläufig ein n i ch t geringe r 
Teil der Basis in den Berliner . ~ntisten befindet , rufen ~i r 
hiermit a·lle Betroffenen und Interessierten : ur ~lit:arbe i t 
- ,,ie auch immer! - auf . Hierbei ist 1·o r allen Dingen an di e 
Rtm'ler im weitesten Sinne gedacht . 

liillkommen, sind .\nregungen, 'litteilungen , Denkan~töße und 
Kritik - drogenpolitischer, aber auch knastspe : ifi sche r ,\ r t . 
Zu erreichen ist die ' stachlige' Gruppe unter : ALTER~ATIVE 
LISTE , AG - Drogenpolitik, Badensehe Straße 29, 1000 Be r lin -
31 oder unter der Telefonnummer 861 !9 1~ I 861 ~4 49 . 

GESA.\G DER I\'TELLEKTIJELLE.\ 

Rr- r - revolution 
macht man nur mit Liebe. 

IVeis t den Het zer von der Schwelle . 
~ur der Intell ektuelle 
kennt das Weltgetriebe . 

Unsre Überlegenhei t 
1vird euch trefflich führen . 
Wählt nur uns in eure Räte , 

dann ''rird Liebe früh und späte 
eure Seelen rühren . 

Li eb den Bürger, Proletar , 
denn dein Bruder i st es . 

Und verdienst du ihm ~lillionen , 
mag di ch das Bewußtsein lohnen: 

Ihr sei d ja Gesch1vister . 
Sammel t euch zum Klassenkampf 

hinter unserm Schil de . 
Läßt der Bourgeois euch erhängen, 

mit der Künste Zauberklängen 
stimmen 1vir ilm mi lde . 

Aber korrant s zwn Bürgerkrieg, 
ja kein Blut vergießen! 

Auf den Kolben jeder Fl inte 
schreibt mit roter Liebes tinte : 

Brüder , nur nicht schießen! 
Folgt dem geis tigen Führer rat 

zu des Werkes Krönung. 
Einerseit s die rote Fahne, 
andrersei ts die Butt ersalme 

lieblicher Versölmung. 
Rr- r-revolution 

macht uns die Her zen schwellen. 
Laßt die Freiheit uns erreichen 

mit den l yrischen Gedichten 
der Intellekt uellen. 

(Erich 1--lühsam) 

Bebr.: Re~htsberabung ourch ffiitglieder oes Berliner Anwalbsvereins in 
------- ~eilanstal~en oer Jusbi~voll3ugsansl!al~ tegel . 

Ciebe ffii cgefangene! 

Der Berliner AntoaUsverein fuehrt seH 1980 aufgnmo oer oamaligen Haus
verfuegung Nr. 8/1980 eine Rechcsberabung oer Insassen oer JQA-tegel it1 
oer Art: uno !Düse aurch, nass inceressier te RechbsanwaeUe in einem re
gel maessigen turnus mont ags nie 5 ~eilansbalcen (tA) aufsuchen uno oort 
mit: berat:ungstoilligen 6efangenen ausammencreffen. Der Schwerpunkt oer an
geborenen Beratung uno evencuellen Rechtsbesorgung liege nicht: imSl!raf
recht: , sanile rn i m:Hvilrecht:, also.r:.B. Familien-, ffiiec- unoArheil:!s rechb. 
Einige oer eingeceilcen Rechl!sanwaelce hat: cen öen Einotuck, öass nies e 
Beral!ungsmneglichhih noch nicht: ausreicheno bekannt: gemacht touroe . Also 
hier nochmals (siehe unl!en) oie Bekanntmachung unö öie leiten, in öenen 
oie Rech~sanwaelce in öie Anscal~ kommen. Bil!~e nehmt: öas Angebot: wahr . 

Tag Dat. TA Rechtsam·~a 1 t Anschr if t Te l .: 

Grosse , 216 60 71 Mon tag 5. 11 . all e Cordul a 30 , Maaßenst r. 12 

Ho l dmann, 65, Na zarethkirch-
Montag 12. 11. a lle 462 10 43 

Helge s t r. 44 

Montag 19 .11. a 11 e 
Kei per, 3o , Landshu ter Str . 211 30 99 
Ul r i c h 22 

Kies 1 i eh , 26, Wi lhel msruher 
Mon tag 26. 11 . all e 

Ra 1 f Damm 142 B 
415 30 61 



17. ~AHRGANG 
~DER LICHTBLICK} 

AUFLAGE: 5 200 

Nr.11 1984 AUSGABE 176 

SPENDENKONTO 
~~ Novvnbe~gab~ li~gt vo~ Ihn~n , 
wo bu e..-6 du~cha1L6 ~e. .te.tzt~ Ä..n d~ 
b,iAh~ge.n , /vt,Lt.U,che.n A~ ~.>un könn-

·,•. 2n )J · tn eL ~. - ~ 

sJ~-= - <J~ -, ~ rL~ - 3L i c ~ 

>t - :)0 .. D< - n l 
te. , nachdein ~e. Oktob~~a.Uf.>ga.be. dÄ..~ 
G 011ii.:tVt dVt J Uf.>Uz v eJLV.XLUu.ng und d Vl. 
An~.>ta.Uf.>.t~Ui.tung deNnaße.n e.~e.gt ha.t
t~, daß un~ Schtie.ßung d~ R~da.k
uo n~.>ltiiwn e. z wnÄ..nd ut -i .. m G e..-6 pttä.c. h waJt • 

SPENDENKONTO 
Vann hat man J.> Ä..ch j ~doch da6ÜJt ~ntf.>chÄ..e.d~n, u 
n~n b~de.ut~nd ~.>ubWVt~n We.g unzu~.>c.h.e.age.n, wn 
d011 LICHTBLICK dÄ..e. Ka.nd~~ anzu.Ze.ge.n . 

Laut VoUzugl.l p.tan ge.he. Ä..ch dvnnäc.hf.>t Ä..n de.n o 6-
6~ne.n VoUzug , 1.>0 daß ~e. An~.>ta.Uf.>.tU:tu.ng j e.tzt 
Ä..n a.UVt SUUe. oÜ!t un~n Nac.h6o.tg~ ge.!.lo~gt 
hat , d~n dVt TAL 1 (von Se.e.6~a.nz ) au~.>J.>ucht~, 
o hn~ daß dÄ..e. Re.da.kUo Mg emun~.> cha6t vo~'h~ -trt 

K~·nntM6 ge.!.le.tzt od~ ge.6Mgt WWtd~ . 

"Nac.Wga.U, wÄ..!t hö~ ' n dÄ..c.h ~ap~.> e.n !" 

I htte. Re.dakUonl.lg0ne.Ä..nf.>c.ha6t (p.tu.f.> Hoppel ' c.he.n) 
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Insassen der Strafvollzugsanstalt Berl in-Tegel - und Kaninchen 
"Hoppel" als ~laskottchen . 

Horst Wanher, Lothar Pavel -
Redaktionsgemeinschaft "der lichtblick" 

Horst W a r t h e r 

Eigenverlag 
Lothar P a v e 1 auf Rotaprint R 30 

Redaktionsgemeinschaft ' 'der lichtblick", Seidelstraße 39, 
100:> Berlin - 27. 

Oie Arbeit der Redaktionsgemeinschaft best:il!lnt sich nach Naß
gabe des Statuts der Redaktionsgemeinschaft "der lichtblick" 
van 1. Jwü 1976. 

"DER LICIITBLICK" erscheint in der Regel einmal monatlich . Der 
Bezug ist: ~ostenfrei. Eine Zensur findet nicht statt. 

Einem Teil jeder Ausgabe haben wir Zahlkarten beigelegt: - zur 
Erleichterung .für unsere zahl~mgs- b:,<. spendenfreudigen Leser . 
Die R!lckseite des Einlieferungsscheines ist mit einer Spenden
quittung versehen , die in Verbindung mit dem Poststempel als 
gültiger Beleg beim Finanzamt vorgelegt werden kann . Die Spen
den an den "LICIITBLICK'' sind als gemeinnützig anerkannt. 

Soweit nicht anders angegeben: Reprodukt:ionen des Inhalts - ganz 
oder teilKeise - nur mit schriftlicher Erlaubnis der Redak
donsgemeinschaft . 

Mil: vollem Namen gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt I 
die Meinung der Redaktionsgemeinschaft wieder. 

EIGEJIDMSVORBEHALT: Die Zeitschrift bleibt so lange Eigentum des Absenders , bis I 
sie dem Gefangenen persönlich ausgehändigt wird; auf § 31 Abs. 
3 StVollzG wird besonders hingewiesen. Hiernach kann der An- 1 
staltsleit:er Schreiben anhalten, wenn sie grob unrichtig oder 
erheblich entstellende fklrstellungen von Anstaltsverhältnissen I 
enthalten. 

Wir d die Zeitschrift de:n Gefangenen nicht persönlich ausgehän- I 
digt - ~>'Obei eine "Zurhabenalmie" keine persönliche Aushändi-
gung im Sinne dieses Vorbehalts darstellt - , ist sie dem Ab
sender unter Angabe des Grundes zurllckzusenden. 

Das Briefamt der JVA Tegel bittet alle Angehörigen und mit In
sassen der JVA Tegel im Briefwechsel stehendeil externen Leser 
dan.un, bei Schreiben an Insassen grundsätzlich zur normalen 
Anschrift auchdie Angabe der Teilanstalt, in der der je~>-eili
ge Insasse inhaftiert ist, zu vermerken. 

l- -
________ ..... 

I 

PRESSESPIEGEL 
INFORMATIONEN 
DER INSASSENVERTRETUNG 
KUNTERBUNT 
WIRBEL UM GEMEINSAMES PAPIER! 
STRAFVOLLZUG 
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BUCHT! PS 

_ .. :.-
1 I ' • 
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UNO DAZU EIN GROSSES BIER ! -

( KONFIJSilJS Zl/ EINEM OBER ,2. ~00 .... Cn•) 
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47 
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Auf oiesen .$eiben haben unsere Ceser ilas JDnrc. Ihre JDuensche, Anregungen, 
Foroerungen, Kritikuno Urteil, rnuessen sich nichc unbeoin.st rniC oer mei
nung iler Renaktion äecken. Die Reoaktion behaelc sich vor, Beicraege 
- ilem )Sinn entsprechenil - zu kuerzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Liebe LICHI'BLICKER! 

Freut mich, daß Thr mir den LICHI'
BLICK zugesandt habt, und ich zrei
ne , er sollte zur Pflichtlektüre 
eines jeden .Knackis werden. 

"Raftrecht" ist zum Beispiel sehr 
wichtig für jeden Gefangenen - 1.md 
so weiter. Aber was mir auch aufge
fallen ist: Kein VK>rt über die wah.r
heit, was wirklich so in den BRD
Knästen abläuft, wie das so aus
s ieht mit der Psyche und daß rren 
im Knast erst so richtig kriminali
siert wird. 

Uber BIMler nur ein kleiner Teil; 
jedoch gerade die hQben ein Recht 
darauf, einen Platz in Eurer Zei
tung einzunehJnen. Denn: Es gibt 
keine Einsicht bei .BU.fiern, jeder 
kifft weiter wenn er wieder heraus
karrot - 1.md überhaupt, was haben 
Kiffer imKnast zu suchen? Der Knast 
ist fal sch. 

10 % werden in den Knästen ein
gesperrt, um der Gesellschaft ebNas 
vorzU\veisen . 10 % machen eine The
r apie (draußen) ; jedoch werden da
von 99 % wieder rtickfä.}.lig . Nur um 
der Gesellschaft.vorzuweisen, "The
rapie s tatt Strafe"? ~iner Ailsicht 
nach ist das nur e.in weiterer, sehr 
schli.rrrrer Anschlag auf das Rechts
bewußtsein, nur kärmen wir leider 
nichts dagegen machen. Angesichts 
der Tatsache, daß es Tausende von 
Alkohol- und Tablettenabhängige 
gibt und daß im Alkoholrausch die 
zreisten Straftaten begangen wer
den, werden wir Kiffer mit zu hchen 
Strafen belegt, wobei noch hinzu
karrnt, daß wissenschaftlich noch 
nicht einmal eine Abhängigkeit nach
gewiesen werden konnte. Ja, im 

4 ' der lichtblick' 

Grunde genamen geht es doch nur 
darum, dieArbeitsproduktivität für 
den Staat zu fördern . Deshalb wird 
i.rrrrer~verru~,~ruahrtundim 
Knast konserviert: zur Abschreckung 
für all jene, die statt zuArbeiten 
lieber Rauchen würden, eventuell. 

Freundliche, freiheitliche und auch 
solidarische Grüße aus dem Essener 
Knast. 

Karl- Heinz OVerkarnp 
4XD Essen 1 

Hallo Lichtblicker! 

Natürlich war der Artikel von Wolf
gang wetterling über die Außenstel
len (Arbeitslager ) von Gütersloh. 
ein Magnet für uns. Er ist unserer 
Meinung nach zu wenig auf die Nach
teile des offenen Vollzuges einge
gangen, auch scheint er ein Para
dies von Lager erwischt zu haben . 
Wir - in diesem Lager - haben das 
Gefühl, ins Jahr 1884 zurückversetzt 
zu sein; es fehlt nur noch die Pei t 
sche und der Karabiner . Ich möchte 
hier keine Gegendarstellung brin
gen, da schon zu viele Gerüchte über 
Oberems in Umlauf sind - und mir 
wird schlecht. dabei, wenn ich lese, 

I I I I I I I I I I I I I 
1-:ie \-lolfgang \oJetterling in seinem 
Artikel alles humanisiert . Mensch
lichkeit ist hier in keiner Hin
sicht zu erwarten , jede Vergünsti
gung muß durch Arbeit und Hintern
kriecherei erkämpft oder erbettelt 
l·lerden . Jedes \-lort will hier gut 
überlegt sein, da die Zahl der Zin
ker und Schleimscheißer bei weitem 
höher ist als in einer geschlosse
nen Anstalt. 

Vor diesem Lager war ich im PZ Mün
ster und habe erfolgreich meinen 
Hauptschulabschluß absolviert . Mit 
diesem ~1ollte ich mein späteres 
Leben besser einrichten. Auf meine 
Bitte hin, einen Lehrgang als 
Schweißer besuchen zu dürfen , be
kam ich zur Antwort, daß ich mich 
erst in Obereros zu bewähren habe. 
Komischerweise \varen wir in der 
Schule dem offenen Vollzug gleich
gestellt . Wie also diese Bewährung 
hier aussehen soll, frage ich mich 
heute noch. Eine Weiterbildung ist 
hier unmöglich und wird auch mei
stens mit dem Satz abgetan: "Sie 
sind zum arbeiten hier hochge
schickt worden, das Denken überneh
men wir für Sie . " Ich sitze nun 
als Erstbestrafter zum dritten Mal 
in Oberems. 1982 habe ich meine Un
terschrift zurückgezogen, weil der 
Kontakt zu meinen beiden Kindern 
(sie sind während meiner Haft in 
einem Heim untergebracht) überhaupt 
nicht gefördert wurde. Die Sozial
arbeiter in Obereros sind total 
überlastet. Nach einem Monat im ge
schlossenen Vollzug der JVA Rem
scheid, schickte man mich 1o1ieder 
nach hier in das "gelobte Land" . 
ich sah keinen Sinn in dieser Sa
che und legte mein Veto durch einen 
Urlaubsüberzug ein . 

Danach wieder Remscheid . Dort woll
te man mich - nach der Aussage der 
Sozialarbeiterin - ein Jahr auf Eis 
legen. Ich sah dann in Münster doch 
noch eine Chance, das Beste aus 
meiner Haft zu machen. Dort bekam 
ich dann auch regelmäßig meinen Ur
laub, und der Kontakt zu meinen 
Kindern war optimal bestimmt . Hier 
angekommen, hatte ich meinen Urlaub 

"ERtAUBT MI!\ EINE FRAGE,VATTERN: 
MÜssr IHR W!Rkl.ICH GAR Sll..TATrERN?. 
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bis auf ner Tage .. aufgebraucht und Gustav-Stresemann-lnstltut eV 
den Verme:::k von M•;nster l.n der Ak- • • 
te, daß die Verbindung zu meinen 
Kindern aufrecht zu erhalten sei. 
Nach einem Monat bat ich den =ür 
uns zuständigen Anstaltsleiter um 
ein G~spräch . Da ich nur noch sie
ben Monate vor der vorzeitigen Ent
lassung stand, wollte ich aufgrund 
der Urlaubstage meinen Status als 
Freigänger durchsetzen . Ich sagte 
dies auch ziemlich offen und ver
wies ihn auf den Vermerk in der 
Akte. Antv1ort: Ich hätte vor an
derthalb Jahren einen Urlaubsüber
zug begangen undmüsse mich erstmal 
v1ieder bet-~ähren ; außerdem sei dies 
hier Oberems und nicht Münster . 

Man wird hier zur Interessenlosig
keit erzogen . Die Hauptsache be
steht darin , daß die Arbeitslei
stungen stimmen . Das vlort Betreuer 
ist hier nur ein "Kaminetitel". Er 
hat Null- Ahnung, wenn man ihn auf 
etwas anspricht. Läuft man hier 
mit dem StVollzG herum und schreibt 
Beschwerden, " fängt" man sich nur 
Blasen . Außerdem: Es besitzt auch 
kaum einer den Mut dazu . Ich v1eiß, 
daß ich jetzt bei meinen Ausfüh
rungen ein wenig abgeschweift bin , 
aber ich sehe in dem ganzen Voll
zug keinen Sinn. Zu Denken gibt mir 
auch, \deviel Unterschriften für 
den offenen Vollzug hier zurückge
zogen 1verden . Auch jetzt , mein 
zweiter Urlaubsüberzug von hier , 
muß doch einen Hintergrund haben . 
Von Münster bin ich fast jeden Mo
nat gefahren und habe nicht einmal 
mit diesem Gedanken gespielt . Narum 
also hat man mich wieder ins glei
che Lager gesteckt? Hat man selber 
festgestellt, daß meine Ausflipper 
nur in Oberems stattfinden? Viel
leicht hat jemand eine Antv1ort auf 
diese Fragen und kann mir den Sinn 
des Obererosvollzuges begreiflich 
machen . 

Mit freundlichem und solidarischem 
Gruß 

Dieter t1osler 
Pavenstädterweg 233 
4830 Gütersloh 

"HIN4US! llU 8tsr Nt eHr MEHR HEl}( SoHN!!" 
•sc.HON &Ur SCHOll/ GUT 1 ICH GEH Jrl SC/fON • 

für übernationale Bildung und europäische Zusammenarbeit 
::urooaiscne .l.<acer-:e _;rcac· 
naus Leroacn · \:.·5C6C 3e<clsc:-- --3 ,ac~ac:- 2 · Teleion: 02202!2 "C2" - ' 

I~~ERNATIONALER THEATER- 1 TANZ UND ZIRKUSWORKSHOP 
vom 27. Dezember 1984 bis 5. Januar 1985 

des Gustav-Stresemann-Instituts 
mit Leuten aus Italien, Frankreich , Eng land etc . 

Teilnehmerbetrag Dl\1 315, 
(Unterbringung und Verpflegung inclusive) 

Information über: Jeanine de Heus oder Eckard 
Schöller, Haus Lerbach, 5060 Bergisch Gladbach. 

Telefon : 02202/31021 

Liebe LICHTBLICKER, 

am 11 . 10.84 wurde ich auf dem Weg 
von der Arbeit ins Haus (III) , zur 
Mittagszeit, vom Sicherheitsbeamten 
Elmer Bräscher aus der Reihe heraus
gewunken . Vor ihm stehend verlangte 
er als e rstes - ohne das vor1veg ein 
l~o rt gewechselt worden 1~ar -, ich 
solle meinen Mund öffnen - und ei
nen Moment später hatte ich seine 
beiden Hände am Hals , wobei er mit 
seinen Daumen einen spürbaren, emp
findlichen Druck auf meinen Kehl
kopf ausübte. Zu Deutsch : Er würgte 
mich! Hir war augenblicklich die 
Luftzufuhr abgeschnitten, und fast 
umgehend geriet ich in Panik, da 
ich mit solcher Maßnahme nicht ge
rechnet hatte . 

Die Begründung für Bräschers Ver
halten ist , daß er 'glaubte', eine 
Schluckbewegung bei mir gesehen zu 
haben . Seine Begründung in allen 
Ehren. Aber wenn das ausreicht, um 
Insassen dieser Anstalt am Hals zu 
würgen, dann habe ich ab jetzt rich
tige Angst davor über die Höfe zu 
gehen . Zumal jetzt, nachdem ich ge
gen ihn mit einer Dienstaufsichts
beschwerde vorgegangen bin , der ei
ne Strafanzeige noch folgen wird. 
Seiner \o/ut auf mich kann ich somit 
sicher sein, und ich gehe davon 
aus, daß ich mit weiteren Überfäl
len dieser Art zu rechnen habe . 

Durch derartiges Vorgehen gegen 
Strafgefangene, kann ich mir n i cht 
vorstellen, daß der Anstalt ernst
haft an einer Resozialisierung von 
ehemals relativ schweren Gewal tver
brechern gelegen ist. Ich z . B. ge
be dafür ein treffendes Beispiel! 
Ich hatte schwer damit zu tun, bei 
den Gerichten nochmals auf Glaub
würdigkeit zu stoßen, was mir - ein 
Glück! - noch einmal gelungen ist. 
Somit stehe ich kurz davor, in den 
offenen Vollzug ver legt zu werden . 
Daraufhin basiert auch mein Verhal
ten seit langer Zeit, denn ich bin 
mit allen Mitteln, seit ~onaten, 

damit beschäftigt, hier keine 'Dumm
heiten' zu machen . Urlaubserprobt 
bin ich jetzt auch ca . ein dutzend 
Mal - mit allen dazugehörigen Kon
trollen - , und das unbeanstandet! 

Durch das Verhalten des Sicher
heitsbeamten ßräscher hätte ich 
beinahe meine Selbstkontrolle ver
loren und mich spontan massiv zur 
\-lehr gesetzt, was sehr viel Ärger 
mit sich _gebracht hätte, so daßall 
meine guten Pläne hinsichtlich der 
Entlassung zunichte gemacht worden 
wären. 

Resozialisieren oder bewußt zu 
unüberlegten Handlungen zwingen? 
ist hier meine Frage. Oder ist man 
hier e rst dann resozialisiert, wenn 
man sich - als Mann mit noch etwas 
Stolz im Bauch - würgen läßt? Soll
te letzteres der Fal l sein, dann 
werde ich ewig ein nicht zu resozia
lisierender Fall bleiben! Zwar bin 
ich in Hinsicht auf mein späteres 
Leben ganz klar zu Abstrichen be
reit, nur darf das nicht etwa in 
Angriffen auf meinen Körper ausar
ten. 

Die nächste Stufe nach -~urgen, wä
re dann ja quasi die, den Häftling 
vor der Kontrolle mittels eines 
schweren Gegenstandes niederzu
schlagen, um seinen ' Schluckmecha
nismus ' außer Kraft zu setzen. Eine 
schreckliche Vision, muß ich sagen. 

Mitgeteilt habe ich den ganzen Vor
fall schon deswegen, damit eventuell 
andere Mitgefangene in Zukunft vor 
solchen Angriffen geschützt \ver den. 

Klaus- Dieter W i 1 1 u n 
Berlin-Tegel, Teilanstalt III 

LESERBRIEF 

Betr. : Nachtrag zu meinem Artikel 
"Zoologischer Garten - Ber 
lin Tegel" in der Oktober 
ausgabe 1984 

ln o.g. Art ike l sind mir neben ei
nigen bedauerlichen Abstrakt ionen 
auch Ausdruckfehler unterlaufen . 
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•• • • • • • • • • • • • • • • • • Daher hier folgenden, mir (und hof 
fentlich auch dem Leser) 1-1ichtigen 
und vertiefenden Nachtrag: 

1 . Es ging mir darum, aufzuzeigen, 
(neben der Unmenschlichkeit als 
so 1 eher), daß die besonderen Si che
rungsmaßnahmen, die ja gemäß phi lo
logischer Gesetzesinterpretation 
nur eine Vorsorge-Funktion erfüllen 
dürfen, inderJVA Tegel eine Nach 
beuge-Funktion haben . 

\.Ii r ~1i r in Tegel ja alle wissen, 
genügt es doch schon, hier als un
bequemer Gefangener zu gelten, und 
der kleinste Mucks eines solchen 
wird dann als Indikation für beson
dere Sicherungsmaßnahmen (" ... ab 
nach 'Berta 1' ... 11 ) 1"i II kommen 
geheißen. Und bei denen, die wirk
lich einmal gewalttätig geworden 
sind (meistens handeltessich doch 
um ein paarsituationsbedingte Ran
da 1 en unter Gefangenen), ist doch 
eh meist hinterher die Gefahr vor
über, daß sie es in absehbarer Zeit 
nochmals werden würden. Warum dann 
a 1 so dennoch die Maßnahmen nach § 88 
StVollzG, die doch eindeutig nur 
dann ergriffen werden dürfen, wenn 
eine Gefahr bevorsteht? 

Und das ist es, 1-tas in Tegel stets 
rechtswidrig und da zu menschenun-
1'/Ü rd i g (Pr i va tzooha 1 tung) gehand
habt 1"i rd. Werden Schlägereien oder 
Randalen doch ohnehin disziplina
risch geahndet (§ 103 StVollzG), 
also mit Arrest oder ähnlichem, 
kommt in Tegel vor einer Disz i pl i
narmaßnahme (ln einigen Fällen. 
Red.) noch die besondere Siche
rungsmaßnahme "Absonderung von an
deren Gefangenen" (Pr i vatzooe i nker
kerung) als Vorspann {rechts1vidrige 
U-Haft für das Disziplinarverfah
ren) hinzu. Und dem Arrest folgt 
a 1 s Nachspann dann häufig auch noch 
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ein Strafverfahren. Und diese Dop
pel- und Dreifachbestra f ung ist die 
eigentliche Rechtsvtidrigkeit, mal 
ganz abgesehen von den Gefangenen, 
die sich total zuUnrecht auf " Ber
ta I " be f inden. Der Privatzoo ist 
ein Zweckentfremdungs-Gehege . 

2 . Es ging mj r weiterhin darum, 
aufzuzeigen, daß in Meister Müllers 
Privatzoo Gefangene übe r Gebühr 
festgehalten werden. Also nicht 
schon dann in den Nor.ma 1 vo 11 zug zu
rückverlegt werden, wenn sie sich 
" beruhigt" haben (dami t sind die 
Gefangenen gemeint, bei denen tat 
sächlich einmal so etwas 1-1ie "Auf
müpfigkeit" vorhanden war ) , son
dern erst dann, ~1enn es "Zood i rek
tor" Müller beliebt, wenn er ange
bettelt wird ... Und die Stra fvoll
streckungskammern das ganze igno
rieren oder subjektiv interpretie
ren, über das Gefühl für die Ve r
hältnismäßigkeitnicht verfügen. 

3. Im Alternativkommentar (1 . Auf
lage) wird übrigens auf folgendes 
hingew iesen (Randziffer 6 zu § 89 
StVollzG) : 

- Die Anordnung von Einzelhaft 
(hier in Tegel Privatzooeinkerke
rung ) muß unerläßlich sein, d . h. 
sie muß unterbl eiben, wenn sie 
durch andere Ha ßnahmen ersetzt 
werden kann . ( ... ) Verlegung in 
eine Anstalt, die bessere Behand
lungsmöglichkeiten bietet ( ... ) 
Einzelhaft ist nicht dazu da, 
'Störenfriede' abzuschieben, wie 
Baumann (1977, Seite 111 f.) es 
befürchtet ( ... ) Vielmehr hat die 

Anstale 'in jedem Fa l l zunächst 
alle sonstigen t1ittel einzuset
zen ' (Fiegierungsent:•ur f , Seite 
78 ) . 

Und 1vas gesch ieh t hier in Tegel? 
Hier wi rd Ho l zhammer-Vollzug be
t r ieben! 

Y. Ic h bleibe dabei, daß die 'Ter
roristen ' im Ho~hsicherheitstrak t 
bedeutend mehr Kontaktmöglichkei
ten haben als Tegeler "Exoten" im 
Pri va t zoo. Wenn der Hochsicher
hei t strakt auch nicht das Paradies 
auf Erden se i n mag . 

Im Privatzoo ist Total-Einschluß 
(ohne die Möglichkeit von Fernseh
Fre izeit, Gruppen usw. ) ; im Hocnsi
cher hei tstrakt ist täglich Auf
sch l uß, bestehen Sportmögl ichkei
ten - und Fernsehen. Ein Beamter 
bestätigte mir zudem eindeutig 
meine Auffassung, daß auf der Si
cherungsstation 'B - 1 1 in der TA III 
der JVA Tege 1 "der härteste Vo 1 I zug 
in Berl in geschoben wird" . Selbst 
au f der Dealer-Station in der TA I 
geht es freizügiger zu, da gibt's 
von 15.30 Uhr bis 22.00 Uhr die üb
lichen Freizeitmöglichkeiten (u .a. 
Fernsehen). 

5. Die Abtipper- Bemerkung " ... und 
bist Du nicht willig, so gebrauch 
i eh Ge1-1a 1 t" wäre ge I ungene r, 1 au te
te sie: " ... und bist Du gar wi 1-
lig, so gebrauche ich trotzdem Ge~ 
walt ." \./er wehrt sich denn noch 
großartig, wenn so'n ganzes Roll 
kommando über einen herfällt? Eine 
Privatzoo-Einweisungb ietet Beamten 
doch so richtig eine Gelegenheit 
des Aus tobens, ob der Knack i wi 11 i g 
ist oder nicht. 

6. Auf der Seite 35 (unten) muß es 
heißen: ... und som i t genau das er
reicht wird, was verhindert 
werden sollte (freudsche Fehl Iei
stung!). 

]. Der Rest ist geschenkt 

-Dietmar Jochum-

Betr.: Ausbeutung im Knast 

Liebe LICHTBLICKER! 

Seit einiger Zeit bin ich im Besitz 
Eurer Zeitschrift. Heuteabermöch
te ich gerne einmal selber meinen 

National Council for the Welfare of Prisoners Abroad 
3·17., l 'pp,·r Slrn·l. I"'"'"" NI 0 1'1> 01·226 lhhX 



••••••••••••••••••••••••••• • •••• Senf dazu ?.bgeben, Has mich hier Ereignisse auf den Gefa."'l9'e."l2n nach ~w;~ 
besonders argert. seiner fut:lassung aus der Anstal~ I~ • 
Da der Ge~'angene zu (Zwangs- ) Ar- ;irr;irke."i ·,~e."\. Sta~t einer Zu- l I ~ 
beiten ve~pfl ichtet ist und diese KUne~prognose sollte daher ledig- ~ 
Arbe i t m i t einem Hunger 1 ohn bezah 1 t lieh eine Behandl~sp~se ::r
~~i rd, kann der Gefangene natürlich s~el;tt.~erd;n. Dazu l.Stdl.e~erson
nicht auf große.., Fuße leben. Das ll.c!-tke.l.tser'-orschung zu Begl.IU"' des 
ist klar. Daß er dazu aber auch Scrafvollz-...tges strikt zuindividua
noch im Knast bis aufs Hend ausge- lisiere."l. 
beutet wird, indemerbeim monatli 
chen Einkauf Höchstpreise beza hlen 
r'luß , das ·.Jill mir einfacn nicht in 
den Kopf. 

So hat unse rer Kaufmann (?) hier 
beispielsweise den Classic-Pu lver
kaffee um 0,60 0-Mark erhöht, so 
daß er jetzt 12,78 0-Mark kostet. 
Ein wirklich stolzer Preis. Die 
Sauerei dabei aber Ist, daßderGe
fangene gezwungen ist bei diesem 
Kaufmann zu ordern, da keine Kon
kurrenz vorhanden is t, sondern ein 
Monopol besteht. Gefangene, d ie 
ke ine Arbe i t haben - 1·1a rum auch im
mer -,sind natUrllchnochbeschis
sene r dran. 

Und nich t nur beim Kaffee 'fJerden 
übe rhöhte Preise verlangt . Sollte 
mal ein Sonderangebot vorhanden 
sein. sosind bestimmt ande re Arti 
kel gleichzeitig preislich angeho
ben worden. Dagegen sollte die Ju
stiz endlichetwasunternehmen. Be
sch~>Jerden Hurden in dieser Angele
genheit bereits ehr als genug ge
schrieben; jedoch bis jetzt ohne 
jeglichen Erfolg . 

Also meine Herren, bitte unterneh
men Sie etwas gegen diesen Wucher. 

Klaus Prekur 
JVA Frankenthai 

Hallo LICHI'BLICK! 

In der Anlage übersende ich Ellch 
einen Beschluß des Blmdestages mit 
der Stellungnahme des Bundesjustiz
ministers . 

Viel ist dazu nicht mahr zu sagen; 
außer, daß wir ncx:h weit von einer 
effektiven Gleichbehandlung aller 
Gefangene., entfernt sind. Nic.'l)t j e
den Gefangenen ;drd die gleic.>te 
Olance gegeben. Die in Bezug genan
mene Täterprognose, die maßgebend 
für eine bedingte Entlassung ist, 
kann einfach nicht überzeugen . 

Da d.is Verhalten des Gefangenen 
nach seiner Entlassung nicht rrehr 
den Einfluß des Vollzuges unter
liegt, ist die Stellung einer Tä
ter/Zukunftsprognose während der 
Inhaftierung imGrunde ungesichert. 
Es ist nicht vorauszusehen, welche 
besorrleren oder noch unbekannten 
und daher auch kaum abschätzbaren 

Regel.-:Bßig sollte aber auf jeden 
Fall jede.-:~ Gefangenen nach VerbU
ßung von Z;.,.rei-Dritteln seinerFrci
heitssr.rafe das letzte Drittel zur 
8e'<~älmmg ausgesetzt v1erden. 

Je nach Erfolg der sogenannten Be
handlungsprognose sollte dann je
d::x:h entschieden ·.·.oerden, ·~lchc 
Hilfen (Be,.;ährungshelfer etc . ) dem 
einzelnen Gefangenen nach seiner 
bedingten Entlassung angeboten 
werden . 

Die derzeitige Handhabung ' Zu
kunftsprognosen zu erstellen ' und 
daV0.'1 eine bedingte Entlassung ab
hängig zu machen, kann rechtlich 
in bezug auf den Artikel 3 GG kei
nen Bestand haben. 

Der Rigorisnus und die eventuellen 
.Em:>tionen einzelner Bediensteter in 
Strafanstalten, die bei der Erstel
lung der Zukunftsprognose für den 
einZelnen Gefangenen nicht ausge-
schlosse'1 'Herden können, macht eine 
obje.lct:ive urd wahrheitsgenäße Zu
kunf-...sprognose nicht nöglich, son
dern zu einem Lotteriespiel. 

Ni t solidarischem Gruß 

Werner S p a n k a 
JVA Willich 

DEliTSCHER BU:--'DESf AG 
PETITIO~SAUSSCHUSS 

DIE VORSITZE\JDE 

Sehr geehrter Herr Spanka! 

Ihre Eingabe ist vom Pet itionsaus
schuß bearbeitet ,,urden . Ich Ober
sende Ilmen hienni t den begriindeten 
Antrag an den Bundestag zur Kennt
nis . 

Ich bitte um \'erständnis , daß die 
Prüftmg Ihres Anliegens einige Zeit 
in Anspruch genonrnen hat . 

Nit freundlichen Grüßen 
Liesbeth Berger 

L3erlin) 

ANTRAG 

die Petition als erledigt anzusehen. 

BEGRIJNDIDIG 

Der Petent regt eine Änderung des 
§ 57 St: rafgesetzbuch - StGB- (Aus
setzung des Strafrestes) dahinge
hend an , nach VerbüBung von zwei 
Dritteln der verhängten Freiheits
strafe die Vollstreckung des Res tes 
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r egelmäßig zur Bewähr ung auszuset
zen . 

Zu de r Eingabe nimmt der Bundesmi
nis t e r der Justiz wie folgt Stel
lu"ng : 

"§ 57 StGB gibt dem Strafgefan
genen , der zu einer bestimmten 
Freiheitsstrafe verurteilt wor
den ist , unter den dort genann
ten Voraussetzungen die Gelegen
heit , sich in der Freiheit den 
Erlaß des Strafrestes zu verdie
nen . Insofern haben alle zu zei 
tiger Freiheitsstrafe Ve r urteil 
ten , soweit sie die erforderli 
chen Mindestverbüßungszeiten er
reichen , di e gleichen Chancen . 
Eine s olche Gelegenheit kann 
indes mit Blick auf den mit der 
Freiheitsstrafe verfolgten 
Strafzweck dem Verurteilten -
gleichs am aus der Natur der Sa
che heraus - nur dann gewährt 
wer den , wenn eine günstige Tä 
ter prognose vorliegt , d . h . wenn 
eine gewisse Gewähr dafür be
steht , daß der Ver urteilte künf
tig straf f r ei bleibt, oder, wie 
es das Gesetz ausdrückt, ver ant
wor tet wer den kann zu e r proben , 
ob der Verurteilte außer halb des 
Strafvollzugs keine Straftaten 
mehr begehen wi r d . Sind diese 
Voraussetzungen , über deren Vor
liegen das Gericht (Stra f voll 
s t r eckungskammer ) nach Anhör ung 
der Staats anwal tschaft, des Ver 
urteilten und der Vollzugs an
s talt einscheidet , er fü l lt , hat 
der Ver ur teilte einen Ans pr uch 
da r a uf , vorzeitig entlas sen zu 
werden . 

Der Glei chhe i t s s atz des Gr undge
setzes gebi e t et e s dagegen nicht , 
den St:ra f r e s t eines Ver urteil -

&Li Nt ! 
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ten völlig unabhängig von die 
sen Voraussetzungen - und damit 
losgelöst von der Erreichung des 
Strafzwecks - zur Bet-1ährung aus
zusetzen . Eine solche Praxis 
WÜl·de vielmehr auf eine Revision 
des ursprünglichen Strafurteils 
durch eine nachträgliche Moditi 
zierunq des Strafausspruchs hin
auslaufen und insofern einen -
nicht zulässigen 
die Rechts- und 

- Eingriff in 
Bestandskraft 

des Strafurteils darstellen . " 

Auch nach Auffassung des Petitions
ausschusses gewähr t d i e geltende 
Regelung über die Aussetzung des 
Strafres t es bei zeitiger Freiheits
str afe j edern Gefangenen die Nög l ich
kei t, sich nach Ver büßung von zwei 
Dr i tt eln der Fr e i heitsstrafe zu be
währ en . Im Hinbl ick auf den Straf
zweck sowie di e Recht s- und Be
standskraft des Str afurteils l i egt 
in den vom Gese t zgeber in § 57 StGB 
fes tgelegtenVor aussetzungengerade 
ke i n Ver stoß gegen den Gleichheits
grundsat z des Grundgesetzes . 

Der Ausschuß sieht daher keine Ver
anlassung , die vorn dem Pet enten 
beant ragte Ceserzes änderung zu be
fü rworten. 

fRIVAT5EE ! 
Z UTRrrr' 

VERSor<N • 

LESERBRI EF: 

Ich suche .e ussagekräft ige, roman t i
sehe Lyrik von inhaftierten Kolle
gen wie auch von 'draußen ' , da ic h 
versuc hen möchte , einen Sammelband 
zusamme nzustellen. Ich kann mi r 

_l,__..___ 
DER DIENST IST HART UND STEL\.T DIE BEAMTEN 

OFT VOR UNLÖSBAR SUIEINENDE AUFGASEN: 
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vorstellen , daß es siche r! ich Mit 
men sc hen g i bt , d ie es b ishe r n icht 
~1agten , Ihre ure igenst en Geda nken, 
Gefühle , eben Empfindungen - auch 
bed ingt du rch die Haftsitua ti on ge 
wissermaßen , zu ve röffen tlic hen . 

Alle rd ings b i tte ich da r um , Ver se, 
Sp rüche , Re ime e tc ., die sich mi t 
gesel l scha ftskri t i schen Di ngen 
(Nanu? - der Druckel· ) befassen, a u
ße r acht zu la ssen . So l Jve es je
mand en geben, der d i ese r Sac he et
~las a bgewinnen kann, ~1ü rde ichm ich 
übe r des sen Zusch r ift f reuen. Unter 
Umständen kann ic h Portoaus l agen 
e rset zen , d . h., wenn s i e si ch im 
Rahmen halten . Na t ürli ch bin ich 
se l ber n i cht ' auf Rosen gebe ttet '. 

Im Vordergrund so l l t e de r ideelle 
We r t s t ehen, wasei nen Gedankenaus - · 
tausc h ei nsc hließ t . ln der Hoff 
nung , d ie Isola tion v ie l leicht auch 
dadu rc h e twas ert räg l iche r zu ma
c hen , war t e ich mi t der üblichen 
'Knas tgedu l d ' a uf e ine Resonanz . 

Nu r Mut ! Für mi ch i s t es a uch e i n 
Anfang . 

H. Joac him M a j e 
Aachener Straße 47 
5308 Rheinbach (JVA) 

Hallo Jungs, 

w s k i 

zu meinem Bedauern habe ich die be
wußten LICHI'BLICKE nicht rrehr, vll.ir
de aber trotzdem gerne etwas zu ei ..:. 
nem Beitrag beisteuern, weil i ch 
ihn für sehr wichtig e rachte . Ich 
glaube, er entstamnte der Feder e i
nes gewissen "Baum" , v.cbei ich mich 
aber auch täuschen kann. 

Dem Sinne nach: " . . . der Knacki , 
der nie soziales Verhalten lernte , 
dem Solidarität und Ver antw:::>rtung 
frerrd sind - sollt e mal darüber 
nachdenken! " 

Ich übernehme voll , und erweitere! 
Vielen wäre geholfen (könnt e gehol
fen werden) , würde m:m im Knast be
ginnen, über das tägliche unsoziale 
Verhalten untereinander nachzuden
ken . 

Imne.r ist es die Gesellschaft, die 
Richter , die Bullen, die Schuld 
sind: Was aber passiert tagtäglich 
unter uns? Reden oder hören wir 
nicht den ganzen Tag - ode r gar 
j ahre lang - irmer nur von Verrat, 
von Verrätern (mich hätten die nie 
exwischt, wenn ich nicht verraten 
v.crden wäre) , von dem Parsehe, dem 
dicken Benz , den Superweibern , die 
wir draußen hatten? Man, was sind 
wir doch für tolle Typen! 

Und in Wirklidlkeit? Gelbe Zalm
s1:u!Tlrel oder auch gar keine mehr, 
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schütteres Haar, fahle Gesichter 
mit listigen Augen (den kr1.mtren 
Buckel will ich einmal weglassen, 
eben, fast alle sind ja Mister Uni
versums, kleine Schwarzeneckers} , 
aber Weiber haben sie: 11 Ich sage 
Dir 1 die Teenie' s sirxi mir nur so 
nachgelaufen. 11 Daß sie aber gleich
zeitig an 'Heim und Welt' schrei
ben, alte Qnas arurachen, von 'spä
ter IOnance' schreiben - vielleicht 
~r~egen des Radios oder Heihnachtspa
ketes - 1 das gibt \.JOhl keiner zu. 

Und dann die täglichen Hampelmann
Feflexe gegenüber den Beamten. Man 
tut es, freiwillig, für ein Lächeln. 
Die flache Stirn van eingeübten 
Niederwurf vorm Beamten oder Rich
ter tut nichts zur Sache : Hampel
männer haben imrer eine flache 
Stirn. Der hüOOisch treue Blick 
bei.rn Pfarrer 1 das flehende Gest.a!!r 
mel beim Sozialarbeiter 1 das igno
rieren wir : \~ir sind ja harte Jungs 
und ganze Kerle. Wir geben nie et
was zu. Nicht einmal, daß wir uns 
selbst belügen. Draußen! \•larte bis 
ich draußen bin. Denen werde ich es 
schon zeigen. 

Du erschreckst nicht einmal mehr 
darüber 1 daß der Forsche nicht drau
ßen steht, kein Teenie auf dich 
wartet - hast es ja gewußt , es war 
ja nur filr drinnen, weil ja fast 
ja:1er damit prahlte . 

Aber du 1r1irst ihn finden, ihn, der 
auch keinen ForsChe oder Benz hat, 
aber vielleicht noch ein paar Mark 
für einen Schraubenzieher oder Ta
schenlarrpe, tmd man wird nun tun, 
was man doch eigentlich gar nicht 
wollte. 

Im .Knast wird dann aus dem geknack
ten Autcrn:lten wieder ein "anstärrli
ger" Bruch, den Benz oder Forsche 
wechselt man gegen einen I..a!tborghi
ni-cauntach; denn schließlich ist 
man <iloch wer! Zudem: Mein K1..11Tpel , 
der miese Hund, hat mich verraten 
- warte nur, bis ich wieder raus
karme. DieGesellschaft, dieBullen, 
und die Richter - alle haben Schuld, 
nur wir nicht, wir Helden. 

Sollten wir nicht eirmal anfangen, 

auch in dieser Richtung Z:.l kriti
siere.'"!? Bei uns? Ob dem einen oder 
anderen geholfen ,,,erden könnte, 
noch? Ich meine, ja! 

In diese-n Sin.rte 

Wolfgang L e i n '' e b e r 
JVA Bruchsal 

OFFENER BRIEF 

An den 
Senator für Justiz 
Salzburger Straße 21 - 25 
1000 Berlin- 62 

Betr.: Weihnachtsamnestie 84 

Sehr geehrter Herr Senator! 
Seit 1974 bin ich inhaftiert. Ich 
habe bereits auf der Liste für ei
ne vorzeitige Entlassung (29.10 .84) 
gestanden; denn ich 11äre unter die 
Weihnachtsamnestie gefallen. 
Nun mußte ich erfahren, daß ich von 
dieser Liste ~Iieder gestrichen wur
de, weil mir höchstwahrscheinlich 
die Führungsaufsicht auferlegt 
wird . Das heißt, ich muß meine 10-
jährige Haftstrafe bis zum letzten 
Tag ( 20 .12. 84) verbüßen. Gegen eine 
Führungsaufsicht ist meinerseits 
nichts ei nzu1venden . I eh frage mi eh 
nur, wie ich in den mir verbleiben
den zwei Tagen bis zum 24 . 12.84 
(Heihnachten) meine behördlichen 
Angelegenheiten regeln soll? 
Seit Anfang 1981 gehe ich in den 
Regelurlaub und habe mir unter den 
schwierigsten Bedingungen bereits 
jetzt eine Wohnung besorgt, die ich 
allerdings noch selber renovieren 
muß. Sollte nun eine vorzeitige Ent
lassung für mich nicht in Frage 
kommen, so muß ich an die Vernunft 
der zuständigen Organe appellieren 
und hoffen, daß der Resozialisie
rungsgedanke nicht nur eine Seifen
blase ist, sondern daß auch tat
sächlich einmal etwas für eine Ein
gliederung getan wird. 
Sollten Sie sich fur mein Anliegen 
nicht positiv entscheiden können, -
weil Ihnen eventuell die Verant
I"IOrtung zu groß ist -, so möchte 
ich trotzdem allen, die in dieser 
Sache veranb1ortlich zeichnen, ein 
angenehmes, gesundes und gesegnetes 
Weihnachtsfest wünschen . 
Hochachtungsvoll 
Hanfred J e s c h k e 
JVA 3erlin- Teg~l 

......... ~tl! ~....!lllla?-.-. 

Liebe 
Redaktion "der lichtblick" 

Wir von 'draußen' :inden es toll, 
daß Ihr Euch so kristallklar auf 
Tegeler Dialekt ausdrückt. Eine 
Strafvollzugsreform mit menschli
chel1 Aspekten muß erfolgen, wenn 
unsere 'humane' Gesellschaft sich 
nicht selbst degradieren will : 1-'ie
viel willkürlich verursachtes Leid 
könnte verhindert werden, wenn .. . 
eine 'gerechte Gerechtigkeit' end-
1 ich auch in der Justiz Einzug hal
ten würde. Aber so? 

}!an erzieht sich schließlich im 
lebenslänglichen Verurteilungspro
gramm d i e Verbrecher, vor de
nen man im ~amen des Volkes das 
Volk bewahren will - ein schizo
phrener Kreislauf! l~arum können da 
andere Länder mehr als wir? 

Hacht weiter- mit Gottes und soli
darischer Sympathisanten-Hilfe . '.~ir 
werden wollend werben, "daß Gefan
gene auch ~!enschen sind." 

Viel Kraft für die Wahrheit 
und Grüße aus Kreuzberg 

~aria von ~laienzell 
und Irene 

VERANSTA111JNGEN FüR DlE ZEIT VQ\1 
17. :-\QVE\IBER BIS 22 . DEZE\IBER 1984 

- "DER DICKE I:\ A\IERIKA" -
(BUD SPEi'\CER UND VIELE ANDERE) 

- 17. NOVEMBER 1984 -

- "STOSSGEBET FOR EI~'EN fiA.l\MER" -
(BUD SPE.\;CER U~l) VIELE :\.'-I'DERE) 

- 22 . DEZBIBER 1984 -

ALL DIESE VERANSTALTUNGEN BZI\1. VOR
f-UI:IRUNGE.'\ FINDEN Dl KULTIJRSML DER 
JVA TEGEL STATT! 

DIESER PLA'l IST OHN"E GEWÄHR! 

gez . : DER LEITER DER SOZ . - PÄD. - AB-
TEIWNG: HERR ~~ A Y E R 
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STRAFVOLLZUG 
eine absurde 
Veranstaltung 

Seit 400 Jahren gibt es Gefängnis
se und Zuchthäuser, Strafvpllzugs
anstalten, wie das heute heißt. 
Seit 200 Jahren versucht man, die-

se 
und 

Institution zu 
seit 100 Jahren 

reformieren, 
wird inmer 

wieder der Vorschlag gemacht, den 
Strafvollzug am besten ganz abzu-
schaffen. Sinnvolle Bemühungen? 
Menschen, die bezogen auf ihre 
Lebenszeit - in einem kurzen, un
bedachten Moment Unheil verursa
chen , müssen für Jahre hinter Git
ter , wo sie im wesentlichen nur ei
ne inhaltlich bestimmte Pflicht 
kennenlernen: die Pflicht zur Ar
beit . Ist es da nicht wirklich gro
tesk, wenn man inmer noch versucht, 
strafrechtliche Schulp in ein Zeit
maß der Freiheitsstrafe umzurech

nen? 

Schon während qer juristischen Aus
bildung· hatte ich das Strafrecht 
interessanter als anderes gefun
den . Ein Richter, Vorsitzender ei
ner Zivilkammer, fragte mich ein
mal, warum. "Weil ich gern heraus-;
fände, aus genau welchen Gründen 
wer für was welche Strafe kriegt . " -
"Und genau das werden Sie nie er
fahren", war seine Antwort, "des
halb bin ich Zivilrichter gewor
den!" 

Zweite Reminiszenz : In Gelle steht 
ein festes Haus . Die historische 
F~ssade verbirgt eine Strafanstalt, 
d~e damals noch Zuchthaus hieß . Ih
re heutigen Ausmaße vermag der 
Bahnreisende nördlich der Station 
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zu erkennen, rechter Hand. Als ich 
sie zum erstenmal besuchte, gehör
te zur Einstimmung die rührende Ge
schichte ihrer Gründung: Vor die 
Wahl gestellt, ob ihnen eine Uni
versität oder ein Gefängnis lieber 
sei, hätten die Celler Bürger sich 
fü r das zweite entschieden, weil 
vor Studenten ihre Töchter nicht 
sicher seien, vor Eingesperrten 
aber wohl. 

In beiden Geschichten steckt, was 
alle staatliche Strafen letztlich 
kennzeichnet : der Widerspruch zwi
schen Rationalität und Irrationali
tät. Strafzumessung ergründen zu 
wollen, ist der Versuch, hinter 
mysteriös Anmutendem etwas Vernünf
tiges zu entdecken . Bösewichter 
si·ch vomLeibe zu halten, indem man 
sie einsperrt, ist sicher vernünf
tig - und entspricht doch unserer 
Angst, wird also letztlich aus Ir
rationalem gespeist. Das Vertrackte,. 
ist allemal das Ver wobensein beider 
Strebungen. Dabei haben wir uns 
daran gewöhnt, den {~iderstreit als 
einen Prozeß allmählichen Fort
schritts zu begreifen, Fortschritt 
natürlich als Sieg von Vernunft . 
Die Ablösung der Privatrache durch 
eine geordnete Strafjustiz gilt 
als ein gängiger Beweis dafür . 

EIN HORT DES IRRATIONALEN 

Nach ausgefeilten Verfahrensregeln 
und gemäß den Vorgaben eines hoch-

differenzierten Gesetzes- und Nor
mengeflechts sprechen unsere Straf
gerichte jährlich Hunderttausende 
von Verurteilungen (gelegentlich 
auch F:eisprüche) aus und messen, 
etwa ~m Verhältnis fünf zu eins 
Geld- und Freiheitsstrafen zu. Al~ 
lenfalls im Vollzug der letzteren , 
in den Geheimnissen, die sich hin
ter den Mauern und Gitter fenstern 
unserer Justizvollzugsanstalten 
verber gen, hat Irrationales, so 
will es scheinen, noch einen Hort. 
Aber auch hier hat der Gesetzgeber 
vor kurzem ja geholfen : Nach dem 
seit 1977 geltenden Strafvollzugs
ges~tz "ist der Vollzug darauf aus
zur~chten, daß er dem Gefangenen 
hilft, sich in das Leben in Frei
heit einzugliedern" . Resozialisie
rung geschieht demnach. Haben die 
sogenannten Massenmedien sich in 
den letzten Jahren etwa nicht satt
sam bemüht, uns dies als das ein
zig Vernünftige nahezubringen? "Ein 
Lebenslanger schreibt sich frei", 
meldet die SZ am 25. Mai 1984 , und 
der Untertitel dazu liest sich wie 
eine Illustration der Fortschritts
these: "Als eiskalter Killer Ver 
urteilter liest aus eigener Lyrik 
und Prosa." So einem also erlaubt 
unser Strafvollzug, sich "frei" zu 
schreiben! 

In diese Idylle von "Alles in Ord
nung" platzt jetzt ein Buch . Der 
Titel : "Das absurde System- Straf
urteil und Strafvollzug in unserer 
Gesellschaft". Der Verfasser, Georg 
l~agner, ist Vollzugspraktiker und 
Psychologe (woraus unser Sprachge
brauch dann den "Anstaltspsycholo
gen" macht) . Ansetzend von vielen 
Ecken her - historischen, juristi
schen, soziologischen, anthropolo
gischen und natürlich psychologi
schen - , unterzieht er Strafurteil 
und Strafvollzug in unserer Gesell
schaft einer ziemlich aufregenden 
Analyse. Deren ~ichtigste Ergebnis-



. Die rechtlichen Möglichkeiten 
der Fahrscheinkontrolle sind heute 

fast schon erschöpft -
wird's so weitergehen?" 

se : Das Strafurteil, das heißt ins
besondere die Zumessung von Stra
fen und ihre Begründung, sei in 
\virklichkeit "offen für schwer be
stimmbare affektive und situative 
Einflüsse" , deshalb grundsätzlich 
irrational und "eng mit projektiven 
Vorgängen verwoben". Daß das Straf
gesetz selbst verlangt, die 
"Schuld des Täters" zur "Grundlage 
für die Zumessung der Strafe" zu 
machen, verbessere nichts, da 
"Schuld" zwar "eine anthropologi
sche Radikal~' sei, aber eine sol
che "wesentlich unbestimmteren In
halts, als sie in der letztlich 
primitiven, ungeschlacht generali
sierenden Art und Weise des Schuld
strafrechts gedacht wird" . Gelangt 
nun jemand aufgrund eines derarti
gen Erkenntnisvorgangs (juristisch: 
aufgrund der "Erkenntnis" über das 
Erkenntnis) in den Strafvollzug, 
so findet er sich dort in einem ganz 
anderen, dem Strafrecht gegenläu
figen "Entscheidungsprogramm" wie
der ; denn das Strafvollzugsgesetz 
zielt ja viel weniger auf Sühne
leisten und Schuldabtragen als auf 
d i e Wiedereingliederung des Verur
teilten ab . 

"ALLTÄGLICHE GROTESKE" 

Lassen wir diesen Mangel an Ziel
kongruenz zweier für das Strafju
stizsystem t r agender Gesetze einen 
Augenblick beiseite, so tut sich 
innerhalb des strafvollzugliehen 
Entscheidungsprogramms der nächste 
Wider spruch auf . Zwar propagier t 
das Geset z die Resozialisierung an 
vorderster Stelle (den Gefangenen 
befähigen, "künftig in sozialer 
Ver antwortung ein Leben ohne Stref
taten zu führen", § 2) , läßt dann 
aber die nötigen Handlungsanweisun
gen vermissen, wie dieses " Voll
zugsziel" or ganisatorisch-faktisch 
in eine Wir klichkeit zu verwandeln 
sei. Statt dessen steht der einsa
men Zielbehandlung eine Vielzahl 
von Handlungsanweisungen gegenüber, 
die nur den Belangen von Sicherheit , 
Ordnung, Repression und reibungs
l osem Alltagsabl auf dienen . "Auf 
einen einfachen Nenner gebracht, 
läßt sich nach Str afyollzugsgesetz 
ein Gefängnis leichter verschlie
ßen als zu irgendwelchen Lockerungs
maßnahmen öffnen", schreibt Wagne·r. 

"Das nach § 2 formulierte Vollzugs
zi-el kann bei dem vor liegenden Auf
bau des Gesetzeswerkes nicht reali
siert werden ." Und : "Auf diesem lveg 
entwickelte sich das Strafvollzugs
recht zum absurden System. " 

Den eingängigen Buchtitel reser
viert t~agner hier für das dem Straf
vollzug gewidmete Recht . Dieses 
ist weniger als der St ra fvollzug 
selbst und noch weniger als das 
Strafjustizsystem als Einheit . Ab
surd aber ist, nimmt man die Aus
sagen des Autors zusammen, dieses 
Sys t em auch im ganzen. Das liegt 
nicht nur an der gegenläufigen Aus
richtung von Schuldstrafrecht und 
Strafvollzugsrecht, sondern vor al
lem an jenem Akt der Strafjus tiz , 
der für den Betroffenen (Verur teil 
ten, Gefangenen) · eigentlich die 
Brücke zwischen Urt eil und Vollzug 
bilden müßte: die Zurnessung der 
Strafzeit. Eben hier wurden - sie
he ganz oben - meine j uristischen 
Kindheitserinnerungen wach, und 

• Die Eskalation des 
Schreckens ist einfach nicht 

aufzuhalten.· 

auch Wagner wird nicht müde, das 
l'lysterium des Ummünzens von straf
rechtlicher Schuld in ein Zeitmaß 
der Freiheitsstrafe zu geißeln : Das 
sei eine "magische Vorstellung", 
eine "alltäglich wiederkehrende 
Groteske", ein "angesichts des da
mit verbundenen Entscheidungsritu
als letztlich kornischer Vorgang". 
Und er hat recht: Was bei der Be
messung von Geldstrafen, weil nur 
einseitig irratio'nal , noch ebenals 
hinnebmbar er scheint, wird bei der 
Freiheitsstrafe für den Betroffe
nen vollerlds unverkraftbar. Daß 
ich wegen eines Ver stoßes gegen 
dieses oder jenes Strafgesetz, we
gen "meines" Diebstahls, "meiner" 
Nötigung oder "meiner" Trunkenheit 
am Steuer soundso viel zahlen muß, 
ist wenigstens per saldo klar , 
wenngleich das Rätsel der Entspre
chung von Schuld und D-Mark bleibt; 
doppelt irrational aber ist und 
wird immer ' bleiben die Entsprechung 
zwischen "meiner" Raubdel ikts-, Tö
tungsdelikts- oder Sexualdelikts
Schuld und meiner Auslieferung für 
just soundso viel Monate oder Jah
re Lebenszeit an das, was Wagner 
das "Biotop Gefängnis" nennt . 

"Bi otop" - das is t ein t r effendes 
Bild . Dabei handelt es sich hier 
um etwas Künstliches , um eine Ver
Anstaltung eben . I r gendeine Vor
stellung vom "Leben" hinter Gittern 
haben heute die meisten - Vorstel
lungen, die weithin sogar zutref
fen dürften. Was dennoch viel zu 
1venig ins Bewußtsein dringt, ist 
das exorbitante Mißverhältnis zwi
schen der Eintönigkei t jener Da
seinsform und der Vielfalt und Grün
de, die in sie hineinführen . Die 
amtliche Statistik weist fü r die 
knapp 40 000 Strafgefangenen mehr 
als 100 verschiedene Str aftatbe
stände aus, wegen derer sie "sit
zen". Das bedeutet, rein kategoria l 
betrachtet, über 100 verschiedene 
"Arten" von Anklagen , Beweisauf
nahmen , Schuldvonrurfen und Straf 
zumessungen, vom Drogendel ik t bis 
zur Kindestötung, vom Bestechungs
delikt bis ·zur Fahnenflucht , vom 
Widerstandsdel ikt bis zur Brand
stiftung, jeweils result ierend in 
vielen hundert Urteilen über eine 
überhaupt nicht mehr kategorisier
bare Vielfalt von "Tätern", Per
sönlichkeiten, Menschen (davon drei 
Prozent Frauen) . . . Und sie alle 
wandern in densel ben Vollzug , die 
meisten nur für Monate, manche für 
viele Jahre . Das aber heißt doch : 
\~as immer man mi t Strafvollzug be
zwecken mag , als ein Mittel gegen 
so viel e Zust ände kann er gar nicht 
"wi rken". \o/er bei hundert verschie
denen Diagnosen Aspirin ver
schreibt, läßt zwangsläufig den 
Zufall walten . 

Die Parallele läßt sich noch ein 
Stück weiter ziehen. Aspirin, aus 
vielen hundert Gründen verpaßt, 
zeitigt natürlich irgendwelche Wir
kungen. Welche genau, liegt dann an 
den zuf älligen Konstellationen von 
Befindlichkeit und Befund, von Do
sis und Dauer . Vollzuglieh gespro
chen, hängen die Effekte der "ver
büßten" Zeit von der Persönlichkeit 
des Gefangenen ab, wie auch von der 
seiner Mitgefangenen und der Be
diensteten, auf die er trifft , von 
seiner ganzen Ver gangenheit, die er 
draußen läßt, aber auch davon, wie 

• Wird vielleicht die unersättliche Polizei • •. , · . 
auch diese Aufgabe übernehmen?" ...,........, 
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die ganze Innenwelt der Strafan
stalt auf ihn trifft. "Schädlichen 
Folgen des Freiheitsentzuges ist 
entgegenzuwirken", sagt das Gesetz 
hierzu in seiner wohl realistisch
sten Bestimmung. Guter Rat scheint 
teuer zu sein. 

RATLOSER KRITIKER 

Daß auch Wagner ihn kaum weiß, zeugt 
von seinem Realismus . Auf eine "Sä
kularisierung der Strafjustiz als 
vorhersehbare Entwicklung" setzt 
er; nun, in der stecken wir wohl 
schon mittendrin, sonst hätte das 
Festhalten am Schuldprinzip heute 
nicht so bekenntnishaften Charak
ter. Als "problemadäquate Entschei
dungen" schweben Wagner solche 
Strafurteile vor, die statt auf 
ein bloßes Zeitmaß auf die Begrün
dung einer "kriminaltherapeutisch 
qualifizierten Internierung" lau
ten, die dem Verurteil ten "eine 
sinnvolle persönliche Entwicklung 
in Gemeinsamkeit mit anderen" er
möglichen soll, wobei Art und Dau
er der Vollstreckung "grundsätz
lich revisibel'' zu halten seien; 
das folgt zwar geradlinig aus sei
ner Analyse, ist aber als Desiderat 
nicht ganz neu. Und als mögliche 
"Pressure- group", die noch am ehe
sten eine solche Erneuerung ver
sprechen könnte, sieht Wagner den 
Aufsichts- und l~erkdienst an, jene 
Schlüsselträger also, die mit den 
Gefangenen die häufigsten, oft en
ge und jedenfalls die beziehungs
trächtigsten Kontakte haben. Diese 
Hoffnung, wenngleich vielleicht 
wirklich die einzige, dürfte aller
dings noch gute Weile haben; denn 
der Dienst der Aufsichtsbeamten 
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würde sonst (noch ungleich) schwe
rer, und wer mag das schon? Hier 
ist an den ebenfalls schon einige 
Jahre zurückliegenden Vorschlag zu 
erinnern, die intensivere und damit 
aufreibendere "kriminaltherapeuti
sche" Beschäftigung mit Gefangenen 
dem einzelnen Bediensteten jeweils 
nur für eine von vornherein befri
stete Zeit von maximal einigenJah
ren zuzumuten, wozu eine Art rollie
rendes System wechselnder Arbeits
plätze vonnöten wäre. 

Die Diskrepanz zwischen erhellender 
Kr~tik und Ratlosigkeit in bezug 
auf Abhilfe ist symptomatisch . Das 
war schon immer so in Sachen Straf
vollzug. Setzt man das Alter der 
Instxtution als Strafmittel auf 
rund 400 Jahre an, so begleiten Re
formpostulate sie seit mindestens 
der Halbzeit . Hinzu trat, in den 
letzten 100 Jahren von sehr ver
schiedenen Seiten vorgetragen, der 
Vorschlag, den Strafvollzug am 
besten ganz abzuschaffen (Abolitio
nismus). Aus beidem wurde nichts 
oder jedenfalls nicht viel. Die 
Gründe dafür sehen wir heute viel
leicht etwas klarer als früher ; sie 
liegen für das Reformpostulat und 
das Abschaffungspostulat nahe bei
einander. 

Die Bemühungen, den Strafvollzug zu 
verbessern, sind, wie gesagt, die 
älteren. Dabei hat sich über die 
Zeitläufe hinweg eine Zielsetzung 
an die andere gereiht: sittliche 
Besserung des Verbrechers, teils 
religiös, teils aufklärerisch ein
gefärbt; Resozialisierung und Re
habilitation; Ausbau der Rechts
stellung des Gefangenen; kriminal-

~·················· ••"'+''+''+"+'~'+"'+" .... "+"~ 
therapeutische Behandlung; Libera
lisierung des Vollzuges und vieles 
mehr. Betrachten wir den Vollzug 
von heute, so finden wir von alle-
dem gewiß Spurenelemente oder - wie 
zum Beispiel bei den Rechtsmitteln 
oder im Urlaub für Gefangene - auch 
deutlicheren ~iederschlag. Trotz-
dem beeindruckt, wie 1..renig die 
Grundstrukturen des "Gefängnislo~e
sens" sich gewandelt haben . Partien 
aus Dostoj ewskis "Totenhaus" ( 1862) 
und Falladas "Blechnapf" ( 1934) 
treffen noch heute so manche Situa
tion. Alles, was sich tatsächlich 
verändert hat im Vollzug, läßt sich 
zwanglos interpretieren als eine 
Anpassung an sich verfeinernde 
Strafempfindlichkeiten und vor al-
lem an die Hindesterfordernisse 
zeitgeistlicher Vorstellungen von 
"Humanität". In der zweiten Hälfte 
des 16. Jahrhunderts wurden die 
ersten Strafanstalten primär als 
Arbeitshäuser betrieben; und bis 
heute, wo doch eigentlich Freizeit
pädagogik als Vorbereitung auf die 
zu erwartende Arbeitslosigkeit 
Trumpf sein rui.ißte, ist, so Wagner, 
"die einzige inhaltlich bestimmte 
und grundsätzlich jeden (Gefange-
nen) bindende Pflicht die zur Ar
beit". Der Rest war und ist stets 
mehr reformatorische Begleitmusik 
als Reform. 

Um dies verständlich zu machen , sei 
ein schlichtes Beispiel mit den 
Verben wollen, sagen und tun er
laubt. Mit ihnen lassen sich Ge
schichte und Stand des Strafvoll
zugs wie folgt beschreiben: Was wir 
("wir" - sozialpsychologisch ver
standen, heute gern "die Gesell
schaft" genannt) mit der Freiheits
strafe wollen, ist Ausgrenzung, Re
pression und Diskriminierung . l~as 

wir dazu sagen, hat - siehe oben -
viele Namen, die jedenfalls alle 
anders klingen als Ausgrenzung, Re
pression und Diskriminierung. Was 
wir hingegen tun, läuft wiederum 
auf Ausgrenzung, Repression und 
Diskriminierung hinaus . Ho steckt 
der Fehler? Daß wir nicht sagen, 
was wir wollen, oder nicht tun, 
was wir (heute : bis ins Strafvoll 
zugsgesetz hinein) sagen? Die Be
ständigkeit des Auseinanderklaf
fens scheint mir darauf hinzudeu
ten, daß wir lieber nicht sagen, 
sondern sublimier en , was wir in 
lo/irklichkeit wollen; und daß wir auch 
nicht tun wollen, was wir sagen. Auf 
diese Weise erreichen wir immerhin 
zweierlei : den Fortbestand der ge~ 
sellschaftlichenSchlußlicht-Insti
tution Strafvollzug und die Kultur
leistung seiner ständigen "Reform". 

So gesehen, kann aus der Abschaf
fung des Strafvollzugs er st recht 
nichts werden . Der banalste Beweis 
läßt sich mit der Aussage antreten, 
kein Land der lo/elt komme ohne ihn 
aus . Was der Ersetzung des Straf-



~~ 
vollzugs durch etwas Besser es in dar~nnen hält . \~as . die lange G~-
Wirklichkeir entgegensteht, ist das sch1chte der Re~o:nu~pulse und d1e 
"gesellschaftliche" Bedür fnis nach kurz e der AbolltlOnlsmus··Be,Teg~ng 
Schutz vor gefähr lichen Hitbürgern . ,..-=(:) allerdings l~hren :ollte~ we1st 
In der Tat muß man davon ausgehen, ---L beides in d1e gle1che R1chtung : 
daß die meisten , die eine Frei - weniger Strafvollzug sollten wir 
heitss trafe verbüßen, anderen Scha- uns leisten, und zwar sowohl ill) 
den und Leid zugefügt haben . In Sinne eines weniger stringent 
puncto Gefährlichkeit besteht ein du rehgeführten Vollzuges (also mehr 
Dauerproblem unseres Str afrechts "offenen Voll zug") als auch im Sin-
nun darin, daß die zuvörderst nach ne von Verzicht auf Inhaftierung . 
Schuld zugemessene Freiheitsst rafe Das Postulat ist freilich wohl-
der Gefähr lichkeit des Täters nur feil, denn es liegt im Zuge der 
insoweit Rechnung trägt, als dieser Zeit : Schon heute verbüßen nur er-
während der Verbüßung r elativ un- wa die Hälfte aller Gefangenen 
schädlich gehalten wird: Gesel l- Strafen von mehr als einem Jahr , 
schaftsschutz läuft solange neben- und schon heute werden neun von 
her mit. Dies wiederum bedeutet , zehn ver hängten Freiheitsstrafen 
daß das Schuldurteil des "Guten" zunächst zur Bewährung ausgesetzt 
insoweit auch zuviel tun kann : Be- im Extremfall die Sicherungsver- (und später zu et\Ja fünfzig Prozent 
gründet läßt sich vermuten, daß ein wahrung ein, \~enn \vei t ere "erheb- wide r rufen) . Liegt da nicht eher 
keineswegs geringer Teil der Gefan- liehe Straftaten, namentlich sol- die Gegenfrage nahe, wieviel Ver-
genen länger hinter unseren Gittern ehe, durch \Jelche die Opfer see- zieht wir uns denn noch l eisten 
büßt, als er um unser twillen von lisch oder körperlich schwer ge- können? Indes·, die Frage verfängt 
uns ferngehalten werden müßte ; und schädigt werden oder sch\verer wirt- nicht ; denn die "Inhaft i e r ungsrate" 
erst recht sagen die Fachleute, daß schaftliehet Schaden angerichtet einer Gesellschaft (das ist d i e 
viele Gefangene \Jeit intensiver wird", drohen (§ 66 StGB) . Doch Zahl der Inhaftierten pro 100 000 
eingesperrt und bewacht werden, als die Zahlen der so (notfalls lebens- Einwohner) sagt offenbar nur be-
das von ihnen ausgehende Ris iko lang) Verwahrten sind seit Jahren dingt etwas über deren tatsächli-
(des Entweichens) es eigentlich er- rückläufig. Derzeit betroffen sind chen Sühne- und Sicherungsbedarf 
fordert. Natürlich gibt es auch das etwa 200. aus, sonst könnten dieZah l en nicht 
Umgekehrte: daß das Strafmaß hinter so breit streuen . Auf dem westeu-Ein Indiz dies f ür immer weniger 
den Bedürfnissen des Gesellschafts- Gefährliche? Wohl eher ein solches ropäischen Kont i nent zum Beispie l 
schutzes zurückbleibt . Denn entlas-. für das wachsende l3e\mßtsein, wie halten die Bundesr epublik und Öster-
sen wird, spätestens nach Vollver~ schwer es i st, künftiges Sozial- reich die Spitze : Dor t kommen (in-
büßung, auch der Rückfallgefährde- (oder Asozial - ) Verhalten zu pro- klusive Untersuchungshaft) auf 
te . Hier greift nach deutschem Recht 100 000 Einwohner 100 Inhaftier te . gnostizieren. 

MEHR OFFENER VOLLZUG 

Fazit also : Strafvollzug wird blei
ben . Bleiben wird auch, daß so man
che richtige Einsicht daran nichts 
ändern wird, ·.wie etwa die: Krimi
nelle sind anders, als wir denken, 
und andere, als wir denken, sind 
kriminell . "Schuld", zitiert Wagner 
einen, der eine lange Freiheits
strafe zu verbüßen hat, "weiß man 
nicht sehr lange . " Das liegt n i cht 
nur daran, daß ein Gefängnis e i n 
sehr ungeeigneter Ort ist , Schuld 
jahrelang zu "wissen" . Vie l mehr hat 
strafrechtliche Schuld in den al
lermeisten Fällen nur sehr weni g 
mit griechischer Tragödie" und sehr 
viel damit zu tun, \vas auch Nicht
kriminelle ~ich im Hinblick auf 
ver ursachtes Unheil zumindest als 
Fahrlässigkeit vot\Jerfen . Denn ver
ursachtes Unheil ist im Zweifel 
doch das Ergebnis eines (am Lebens
lauf gemessen) kurzen, unbedachten 
Homents . I nsofern ist strafr echt
liche Schuld jedenfalls keine be
sondere Qualität ; die nur j ene 
eignete, die hinter Gittern sitzen 
- im Gegenteil : "Was ist", fragt 
Wagner , "ein Giftmor d gegen die 
Leitung einer Chemiefabrik?" 

Trotzdem: Strafvollzug wird blei
ben, als Ort des Ausschlusses, auf 
den man zeigen kann, und als Hort 
der Sicherheit vor jenen, die man 

Holland, am anderen Ende der Ska la, 
hat 25 pro 100 000 Einwohner (in 
den USA l i egt die Zahl be i 250 ; i~ 
der UdSSR ist sie wahrschei nlich 
doppel t so hoch) . Er sichtlich i st 
mit solchen Zahlen noch n i cht e i n
mal angedeut et, wieviel weni ger 
harten "Knast" und wi eviel weniger 
Strafgefangene über haupt eine Ge
sellschaft "ver trüge" ohne daß 
was eigentlich geschehe? 

Wagner mutmaßt , fü r die Freiheits
strafe gelte "ein Gesetz zur Erha l 
tung der Aggr ession i n i mmer wi eder 
ande r en Formen" . {-renn das stimmt , 
lassen wir uns unser e Aggr essi onen 
immerhin so einiges kosten . Aber 
auch das ist ja nichts Besonder es, 
wie d i e Ver tei d i gungset ats i n aller 
Welt beweisen . Bleibt die Frage : 
Sollten wir es uns nicht a uch e t
was kos t en lassen , die Kosten un
ser e r kollektiven Aggressionsa b
fuhr zu senken? 

Der Autor ist Professor für Krimi 
nologi e , Jugendrecht und Strafvoll 
zug an der Universität Mün chen 

GEORG WAGNER, das absurde S ystem -
Strafurteil und Strafvoll z ug in 
unserer Gesellschaft , C. F. Müller, 
Heidelberg 1984 , 68, - D- Mark . 

( EntnolTUßen 
tung. ) 
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Wi r schreiben das Jahr 1984, und 
wer OnoJe l ls g l eichnamiges 1 i tera r i 
sches Werk eingehender Lektüre un
te rzogen hat , dem v1e rden zwar bei 
dem Geda nken a n den noch im Unter
grund weilenden und verbo rgenen 
"Großen Brude r" bei I e i be keine Sehn
sucht s tränen auf kommen, e rhebt sich 
für e inen Kenne r orwe ll 'scher Phan
tasien dagegen jedoch zwe j fe II os 
di e siche r n ich t meh r un real istische 
noc h utopische Frage , wie we i t ist 
1984 noc h von dem absol ut en und to
ta l e n Uberwac hungss taat entfe r nt ? 

Das 1984 längs t schon i s t , was 
vo r e i n paa r Jahren noch n ich t war , 
das zeigen nicht nu r technische 
Entwicklungen ... 1i e Compu te r Bi I d-) 

s ch i rmte l e fon, Videoreco rde r und 
dergl e ichen, begi nnt doch auc h be-
re its auf moralge istigem Ge b iet 
das große Umdenken . . . und der Soz i-
als taat zu einem Autoritätsstaat zu 
verkommen. 

Di e "Wende" , von der auch Westber-
1 in nicht ve rschont geblieben ist, 
kam mit einem solchen Ruck, daß 
se lbs t in denkl e insten Winke ln ju-
stizbürokratischer Al l tags duselei-
en die Hebelwirkung eingesetzt und 
de r 0 ruck "von oben" s ich nicht nur 
a I s e in harmloser Bequem! i chke i tsef-
fekt auf den Endverbraucher " Staats -
bürger" ausgewirkt hat. 

Der Anspruch auf recht I i ches Gehör, 
essentieller ve r fassungsrechtl i -
eher Verf ahrensgrundsa tz, droht in 
der Teilanstalt 111 (1~er hätte es 
n icht schon geahnt?) der J VA Tegel 
zu e inem "Du- bekomms t-g I e i e h- etwas-
zu-hören! "- Effekt zu degradi e ren . 

Teilanstaltsleite r Müller , Exper t e 
mit Meisterbrief in der repressi -
ven Vo 11 zugsges ta I tung·, scheut of -
f enba r keine Mühe , daß Ja hr 1984 
mit all dem zu krönen , was Orwe II 
seinen kriti'schen Lesern noc h als 
Wahnsinn der Zei t gesch ichte 
schmerzliehst voraussagte . 

Orwells " Fi ktion" auch o ffensi cht-
lieh schonumJahrzehnte (? ) im Vor-
aus, braucht Teilanstalts leiter 
Müll er nicht einmal mehr eine Ge-
da nke npol izei (Gehirnschnüff ler) , 
um der Wahrheits forschung Herr zu 
werden . Müller - Guru der ln tui -
tion - sieht es sei nen Pa ppenhei-
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mern an der Nasenspitze (Paßfoto in 
der Akte) an, v1o der Wind her' 
pfe i ft, und der Ansp ruch auf recht
! iches Gehör darf da 1·1ohl nur der 
Makulatur .,.Ieichen, bzv1 . hat zuwei
chen. 

Das hat sich schon bis zu seinen 
Mitarbeitern herumgesprochen. Und 
diese machen ihremMeis t er alle Eh
re, wie die folgenden Anwalts 
schriftsätze hinreichend belegen: 

~ .... -• .. • .. .. .. - -." ---~ ---------- - - --._ ' ~ - ~-.... J/T~ .. ...... • - ß • - ' ·- .. .. • .. .. _. -

~lichael Banhardt und Lutz Heer en 
Rechtsanwälte 

An den 
Leiter der TA Ill der JVA Tegel 
Seidelstraße 39 

1000 Berlin 27 

Betr . : Herrn DietmarJochum, TA III. 

Sehr geehrter Herr Müller , 

wie Sie wissen, ver trete ich Herr n 
Dietmar Jochum wegen des angebl i 
chen tätlichen Angr iffs auf den zu
ständigen Gruppenbetreuer vom 28 . 
August 1984 . 

I . Unser Nandant wurde gester n im 
Hausbüro von Frau L. befragt, ob er 
sich zu dem Vorwurf, der ihmgemacht 
t•ird, äußern wolle. Er bejahte dies , 
wollte aber , was sein gutes Recht 
ist, seine Aussage in meiner, se i
nes Rechtsanwalts , Gegenwart ma
chen . Daraufhin wur de er aus dem 
Hausb,üro entlassen . 

Einige Zeit später , gegen Mittag , 
suchte ich Herrn Jochum in der An
stalt auf . Wi r gingen zusammen ins 
Hausbü ro , dami t Her r Jochum do r t 
sei ne Aussage machen könne . In 

--" " ' ' ' ,. - -~ -.._. . ~ ..... ~ ..... "-,.. :tl .. 
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ziemlich anmaßender Weise wurde mir 
von Frau L. geantwortet, Herr Jo
chum habe bereits auf sein recht
liches Gehör verzichtet, außerdem 
habe sie jetzt Mittagspause , und 
sei in dieser Sache Heder bereit, 
mir noch Herrn Jochurn zuzuhören . 
Auf Nachfrage e rklärte sie, dieses 
rechtliche Gehör werde Herrn Jochurn 
auch nach der Mittagspause nicht 
mehr gewährt. Insofern ver weise 
ich auf meine anliegende Dienst
aufsichtsbeschwerde . 

Dieser Vorfall beweist mir, daß 
seitens der Teilanstalt III, zumin
dest mehrerer Bediensteter keines
wegs die im Schreiben Ihres Vertre
ters Herrn Buhrmann an mich vorn 
2.8 . 1984 hervorgehobene "Bereit
schaft zu konfliktfreier Zusammen
arbeit" besteht. Herr Jochum, der 
sich seit längerem um eine Verle
gung aus derTeilanstalt III in die 
Teilanstalt I bzw. V bemüht - in 
diesem Zusammenhang auch das oben 
benannte Schreiben-, wird hier mit 
sich aneinanderreihenden Maßnahmen 
verfolgt, die mit Rechtsstaatlich
keit , 'Humanität und ähnlichen 
Grundsätzen, welche den Strafvoll
zug bestimmen sollen, nichts zu tun 
haben. 

Ich habe mir diese Meinung seit ge
raumer Zeit durch lebhaften An
schauungsunterricht gebildet, und 
meine sowie meines Mandanten ver
hältnismäßige Hilflosigkeit. den 
Maßnahmen und Schikanen gegenüber 
ist leider durch die Ineffizienz 
des Rechtsschutzes durch das Straf
vollzugsgesetz gegeben, welche den 
Grundsätzen des allgemeinen Verwal
tungsrechts Hohn spricht . 

Ihnen als Juristen dürfte es zwei
fellos sofort einleuchten, daß die 
Entscheidung Ihrer Mitarbeiterin 
im Hausbüro offensichtlich rechts
widrig ist . Ich verweise insofern 
auf Kopp, Verwaltungsverfahrensge
setz mit Erläuterungen, Rdnr. 6 zu 
§ 28 : "Außerdem umfaßt der Anspruch 
auf Gehör auch das Recht auf Gewähr 
aller Voraussetzungen , die notwen
dig sind, damit die Anhörung ihren 
Zweck erfüllen kann . . .. Dazu ge
hört insbesondere das Recht auf 
Kenntnisnahme von allen der Behör
de bekannten, für die Entscheidung 
unter Umständen er heblichen Tatsa
chen, ... die Betroffenen ... aus
r eichende Gelegenheit haben, ... 
einen Rechtsanwalt oder eine ande
re geei gnete Person i hres Vertrau
ens mit ihrer Vertretung zu betrau
en . . . . "Es ist jedenfa lls etwas, 
was mir im Umgang mit deutschenBe
hörden noch nie passiert ist, daß 
die Behörde Auskunft über die be
kannten Vorgänge verweigert - hier 
die Meldung durch den Vol lzugsbe
diensteten und die Kontrolle 
rechtsstaatliehen Vergehens bei ei
ner Anhörung durch einen Rechtsan
walt verhindern will . 

2 . Ferner wurde• mir, ebenfalls auf 
Nachfrage, mitgeteilt , daß die Be
hörde, obgleich ich mich bereits 
als Bevollmächtigter gemeldet ha
be , ·keine Verpflichtung sehe und 
es nicht für notwendig er achte, 
mich von einem eventuell ergehenden 
Disziplinarbescheid auch nur zu un
terrichten . Erfahrungsgemäß erhält 
ein mit Arrest belegter Gefangener 
keine Gelegenheit , seinen Rechts
anwalt zu verständigen . 

Auch diese Verfahrensweise ist ohne 
Parallele im allgemeinen Verwal 
tungsverfahren . In jedem Venval 
tungsverfahren werden Bescheide den 
Verfahrensbevollmächtigten zuge
stellt, Benachrichtigung ist das 
mindeste an Rechtsstaatlichkeit und _ 
auch an Anstand . Sie können nicht 
erwarten, daß ich mich fortan ei
nes höflichen Tons befleißen werde, 
wenn ich ständig einem derartigen 
Affront ausgesetzt werde. 

3. Auf meinenAnruf bei der zustän
digen Richterin Frau Vogel wegen 
meines Antrags auf Aussetzung der 
besonderen Sicherungsmaßnahmen 
teilte diesemir mit, daß sie meinen 
Antrag auf Aussetzung zurückgewie
sen habe ; an die Begründung erin
nert sie sich nicht mehr . Ich drück
te zwar meine Verwunderung aus, daß 
anscheinend die Zurückweisung er
folgt war, ohne sogar von Ihnen zu
vor eine Stellungnahme erhalten zu 
haben, aber immerhin gab sie mir 
zu verstehen, daß eine solche Si
cherungsmaßnahme nicht allzu lange 
aufrecht erhalten bleiben dürfe 
und ich meinen Antrag wiederholen 
könne . 

Ich denke · aber, sie könnten mit mir 
übereinstimmen, daß die Aufhebung 
der Maßnahme jetzt an derZeit ist . 

Zusammenfassend teile ich Ihnen 
mit, daß ich die von Ihrer Teilan
stalt nunmehr ausgegangene Beein
trächtigung auch meiner anwaltli
ehen Ar beit nicht hinnehmen und al
le rechtlichen und auch öffentlich
keitswirksamen Mittel , Abhilfe zu 
schaffen, ausschöpfen wer de , wenn 
diese Abhilfe nicht von Ihnen er
folgt . 

Hochachtungsvoll 

gez .: Banhardt 
- Rechtsanwalt-

An den 
Leiter der JVA Tegel 
Seidelstraße 39 

1000 Berlin 27 

DIENSTAUFSICHTSBESCHWERDE 

des Rechtsanwalts Michael Banhardt, 
Drontheimer Straße 24, Berlin 65 

gegen 

.. j;;.,.- -
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die Bedienstete im Hausbüro 
Teilanstalt III, Frau L. 

der 

Anläßlich meines Besuchs in·der 
Teilanstalt III bei meinem Mandan
ten Herrn Die~ar Jochlli~ beabsich
tigte ich, diesen zur Anhörung im 
Hausbüro zu begleiten, da er seine 
Aussage im Gegemvart von ' mir als 
Rechtsamialt machen wollte. Den 
Verlauf des Geschehens habe ich be
reits in meinem anliegenden Schrei
ben an Herrn Müller beschrieben . 
Abgesehen davon , daß wie ausgeführt 
das Verhalten dieser Dame rechts
widrig ge1vesen ist, beanstande ich 
hiermit aber auch die persönliche 
Art : nachdem mir von einem Justiz
vollzugsbediensteten aufgeschlos
sen worden 1-1ar und ich sagte , ich 
1·1ollte mit dem zugleich a01vesenden 
Herrn Dietmar Jochum zur Anhörung 
erscheinen , blieb die Dame zunächst 
einmal mit lang ausgestreckten Bei
nen sitzen und schaute über den 
Rücken zu mir , dabei sinngemäß von 
sich gebend, daß sie jetzt keine 
Zeit habe . Sie habe jetzt Mittags
pause . Abgesehen davon , daß jegli
che Höflichkeit oder Entgegenkom
men fehlten , ist dies ja nicht 
grundsätzlich zu beanstanden, die 
Dame erklärte aber auch, in dieser 
Sache sei für eine Anhörung und 
mein Beisein überhaupt kein Raum 
mehr; dann "unterhielten" wir uns 
noch über die Notwendigkeit oder 
nicht, daß ein eventuell ergehender 
Disziplinarbescheid auch mir zuge
sandt werden 1Yiirde; ich beschränkte 
mich darauf , insoweit nur Informa
tionen einzuholen, da sinnvolles 
argumentierendes Gespräch hier oh
nehin nicht möglich war . 

Während des Gesprächsverlaufs 
schien der Vollzugsbediensteten das 
Wichtigste zu sein, eine arrogante 
- nach dem Grundsatz "wer hier et
was ~1ill, hatkeineRechte , sondern 
kann höchstens bitten" - Haltung 
an den Tag zu legen und sich darin 
nicht verunsichern zu lassen . 

l-iegen eventuell noch bestehender 
Unklarheiten können Sie gerne an 
uns zwecks einer Erklärung des Re
ferendars Gunter Krebs , z . Z. amt
lich bestellter Vertreter des 
Rechtsamialts Heeren, und des Herrn 
Jochum, dessen Erklärung Sie dann 
vielleicht auch glauben würden, 
herantreten . 

Hochachtungsvoll 

gez .: Banhardt 
-Rechtsanwalt-

Soll jetzt in der TA III der JVA 
Tegel der berüchtigte "Kurze Prozeß" 
ei ngeführt werden? 

-Dietmar Jochum-
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COMPUTER-SPIELCHEH 

Seit Apri l 1984 hat die JVA Tegel 
zur besseren Oberwachung bzw. - wie 
hier gesagt wird - zur Arbei tser
leichterung einen Computer in Be
trieb genommen , wie es jeder an den 
Lohn- und Kontoauszügen sogleich 
bemerkt haben wird . 
Nun könnte die Meinung auftauchen, 
daß dieser Computer j a eine herr
l iche Angelegenhei t für die 
Gefangenen sei, da endl ich einmal 
regelmäßig Kontoauszügeausgestellt 
werden. Jeder \~ei ß damit genau, 
wieviel Geld auf seinem Konto ist. 
Und genau darum geht es! 
Was geht den ''lieben" Gruppenbe
treuer (früher Schließer oder Wär
ter) unsere finanzielle Lage an? 
Denn nicht nur unser Haus- oder Ta
schengeld wird ausgedruckt, son
dern auch andere Daten: Pfändungs
beträge, gesperrte Summen , Ober
brückungsgeld und Eigengeld. Auf 
Knopfdruck und besonderen Wunsch 
werden auch andere Daten abberufen. 
In Verbindung mit den Informationen 
aus unserer Personalakte kann sich 
nun jeder, der wi ll, ein umfassen
des Bild über jeden einzelnen ma
chen. Immer noLh herrlich? 
Nun ist es bereits außerhalb unse
rer Mauern üblich, daß die Polizei 
und andere Behörden mit Videokame
ras "Verkehrsüberwachungen" durch
führen. Hierbei ist zu bemerken, 
daß die Videokameras an zentralen 
Kreuzungen bzw. Treffpunkten zur 
Oberwachung eingesetzt werden. Das 
bedeutet, daß die Polizei auf 
Knopfdruck sich 'ein Bild' von Per
sonen , die dort vo rpeiflanieren , 
macht. Nur , mit dem Bild allein 
können sie recht wenig anfangen: 
Sie benötigen umfassenderes Infor
mationsmaterial . Und das beschaf
fen sie sich auch. 
Jeder , der mit Ämtern und Behörden 
aller Art zu tun hat - das bedeutet 
natürlich auch , "wer in einer JVA 
untergebracht ist" - oder Anträge 
irgendwelcher Natur stellt , wird 
mit allen von i hm selbst angegebe
nen Daten erfaßt - und in einem der 
vielen Computer gespeichert . Diese 
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Informationen können nun jederze1t 
in Sekundenschnelle durch andere 
Ämter abgefragt werden. Geht bei 
spielswei se ein geringfügig Vorbe
straft er an so einem von der Video
kamera be\'1achten Platz vorüber und 
-wie es der Zufa ll so wi ll ! - hat 
der überwachende Pol i zeicompu ter 
den Au ftrag, alle Vorbestraften , 
di e dort vorbeigehen zu melden , so 
erfaßt er natürlich auch den harm
losen Bürger, nachdem er sich j a 
vorher alle über i hn bekannten In
formationen besorgen mußte. Ge
speichert wird al so übera ll . 
Genauso verhäl t es sich zur Zeit 
auch an der deutsch- französi schen 
Grenze. 100 Meter vor dem Schlag
baum müssen die Pkw' s aus beiden 
RichtungenihrTempo auf Schrittge
schwindigkeit drossel n. 90 Meter 
vor dem Kontrol l punkt reg is triert 
eine Videokamera die Kennzeichen. 
Der Co~puter im Zol lhaus ist mit 
dem 'Zevis' -System der Polizei ver
bunden und ein Monitor zeigt den 
Grenzbeamten dann die Nummern der 
Pkw's an, deren Fahrer und Beifah-

. rer zur Kontrolle herausgewunken 
werden . 
Je mehr Information, um so besser 
für den Zoll, um so besser für die 
Polizei! 
Zum Schutz der persönl ichen Daten 
wurde deshalb ein Bundesdaten
schutzgesetz {OSG - in Berlin Bln
DSG ) geschaffen. Oiesen Gesetzes
text verschickt der Berliner Daten
schutzbeauftragte Herr Or. Hans J. 
Kerkau, Hildegardstraße 29/30 in 
Berl in - 31 auf Anforderung kosten
los . Aus diesem Gesetzestext kann 
jeder leicht verständl ich dieRech
te zumSchutze seiner Personalanga
ben - und anderer von i hm erfaßten 
Informationen - erfahren. 
So müssen z. B. alle Stellen, die 
Informationen über Personen sam
meln, auf Antrag (laut bei uns gül 
tigem Bl nOSG) Auskünfte Uber die Art 
der erfaßten Daten und Informatio
nen er t eil en . Noch wichtiger: Auch 
an wen diese Daten und Informat io
nen weitergereicht wurden, muß mit
geteilt werden. 

Fu r jede di eser Auskünfte (auch 
das geht aus dem Informationsmate
ria 1 des Berliner Datenschutzbeauf
tragten hervo r ) mu3 eine bundesein
neitlich festgel egte Sebühr ent
richtet werden . Im Hinblick auf di e 
'Höhe ' der Einkünfte der Gefange
nen , hat der Senator für Just iz 
diese Gebühr fü r di e Auskunf t be i 
Behörden auf den Betrag von D-f4ark 
2 ermäßigt . 
Es sind 2 D-Ha rk, be i denen es sich 
lohnt , si e vom kargen Knastgehalt 
abzuzweigen. Nochmals: Oie Informa
tionen des Berliner Datenschu tzbe
auf t ragten soll ten ange+ordert wer
den . Es lohnt sich auf jeden Fa ll . 

Henry K o h 1 h o f f 
(Ber li n) JVA Tegel 

Vollzug a Ia Apoka lypse 

Neben dem Zweck des Schutzes der 
Allgeme inheit vor weiteren Stra f 
taten hat der Strafvollzug nach dem 
Strafvollzugsgesetz (dieser Schi n
ken ist am 1.1.1977 in Kraft -
nicht in Vollkraft - getreten) die 
Aufgabe (man beachte die Amb i va I enz 
dieses Wortes!) den Gefangenen zu 
befähigen , künftig in soz ialer Ver
antwortung ein leben ohne Strafta
ten zu führen. In Kl anmern wird 
letzteres "Vollzugsziel" genannt. 

Wer nicht ganz auf den Kopf gefal
len und im Fernsehen schon ma I auf 
merksamer Verfolger der Sportschau 
ge"1esen ist, der wird längst be
griffen haben, daß einem Ziel der 
Start als unerläßl iches Kriterium 
vorauszugehen hat . Ges tartet wird 
auch im Strafvollzug- und zwa r in 
der Haus- respekt ive Asse rvaten
kanmer (das ist dor t wo der Kopf 
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abgegeben und der Rest unter dem 
Arm herausget ragen v1erden muß) . 
Und m i t dem ganzen Zeug geht 1 s dann 
dah in (ma n siehe und staune), v~ 
das Leben an die a llgemeinen Le
bensverhä I tn i sse ( sov1e i t v1 i e mög I i eh 
selbstverständlich!) angeglichen 
vierden respektive ein solcher Zu
stand bereits eingetreten sein 
so l l . 

Und da hat der Voll zugszie lstarter 
dann erst einmal die Schnauze vo ll 
un d ergeht sich schlagartig in ei 
nem Dämmerzustand . Und einem sol
chen hat das Strafvollzugsgesetz 
vorsorglich Rechnung getragen. Es 
hat Wecker (Gongschläger) und För
derer vorgesehen, die einem Voll 
zugszielstarter stets vor Augen zu 
halten haben, was die Stunde ge
schlagen und zur Er re ichung des 
Vollzugsziels getan zu werden hat . 
Und diesen Wecke rn (ausdrücklich 
keine Kuckucksuhren!) und Förderern 
(pess imistisch wie sie nun mal 
sind) scheint dann auch jedes Mit
tel recht zu sein, einem auf be
gonnener oder halber Strecke ge
streBten Schlappmacher zu demon
strieren, daß beim Gongschlag noch 
lange nicht die letzte Stunde ge
schlagen hat . 

Einem so n icht gerade sanft zur 
Zielraison Gerufenen, bleibt Ihm 
nicht erst einmal vor laut.e r Schreck 
die Spucke im Halse stecken, kann 
es da du rehaus schon passieren, daß 
erdasLaufen verl e rnt und in Zick
zackkurven im Kreise sich dreht. 

Aber auch für diese Fälle hat das 
Strafvollzugsgesetz Vorsorge ge
troffen und alles bereitgestellt, 
was als notwendig erachtet wird, zu 
mobilisieren und das Vollzugsz i el 
so r icht ig e rst r ebe nswe r t, zweck
mäß ig und schmackha f t zu machen: 
Betreuer, Sozlalarbeiter, Pfarrer, 
Ärzte, Psychologen und Psychiater. 
Aber auch einen Desinfektor zum 
Versprühen von "Detmolin-W". Der 
sprüht dieses Zeug so knapp (haar
scharf) an den Esse nkübeln vorbei, 
daß die den Voll zugsaktivisten 
dann daraus verabreichte Wegzehrung 
das SpUlwasser noc h vierzehn Tage 
später im Munde zusammenlaufen 
l äßt . Und dann is t es mit demVoll 
zugsz i el n icht mehr weit her (nicht 
etwa - welt h i n) . Da nnbeginnt schon 
fast de r ganze Spektakel von vor
ne . Und wer schon ma l etwas von 
Hokuspokus gehör t ha t, de~ wird 
auch mir glauben, daßderAnstalts
leiter das Voll zugs z iel nicht mit 
lindangesäuertem Brot realisieren 
kann . Es sei denn, dem Vollzugs
ziel ist auch auf dem Friedhof Ge
nüge getan: "Einen Tod ohne St raf
taten zu führen ... '' 

Läßt das den Staat den Lorbeerkranz 
erspa re n? 

- Dietmar Jochum-

Liebe Leser des LICHTBLICKS, 
liebe Freunde in Berlin-Tegel! 

Vor wenigen Monaten kam mir hier 
in der Werler Jus t izvo lll:ugsans tal t 
beim UmschluB mit einigen ~itgefan
genen die Frage auf, weshalb es 
denn nicht möglich sein sollte , 
bundesweit unter allen Inhaftier
ten eine Initiative mit dem Namen 
SOLIDARITÄT zu gründen, die es sich 
zum Ziel setzt, eine echte SOLIDA
RITÄT zu sein, indem sie für alle 
Inhaftierten gemeinsam und für je
den einzelnen von uns eintritt . Aus 
dem Gedanken formte sich in langen 
Diskussionen ein Konzept, das ich 
mit einigen Inhaftierten gemeinsam 
zu Papier brachte und den GRüNEN 
im Bundestag und Landtag Hessen 
einreichte mit der Bitte um Ant
wort, ob man uns dort in unserem 
Anliegen unterstützen würde . 

Die Antworten kamen, volle Unter
stützung wurde dort und später auch 
von der GAL Harnburg zugesagt. Unse
re eigentliche Arbeit konnte begin
nen . Wir ersteilten gemeinsam einen 
Beschluß, den wir am 10.9.1984 mit 
20 Erstunterzeichnern aus werl be
siegelten. Gleichzeitig wähltenwir 
ein Sprechergremium, das aus 6 Leu
ten besteht. 

Am 26 . 9 . 1984 berichtete die TAZ 
e r stmalig von unserer Initiative. 
Inzwischen hatten weitere 100 Leu
te aus 7 Anstalten des Bundesge
bietes ihren Anschluß an die SOLI
DARITÄT erklärt. 

Hit Stand vom. 7. 10. 1984 haben sich 
bereits 230 Inhaftierte und deren 
Angehörige der Anstalten Wer l , Am
berg, Berlin, Bielefeld, Essen, Ha-
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gen, Castrop-Rauxel, &ütersloh, 
Hamburg, Kassel, Lüneburg , ~tünster, 

Remscheid, Rheinhach, Straubing , 
Verden, \olittlich und ~hllich der 
SOLIDARITÄT angeschlossen. Außer
dem 4 Ortsverbände der GRUNE~ ~nd 
einige Zeitungen, die über die SO
LIDARITÄT berichten wollen . 

Unser vorrangiges Ziel ist es , ei
nen oder mehrere Abgeordnete in 
den Bundestag- und (oder) die Land
tage zu nomtnteren, der oder die 
ausschließlich fü r die Belange der 
Inhaftierten zuständig sind . Der 
oder die Apgeordneten sollen aus 
unserem Kreis, also dem Kr eis der 
Inhaftierten, kommen . 

Wir wollen die Haftanstalten trans
parenter machen, Rechtsverletzungen 
aufdecken und zur Ahndung bringen 
und dem einzelnen Inhaftierten 
(auch den Frauen!) zu seinem (ih
rem) Recht verhelfen, wenn er (sie) 
sich im Recht befindet. Dies ist 
nur durch eine bundesweite Kampagne 
möglich und die SOLIDARITÄT benö
tigt daher jede einzelne Stimme ! 
Die SOLIDARITÄT distanziert sich 
vorjeder Gewal tanwendung, muß dies 
auch tun, um in Ruhe und auf lege
ler Basis arbeiten zu können. Den
noch sind wir natürlich bereit , 
unsere Rechte mi t aller Konsequenz 
durchzusetzen. Bundesweit sol idari
siert werden wir sehr stark sein 
und man wird uns an keiner Stelle 
mehr ignorieren können. t,Tir werden 
uns gemeinsam den GRÜNEN anschlie
ßen, die ihrerseits auf ihren Li
sten einen Platz imParlament f rei
machen sollen um der Sache von 
permanent 60 000 Inhaftierten in 
Deutschland willen . 

So bitten wir Euch, daß uns jeder 
von Euch einzeln per Karte oder 
Brief schreiben möge , um sich der 
SOLIDARITÄT anzuschließen . Jeder 
wird auch von uns eine Antwort be
kommen. 

Erwin P. R e m 
I. Sprecher 
Postfach 301/JVA 
4760 Werl 1 

TAUSCHGESCHÄFT 

u s 

~ 
~ 

Ich bin ein Berliner (25 Jahre alt) , 
der z . Z. eine Freiheitsstrafe von 
14 Jahren in der JVADiez zu verbü
ßen hat. Die Zuständigkeit von Diez 
ergibt sich daher, ~eil ich meinen 
letzten Wohnsitz - aufgrund meiner 
Verlobung - in Trier hatte. 1'\un er
gibt sich für mich das Problem, daß 
diese Verlobung seit 18 Monaten 



nicht mehr besteht und ich somit 
keine Kontaktpersonen mehr hier in 
der Gegend habe, die mich auch be
suchen kommen würden. Einzige le
bende Kontaktpersonen sind meine 
Eltern in Berlin, die aber keine 
~glichkeiten haben, mich in der 
hiesigen JVA zu besuchen. Deshalb 
bemühe ich mich seit meiner Verur
teilung (~ov . 1983), nach Berlin 
verlegt zu werden. Bisher aller
dings vergeblich. 

t GiCJJ"t .5"Joffit ~ 
Sein zuständiger Beamter war nicht 
anwesend, sondern kam ers t gegen 
13.08 Uhr, machte einen 'Riesenauf
riß' und meinte 1•örtlich : "Bei mir 
kommen Sie über haupt nicht mehr 
raus!", verschloß die Tür mit Vehe
menz, setzte sich hin und schrieb 
eine Meldung über den 'Vorfall'. 

Meine Bitte: Ich suche nun zwecks 
'Belegungsausgleichs' jemanden, der 
sich von Berlin nach Diez verlegen 
lassen möchte , _ so daß ich nicht 
noch meine letztenKontakte verlie
re, die mir verbleiben. Vielleicht 
geht es einem Inhaftierten in Ber
lin ebenso, der aus der Gegend um 
Diez herum 'zuhause ' ist. 
Interessierte Leute mögen sich 
bitte an mich persönlich \'Ienden. 
Hier meine Anschrift : 
Michael S c h , ... a r z 
Limburger Straße 122 
6252 Diez/Lahn 

JETZT DREHT ER GANZ DURCH! -
Gemeint ist h i ermit der Teilan
staltsleiter III (Müller), dessen 
Disziplinierungspraxis schon des 
öfteren unliebsamer Anlaß war, um 
im LICHTBLICK Erwähnung zu finden. 
l~ir erinnern dabei nur an die Auto-
matenzugsperre, die bereits im er
sten Rechtszug vom Senator für Ju
stiz als 'rechtswidrig ' aufgehoben 
wurde. • 

Bestrafung schon längst verlorenge
gangen ist . Nein, diesmal müssen 
wir darüber berichten, daß der be
l-rußte Teilanstaltsleiter die Kom
mentierungen einschlägiger Geset
zestexte entweder nicht kennt oder 
nicht zur Kennrnis nehmen will, ~~o
nach j egliehe Disziplinierung ej.nen 
sogenannten 'Spiegelungseff ekc' ha
ben soll . Seit längerer Zeit aber 
bestraft Herr ~1üller teilweise auch 
die Besucher Inhaftierter, die mit 
dem jeweils zur Last gelegten Fehl
verhalten ihres Bekannten oder An
gehörigen nicht das geringste zu 
tun haben . 

Um das einmal zu verdeutlichen, 
soll hier das Beispiel unseres ~1it
gefangenen 'Fränki' aufgezeigt wer
den . 

' Fränki' ist Nichtarbeiter und als 
solcher unter Ver schluß, wenn ge
gen 12.30 Uhr die Arbei~er zur 
Freistunde aufgeschlossen werden . 
Am 17.9.1984 betätigte er genau zu 
diesem Zeitpunkt sein Rufsignal 
(Fahne), weil er dringend telefo
nieren mußte . Der Stationsbeamte 
ließ ihn raus, und 'Fränki' eilte 
zu seinem Sozialarbeiter, den er 
aber wider Erwarten nicht antraf. 
Und genau hier beginnt das 'Unge
heuer liche' seiner Verfehlung . 
Statt nun stante pede zu seiner 
Station zurückzuhasten, begab er 
sich auf einen anderen Flügel, zu 
seinem Kumpel der Arbeiter is t 
und dessen Zelle deshalb zu diesem 
Zeitpunkt geöffnet war , um ein 
Käffchen zu trinken . . Als dann die 
Arbeiter um 13 . 00 Uhr in ihre Be-

Doch das meinen wir diesmal nicht; triebe einrückten, verabschiedete 
auch nicht, daß vermehrt sinnlose sich unserer 'Fränki ' - und ging 
Arrests trafen in Haus III verhängt auf seine Station zurück. Dort an
werden, wobei der Sinn jeglicher gekommen, zeigte die Uhr 13.02 an. 

======= == ====================== ===== == === 
FRITZ BAUER ÜBER DIE STUNDE DER EXEKUTIVE 

"-Un V-<.eJLten ReA..c.h mußt du cüe.h M vel!.haLte.n, 
daß du .Un Fiin6.te.n ReA..e.h dafiiJt nJ..c.ht gehängt wi.Mt." 
(IUega..te NaUl.o~ung, Ende 7945) 

Von den Vollzugsbeamten 
und Politischen Polizisten 
sind bei uns viele schon so 
als hielten sie sich an den Spruch 

Bräche morgen das Fünfte Reich aus 
es könnte sie glatt übernehmen 
mit einer Ehrenkette 
und keinem Strick um den Hals 

Ge.neJta..U:ta.a..t.6anwaLt FJU:tz Bcwell. z,(;üeJLte. 1961 bt 
FJta.nk6Uil-t cüe NazU.OJ..tmg , w-<.e man .6Ü.h ÄJn V-<.eJLten 
Ruc.h im fUnb.Uc.k au6 dM Fiin6.te Ruch zu benehmen 
habe .. und no.~e ~-i.e ~nen "Appe.U- an cüe Z-i.v.U61LelliW". 
E~ 6ug.te ~une_fUeJI. -<.n Velt.Oen angegebene E-<.noc.hä.tzung 
v-<;-e.teJt S.taa.t6cüeneJt deJt BRV, a.uc.h im Bell.dc.h de/1. J~UJtiz, 
h-Utzu. 
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(Es gibt solche notorischen Mel
dungsschreiber, und bei den Gefan
genen ist schon lange die Frage 
aufgetaucht, ob sie jenen 10 Pro
zent Behinderter angehören könnten, 
zu deren Einstellung auch Behörden 
verpflichtet sind - wobei wir uns 
hier gleichzeitig von jeglicher 
Diskriminierung Schwerbeschädigter 
distanzieren wollen.) 

Das Resultat der Meldung konnte drei 
Tage später be~~ndert werden, und 
die Bestrafung für das 'kapitale 
Verbrechen' lautete folgendermaßen : 

Beschränkung des Ver kehrs mit 
Personen außerhalb der Anstalt 
auf dringende Fälle für die Dau
er von I Monat . 

Klartext : 'Fränki' hatte Besuchs
verbot fü r einen Monat bekommen . 

Dabei durfte er sich vorher noch 
den Sprtlch des Tages anhören, der 
da lautete : "Diesmal habe ich nur 
eine ganz kleine Strafe für Sie." 

'Fränki' schrieb am g leichen Tag 
noch einen Brief an den Teilan
staltsleiter, indem er ihm mit teil
te, daß doch seine Frau mit seinem 
Verhalten nichts zu tun hätte und 
sich Hausstrafen 'spiegeln' sollen. 
Und siehe da, unser von allen ver
ehrter Herr Müller änderte seine 
Meinung, beglückte unseren 'Fränki' 
während der Freistunde auf dem Hof 
und teilte ihm mit, daß er die Be
strafung in einen Mona t Einkaufs
sperre umwandeln würde. 

Zu diesem Zeitpunkt wußte er aller
dings noch nicht, daß die Sicher
heitsabteilung anläßlich einer Fil
zung am Tage vorher in der Zelle 
von ' Fränki ', dessen Radioapparat 
und dazugehörenden unerlaubten 
Stromanschluß 'verhaftet' hatte . 

Am Freitag, den 5. Oktober, sollte 
Sprechstunde sein; jedoch fiel sie 
aus . Der TAL hatte , nachdem er von 
der Verhaftung des unerlaubten 
Stromanschlusses gehört hatte, ein
mal mehr seine Meinung geändert. 
Flexibel, wie er nun einmal ist, 
bekam die Frau des Delinquenten 
' Fränki' ihren Teil seiner Frustra
tion ab . 

Bei derart sinnwidriger Bestrafung 
- und das muß einfach gesagt wer
den - wird aus dem gutartigsten Ge
fangenen auf Dauer ein bösartiger 
Typ . Ist das gewollt? 

-war-
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HUNGERSTREIKERKLÄRUNG 
Hi ermit erklären wir, die 10 von 17 Gefangenen des Hochsi 
cherheitstraktes von Moabit, daßwirheute in einen unbefri 
steten Hungerstreik treten. DerGrund unseres Hungerstreikes 
resultiert aus der Nichtachtung verschiedener Anträge von 
uns Traktinhaftierten auf besseres überleben im extrem psy
chisch fordernden Hochsicherheitsbereich . 
- Ganz das Gegenteil ist der Fall , z.B.: Die Schließung der 
Bereiche untereinander! -

Grundrechte an. 
Da hinreichende Anträge von versch iedenen Traktinhaftierten 
verstärkt darauf hingewiesen haben und zu 95 • diese Anträ
ge abschlägig beschieden 1~urden oder durch die wohlbekannte 
Hinhaltepolitik des Sicherheitsbüros, der Anstaltsleitung, 
des Senats und der Gerichte diese Anträge den Anschein ha
ben, nie in unserem Sinne bearbeitet zu 1·1erden, so haben 
wir uns zu di esem Schritt des unbefristeten Hungerstreiks 
bis zur Erfüllung unserer Forderungen entschlossen . 

RE\K 
I rM 'Jt\s~T I 

... die hatten schlie~ 

revoluti onä1 
erfahrung ~ 

-·a-• Daraus resultierte eine zwangsläufige Kommunikationsstagna
tion untereinander. Und Kommunikation ist im Trakt 1·1i chtig, 
sogar lebenswichtig. 
Oie Unterbringung imHochsicherheitstrakt verstößt gegen die 
elementarsten Grundrechte. Außerdem wird ei n Gefangener im 
Hochsicherheitsbereich als eine Person stigmatisiert, die 
als besonders gefährlich anzusehen ist. Eine solche Quali
fizierung verstößt besonders bei Unt ersuchungshäftlingen 
gegen die Unschuldsvermutung des Arti ke 1 s 6 ~1RK. Oari n 1 i egt 
zugleich ein Verstoß gegen Artikel 1 Abs. 1, 2 Abs. 1 und 2, 
104 GG. Aus der ~echtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
zu Artikel 19 Abs. 2 GG in Ver.bindung mit den Artikeln 1, 2 
und 104 ist davon auszugehen, daß auch Gefangenen ein unan
tastbarer Bereich priva.ter Lebensgestaltung zusteht, der 
nicht angetastet werden darf und somit der Einwirkung der 
öffentlichen Gewalt entzogen ist. Insbesondere ist die In
timsphäre zu beachten. Sie hat ihre Grundlage in dem in Ar
tikel 2 GG verbürgtem Recht auf freie Entfaltung der Per
sönlichkeit . Ins1:>weit verweisen wir auf die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts im 35. Band auf Seite 35. 
- Die Unterbringung imHochsicherheitsbereich verletzt durch 
die Ausgestaltung des Vo 11 zuges der Untersuchungshaft 
aber auch der Strafhaft den Kernbereich der genannten Be
stimmungen der Menschenrechtskonvention und des Grundgeset
zes . 
Im Hochsicherheitstrakt besteht eine totale und lückenlose 
Kontrolle aller Lebensäußerungen der Gefangenen bei einer 
gleichzeitigen erheblichen Reduzierung der Sinneseindrücke. 
Die totale Kontrolle dokumentiert sich so: 
24stündige akustische Oberwachung durch sogenannte Gegen
sprechanlagen, die auch die Doppelfunktion als Radio haben. 
Mindestens 10 Stunden lang visuelle Oberwachung durch Kame
ras; verteilt auf den sogenannten Aufenthaltsraum, auf Flu
ren im engeren Bereich des Traktes und auch auf dem Hof, wo 
Hofgang stattfindet. Auf Beisein von Beamten bei der Sprech
stunde in einem Raum mit sehr schlechter Akustik·und sehr 
weiter Entfernung zum Besucher, aufübertriebenes Filzen der 
Zelle, täglich, und auf totale Briefkontrolle. 
Oie Reduzierung der Sinneseindrücke macht sich so bemerkbar: 
durch Sauerstoffmangel, da Luft nur spärlich durch Schlitze 
im nicht zu öffnenden Sicherheitsfenster und durch Schlitze 
in der Decke durch eineUmwälzungsanJage kommt, entsteht ein 
eklatanter Sauerstoffmangel. Dieser Sauerstoffmangel ruft 
starke Konzentrationsschwächen und Kopfschmerzen hervor, 
weiterhin entsteht das beklemmende Gefühl des Nicht-Atmen
Könnens, durch das Gefühl des Nicht-Atmen-Könnens wird eine 
innere Unruhe hervorgerufen, die wiederum schwere Schlaf
störungen hervorr~ft, insbesondere sind Alpträume, Schweiß
ausbrüche und psychosomatische Störungen wie da sind star
kes Herzklopfen, verstärkte innere U11ruhe mit Angstgefühlen, 
das Gerühl, neben sich zu stehen und visuelles Fehlverhal
ten durch Verschwimmen von Konturen und Umrissen, starkes 
Flimmern vor den Augen und durch den Grufteffekt des Traktes 
oft der Meinung zu sein, jemand hätte einen angesprochen/ge
ruren, was pann aber nicht der Fall ist/war. Z.B. das visu
elle Fehlverhalten wird durch gut 10 Stunden Neonlicht, dem 
wir ausgesetzt sind, noch verstärkt . 

UNSERE FORDERUNGEN: 
1. PRIVATKLEIDUNG : Gut 70 % der traktinhaftierten Gefange
nen haben, seitdem sie die Knast•i'läsche tragen müssen, die 
mitunter noch kot-und urinbeschmiert isttrotzangeblicher 
Reinigung , Hautausschläge aller Art, von leichten Pickeln 
über starken Ausschlag bis hin zu Ekzemen und Allergien und 
Pilzerkrankungen . Sei t dem Tragen der Knastschuhe oder 
Knastturnschuhe haben vor allen Dingen die Leute, die Sport 
treiben wie Jogging, Gymnastik oder Tischtennisspielen ver
stärkt auftretende Komplikationen in Füßen, Muskeln und 
Beinen. 
Daher fordern wir für a 11 e Traktgefangenen eigene Unter- und 
Obentäsche sowie eigenes Schuhwerk, insbesondere Turnschuhe . 
Wir fordern es auch noch aus dem Grunde der Gleichbehand
lung (von der so viel geredet wird), denn die Frauen, die 
hier im Trakt liegen, verfügen über eigene Wäsche und eige
ne Schuhe. 
2. ARZTE UNSERER WAHL! Denn nur zu externen Ärzten unserer 
Wahl können wirVertrauen haben und nicht zu den konform zur 
Anstaltsleitung und Sicherheitsabteilung geschlossenen An
staltsärzten; bei diesen Ärzten geht Sicherheit vor, nicht 
eine medizinische erfolgreiche Behandlung/Therapie . 
3. MINDESTENS 4 SPRECHSTUNDEN IM MONAT ODER ZWEI~1AL EINE 
STUNDE SPRECHSTUNDE! aeren Abhaltung den im Strafvollzugs
gesetz festgelegten Richtlinien entspricht . Der Bedeutung 
und dem Wert persönlicher Kontakte hat Rechnung getragen zu 
werden, daß heißt ungestörte Besuche, die eine Unmi ttelbar
keit des Sprechens, des Sich-Sehen- Könnens, der Wärme der 
körperlichen Berührung und des Erlebens aktueller, nicht 
verbal geäußerterGefühledes Partners ermöglichen . 
Betreffs der Anzahl der Besuche bestehen wir im Rahmen der 
Gleichbehandlung auf Angleichung der Besuchsregelungen an 
die der hier im Trakt inhaftierten Frauen. 

4. VERLÄNGERUNG DER FREISTUNDE AUF 2 STUNDEN , auch hier im 
Rahmen der Gleichbehandlung auf Angleichung zur Freistunden
zeit der hier im Trakt inhaftierten Frauen. 
5. ZUSAMMENSCHLUSS DER BEREICHE UNO GEt1EINSAME FREIZEITGE
STALTUNG UNO DAMIT GLEICHZEITIGE SCHAFFUNG ZUM KOCHEN FOR 
AL LE BEREICHE. 
6. VERBESSERUNG DER SPORTMöGLICHKEITEN (Bereitstellung von 
gesundheit 1 ich wertvo 11 em Sportgerät wie Rudergerät, Stand
fahrrad, Turnmatte und Hantelbank mit Hanteln . ) 
7. Unverzügliche Rückverlegun~ der Gefangenen, die aufgrund 
von Denunziationen im Trakt sind, ohne das Etappenprogramm 
in der hiesigen An~talt mitzumachen, heißt : sofortige Rück
verlegung nach Tegel. 
8. EINGLIEDERUNG IN DEN ARBEITSPROZESS . 
9. Angleichung unseres Einkaufs an den der Frauen, egal ob 
U-Häftling oder Strafer, d.h . Einkauf pro Woche mindestens 
60,- 0-Mark für jeden Traktinhaftierten . 
10. Schaffung eines Vortherapieprogrammes für Alkohol- und 
Heroinkranke, die im Trakt sind, tm Rahmen 9er Novellierung 
des BtM-Gesetzes . 
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Im letzten Janr wurden, wi e auch 
i n den Vorjahren , von den Gef ange
nen der JVA Tegel ca . 700 Anträge 
auf ge richtliche Entscheidung 
(§ 109 StVollzGJ gestellt . Davon 
sind , so wie in den Janren zuvor, 
ca . 97 % erfolglos . Von dieser ho
hen Anzahl erfolgloser Anträge war 
ein großerTeil bereits unzulässig , 
d . h . das Gericht entschied über
haupt nicht in der Sache, sondern 
konnte den Antrag wegen f ehlender 
Verfahrensvoraussetzungen verwer
fen . Bei den zulässigen Antr ägen 
waren die meisten unbegründet, weil 
die Ermessensentscheidungen der 
Anstaltsleitung rechtmäßig waren . 

Etliche Gefangene ~ dieser Eindruck 
drängt sich auf - stellen derarti
ge Anträge aus "Spaß" oder um sich 
vor sich selber oder vor Mitinsas
sen zu bestätigen oder um einfach 
die Verwaltung zu beschäftigen . Ich 
kann dies nicht verstehen und möch
te durch die folgend~n kurzen An
merkungen erreichen , daß diese An
träge überlegter und ernsthafter 
gestellt werden; der gerichtliche 
Rechtsschutz verkommt sonst immer 
mehr zu einem "beschäftigungsthe
rapeutischen Spielchen", was kei
nem nützt . Natürlich will ich auch 
erreichen , daß dadurch weniger -
aber qualitativ bessere - Anträge 
gestellt werden . Der jetzige Zu
stand ist weder für die Anstalts
leitung , noch für die Strafvoll
streckungskammern und erst recht 
nicht für die Gefangenen befriedi
gend . 

UNZULÄSSIGE ANTRÄGE 

Viele Anträge sind unzulässig, weil 
die Antragsfrist (i 112 StVollzGJ 
versäumt wurde . Das gilt insbeson
dere dann, wenn (Dienstaufsichts- J 
Beschwerden zum Senator für Justiz 
eingelegt wurden und erst diese 
Entscheidung abgewartet werden 
soll . Das Verfahren beim Senator 
für Justiz ist nicht fristhemmend, 
wie die jedem schriftlichen Be
scheid der Anstaltsleitung beige 
fügte Rechtsbehelfsbelehrung auch 
deutlich sagt . 

Eine breite Palette bilden die 
unsinnigen und - wie die Juristen 
sagen - unsubstantiierten Anträge . 
Oie ersteren sind selten komisch, 
meistens aber ärgerlich und lassen 
auf mangelnde Reife und Selbster
kenntnis schließen: auch Rück
schlüsse auf die nach § 4 Abs . 1 
StVollzG gev1ünschte Kooperations -
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lenfalls bei m ersten :-Jal originell . en ":'Iist gebaut " haben . den sie 

bei der Anstaltsleitung zu sehen 
Die unsubstantiierten Anträge sind 
Anträge , bei denen keine konkrete 
Maßna hme angegriffen wi rd oder man 
begehrt et•tJas , ~1as zu allgemein 
formuli ert ist und konkret-pra k
tisch nicht umsetzbar ist: Die An
träge auf "Zula ssung zu {allen) 
Vollzugslockerungen " oder "Durch
fü hrung e ines Resozialisier ungs
vollzuges" oder "Einhaltung des 
Vo llzugsplans" gehör en in diese 
Gruppe . Unzulässig s i nd schließ
lich auch diejenigen Anträge , bei 
denen noch gar keine anfechtbare 
Entscheidung der Anstaltsleitung -
meistens des Teilanstaltsle i ters -
vorliegt . 

UNBEGRÜNDETE ANTRÄGE 

Hier fallen besonders die unreali
stischen Anträge auf . Wer zum Bei
soiel 14mal wegen Körperverlet
zungs- und Eigentumsdelikten i n 
Zusa~enhang mit Alkoholmißbrauch 
vorbestraft ist , wem 4mal Bewährung 
widerrufen wurden und 1ver vor einem 
halben Jahr vom Ausgang/Urlaub 
nicht {rechtzeitig) zurückkehrte, 
dessen fehlende selbstkritische 

. Einstellung ist schon erstaunlich, 
wenn er nunmehr Regelurlaub be
gehr t . Natürlich ~Jill jeder Gefan
gene raus . Aber dieser Fall ha t 
gleich zwei Denkfehler : Zum einen 
schätzt man sich selber und seine 
Haftsituation falsch ein, man be
geht eigentlich Selbstbetrug. Zum 
anderen kann ein Gericht - das gilt 
bei allen Entscheidungen über 
Vollzugslockerungen und Urlaub! -
gar nicht unmittelbar Ausgang oder 
Urlaub gewähren , vielmehr loJird die 
Anstalt lediglich verpflichtet , den 
Gefangenen neu zu bescheiden, wenn 
der angefochtene Besch~id nicht 
rechtens Har . Man kommt also über 
die Strafvollstreckungskammer nie 
unmittelbar und sofort raus! Die 
Anstalt muß also aus der Sicht des 
Gefangenen bestenfalls e ine neue , 
an dem Gerichtsbeschluß orientie r
te Entscheidung treffen, die nicht 
Z~>Jangsläufig zu dem begehrten Ur
laub usw . führen muß . 

So ist es verständlich, wenn man 
bei Gefangenen mit 20 , 30 oder mehr 
laufenden Anträgen , die allesamt 
unzulässig oder offensichtlich un
begründet sind, auf den Gedanken 
kommt. daß dieser Antragsteller ir
gend~Jelche Defizite, die er hat und 

glauben . 

Ich lüll aber auch dies nicht ver
schweigen : Fehlentscheidungen gibt 
es natü r lich auch bei den Beamten , 
die über Belange der Gefangenen zu 
entschei den haben . Nu r: Der Gefan 
gene sollte dies nicht als persön
liche Gemeinhait des Beamten auf
fassen , meinetv1egen als Unwissen 
heit oder mangelndes "Feeling". 
Entscheidungen sind aber nicht un
umscößlich . Einige Gefangene wer
den bestätigen können , daß Ent
scheidungen von Beamten - zum Teil 
•...rährend des Geric htsverfahrens vor 
der Strafvoll Streckungskammer - zum 
Vor teil des Gefangenen abgeändert 
•...ru rden . Dies frustriert weder den
jenigen . dessen Entscheidung auf
gehoben wurde , noch denjenigen, der 
einen nachgeordneten Bediensteten 
ni cht bestätigen konnte . Es ist 
e i n normaler Ver~o-1alt ungsvorgang . 

Di e Landeskasse wird zukünftig mit 
Nachdruck die Verfahrenskosten bei 
den Gefangenen beitreiben , die er
folglos blieben und nach dem Ge
richtsbeschluß die Kosten des Ver
fahrens zu tragen haben . Auch dies 
ist nicht unfair, weil der inhaf
tierte Rechtsschutzsuchende damit 
nicht schlechter steht als der 
freie Bürger , der auch, wenn er 
verloren hat , bezahlen muß . Nach 
§ 121 Abs . 5 StVollzG kann für die 
Verfahrenskosten auf den Teil des 
Hausgeldes zurückgegriffen .,.,erden , 
der 30,- D-Mark übersteigt . 

Ich will meine Anmerkungen mit ei
nem Hinweis abschließen, den man 
mir glauben sollte: Die Gefangenen 
dürfen nicht das Gefühl haben , bei 
StVK-Verfahren "kämpft " die An
stal tsleitung gegen den Antragstel 
ler . Bei aller sachlichen Härte 
ist es vielmehr so , daß man sich -
ohne persönlichen Groll gegen den 
Gegner zu hegen - um die Lösung 
offener Rechtsfragen bemüht und 
gerechte Einzelfallentscheidungen 
sucht . 



MI:INlJNGSI=I~I:II·II:Ii 
Mein im l et zten LICHTBLICK veröf
fen tlichter Artikel "Tegeler Kri 
stalltage" hat auf Seiten der JVA 
Tegel zu folgenden Reaktionen ge
fUhrt : 
1. AUSAAUf~UNG !~EINER ZELLE : Brief

marken, Kohlepapier , Schreibpa
pi er , Fotos , Privatkorrespon
denza kten, Hanuskripte , Ge
ri chtsakten etc. ~~egnahme meiner 
Schreibmaschine und des Buches 
"Der SS-Staat" von Professor Dr . 
Eugen Kogon wegen "Brandgefahr" . 

2. Gleichzeitig wurde ein Di szi pl i 
narverfahren gegen mich einge
leitet. Mit meinem Art i kel sol l 
ich gegen § 82 StVol l zG versto
ßen haben, indem ich "durch mein 
Verhalten gegenüber Vol l zugsbe
diensteten, Mi tgefangenen und 
anderen Personen das geordnete 
Zusammenl eben gestör t habe" . 

3. Als Di szi pl i narstrafe \~urden 
fünf Tage Arrest und der Entzug 
meiner Schrei bmaschine au& Vau
~ verhängt, wobei es mir bis 
auf weiteres verwehrt seinwird , 
in Urlaub und Ausgang zu gehen. 
Die Arreststrafe wurde nicht zur 
Bewährung ausgesetzt ; l ediglich 
gesundheitliche Gründe verhin
derten ei ne sofor tige Vollstre k
kung des Arrestes. 

Diese Strafe ist ei n schwerer An
schlag auf die im Grundgesetz der 
Bundesrepublik Deutschland (Arti
kel 5) und in der Verfassung von 
Berlin (Artikel 8} . garantierte 
freie Meinungsäußerung; außerdem 
verstößt sie gegen die einschlägi
gen presserechtliehen Vorschrif
ten . Statt Meinungsfreiheit ist 
Meinungszensur angesagt! Im Zusam
menhang mit dem LICHTBLICK sprach 
der Teilanstaltsleiter, Herr von 
Seefranz , von Schmierfinken (mich 
schloß er auf meinen Einwand, 
"Schmierfink" sei j a nun wohl nicht 
gerade ein angenehmes Wort, aus
drücklich davon aus ) . Ja, es ist 
schon ein besonderes Erlebnis, die
sen "Negus Negesti aus Gernegroß
hausen" beim Schalten und Walten 
zu erleben, quasi ex cathedra, so 
habe ich den Eindruck! Ich lasse 
mir von einem in der Staatshierar
chie unbedeutenden Teilanstaltslei
ter keine politischen Belehrungen 
ertei 1 en. "Schuster, b 1 ei b bei de i 
nen Leisten!" kann ich da nur sa
gen. Vielleicht wäre es besser, er 
würde sich öfters beim Rutschbahn
fahren auf dem deutsch-amerikani 
schen Volksfest entspannen , statt 
sich als "Hüter der Verfassung" auf
zuspielen. 
Für mich gibt es eine eindeutige 

Lehre aus derdeutschen Geschichte , 
und di e heißt "Nie wieder !" und 
"Wehret den Anfängen!" Konkret 
meine ich, daß Menschen menschlich 
s ind gegenüber ihren Nitmenschen . 
Daß die W"ü rde des Nenschen geach
tet werden muß . Daß das Gewissen 
di e l et zte Instanz eines Menschen 
i st . Di e unbeschreibliche Diskre
panz im Berliner Strafvollzug, ins 
besondere aber im Haus I der JVA Te
gel , zwischen dem , v1as in Artikel 
1 Absatz 1 des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland steht 
("Di e Würde des Menschen ist unan
tastbar. Sie zu achten und zu 
schlitzen ist d1e Verpflichtung al
ler staatlichen Gewalt. " ), und 
dem, was dann tatsächliches staat
liches Handeln ist, ist und bleibt 
ein handfester Skandal und staat-
l iches {deutsches ) Unrecht . Dazu 
werde ich niemals schweigen, Herr 
von Seefranz, Sie müssen mir schon 
me i nen Kehlkopf rausholen oder die 
Hände abhacken! 

Ich wi ll hier mal ziti eren, was der 
von mir sehr geschät zte Theologe, 
Professor Or. Hel mu t Gol lwitzer, 
D. D. , i n sei nem Buch" . .. und füh
ren, woh in du nicht wil l s t", Chr . 
Ka i ser Verlag Munchen, 1953, 7. Auf 
l age , Seiten 54 und 55 dazu ge
schrieben hat: 
... Eht (llo!Lt noclt zu den "Flizun~ 
gen" : Fi.i/t v.<.ele von wt6 ge.hÖJLen ~i.e 
zu de.nje.rUgen f Mdte.i.nunge•t du 
Ge.6a.ng eneJLtebe.n& , a.n cüe. man o.i.ch 
I'Li.e. gewöhnen ftonnt e. Je eneJtgi.-
6cheJt. ma.n daJwm kämp5.te. , ~.i.c.lt -i.n 
A4be.i..t66~on und Ma.6~enda4~ noch 
einen Belluch me.n&chUclten Lebel1.6 
zu eAha.U:en, du.to me.ivt oamme.Ue 
o.i..ch ja .{mmeA auch ~ kte.i.neA Be
oili, an dem da4 lieAz /Ung : ein 
dUAchgeAe.t.te..teA Ru .t von Pho.tog~a.-

p 1! ~eil und ihi.e 1 e.n, e-in pa.M Büc.lter., 
e..tn HeSt m.U_ Ged-<.chten und ALt5 -
:etd:..uu!gen, die 8-i.beL, - wrd de.~to 
mc}t'l. lta.tte ma.Jt Antaß, d.i.e. •riidute. 
F U::uHg : .t )ii::.cftten , bei de.'l cü.u 
aUe.6 de 't Laune. e.i.nM dwnme.n cdVt 
boblra)te.Jt Kc,r.t/wUett-~ zwn Op6VL 
~a.Uen tcm~te., wemt man •~ht Ge
~egenhe.<..t ge.lutbt hatte, u 'l.echt
ze.(.Ug :u ve.'tbe:cgen, tl~M o5t 6 C.(~'I. 
.)c/uoi.e't.i.9 ttWt . V<.e. F azwrg .i...ot cüe 
6cfvne/t:lta6.te..o.te EJt.Ü1neltung daltttit , 
daß deJt. Ge6a.ngene ein .'.!eJL6Ch .W.t, 
dell. " ruciLU ha;t, t«U. .Uun .~>elb eJL ge
ltöttt", kwte a.bgegllenz.te 1J!Uva;te 
Sphälle, cüe <>e.i.neJn eigenen Gu:tdiüt
llen, oe.i.neJt. e.<senen Ge..o.ta.t.tung 
iibe!LtM<>en wälle, Übell. dell.en Zugang 
eil oel.bell. veA6iige.n könnte . . . Bei 
dell. l~tz.ten F.{lzung ko~te ~eh ge
ta.de noch dett Btt.i.e~ e.ütVt. ValtteJne/l. 
'IUa~tbe-U:e/Un vCVLOclu.lt<.ndeJt .la.MeH, 
d.<.e r~U.t naclt tangerc. KZ -Ha6.t .Ot Ra
ve.noblr.ück ocJVL.i..eb, zu den c!kckt<.g 
o.ten Bele.Jv.w-tgen cüuerc. Ze.U:: ge.ftö
JLe. 6Ütt. !l <.e deA EtwJeJLb von dem "Ge
päck, dM ll.i.e. wtem tU.c.htmeh-'t neh
men kömren" . Je meh~ to.Ut. davon ha
ben, duto mac.Mlolle/1. ~.>~nd a.Ue. 
F.Uzungen ... 

Diese Wor te sprechen mi r sehr aus 
dem Herzen, und ichwerde sie st ets 
allen Werkzeugen des Teufel s um 
die Ohren schlagen! 
Der Tei l anstaltslei ter, Herr von 
Seefranz, verfügt den Entzug meiner 
Schreibmaschine auf Dauer. Das gibt 
es noch nicht einmal im afrikani 
schen Busch , eine derarti ge Maßnah
me ist schamlos. Schreibverbot ist 
nämlich i n Wahr hei t gemeint. Deine 
Sprache ist uns unangenehm, denn du 
schrei bst die Wahrheit . Macht geht 
vor Recht und Kultur. All das, was 
durch das Leben erläutert und be
stätigt wird, Herr von Seefranz, 
das allein ist wahr und gültig! 
Und staatliches Unrecht muß beim 
Namen genannt vterden , dazu gehören 
auch die jetzt gegen mich verhäng
ten Disziplinarstrafen. Und als 
überzeugter Anhänger Jesu Christi 
füge ich hinzu : "Wenn die Christen 
vierden schweigen, werden die Stei
ne schreien. " (si ehe Lukas 19, Vers 
40) Wie muß es in Ihrem Hirn aus
sehen, wenn Sie meinen , jemanden, 
der seine Meinung frei und offen 
gesagt und geschrieben und veröf
fentlicht hat , deshalb einbunkern 
zu müssen? Vor Jahren hat mir je
mand seine Situation so gesehil
dert : "Tief im Herzen di e Tragödie , 
doch nach außen küh l und klug , und 
so spi elen wi r die Komödie bis zum 
letzten Atemzug !" 
Wolfgang S c h u c h a r d t 
JVA Tegel , Ha us I 
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§ 69 Abs . 2 StVollzG 
(Eigenes Fernsehgerät in Strafhaft) 
1 . Die Ausnahmeregelurg des f 69 Abs . 2 StVollzG ist 

in erster Linie den berechtigten Interessen solcher 
Strafgefangenen gegeben, die - zum Beisoiel •·legen 
körperlicher oder- geistiger- Get>r-echen - an den 
Freizeitvo!'anso:al::u .. g&n 111 <l~<!' n l .!>t..c!t r ic ·t teil
nehmen können . 

2 . Eine Ausnahm~ zum Bes5 z einet eigenen Fernsehge
rätes kann dann angenorrmen werden , v1enn eine le
benslange Freiheitsstrafe verbüßt \>Jird . Bei der le
benslangen Freiheitsstrafe wird eine Ausnahme eher 
begründet sein als bei einem St rafgefangenen, der 
eine zeitige Freiheitsstrafe ver büßt . 

Oberlandesgericht Hamm , Beschluß vom 9. 11.1979 
- 1 Vollz (Ws) 68/79 -

ZUH SACHVERHALT: 

Der Betroffene befindet si ch seit dem 18 .9 . 1979 in 
Haft und verbüßt eine lebenslange Freiheitsstr afe . Er 
beantragte beim Leiter der JVA Willich , ihm die Geneh
migung für ein eigenes Fernsehgerät zu genehmigen . 
Mit Bescheid vom 5.2 . 1979 hat der Anstaltsleiter die
sen Antrag abgelehnt , der Wider spruch wur de vom Prä
sidenten des J ustizvollzugsamts l'ciln als unbegründet 
zurückgewiesen . Den hiergegen gestellten Antr ag auf 
gerichtliche Entscheidung hat die Strafvollstreckungs
kammer des Landgerichts Krefeld durch Beschluß vom 
10.7.1979 (16 Vollz 18/79) als unbegründet zurückge
wiesen und wie folgt begr ündet : 

"Der Ant:rag ist unbegründet. 

Ein Anspruch auf ein eigenes Fernsehgerät besteht 
nur in pegründecen Ausnahmefällen (§ 69 Abs . 2 St 
VollzG) . Ein solcher Ausnahmefall liegt hier nicht 
vor. Der Gefar.':lene hat die Möglichkeit, an den all
gemeinen Veranstaltungen der Haftanstalt teil zuneh
men . Er kann auch einmal in der Woche 3 bis 3 1/2 
Stunden zusammen mit anderen Gefangenen fernsehen . 
Diese relativ geringe Fernsehzeit und d~e etwaige 
Mangelhaftigkeit der ausgewählten Sendungen führt 
auch nicht: dazu, daß der Gefangene infolge fehlen
der Information "geistig verkümmert und vollkommen 
lebensuntücht~g wird" . .Der Gefangene hat eine Viel
zahl von anderen Möglichkeiten, der geistigen Ver
kümmerung und der Lebensuntüchtigkeit entgegen zu 
wirken, so z.B . durch das Abonnieren von Zeitungen 
und Zeitschriften , durch das Lesen von Büchern, 
durch Unterhaltungs- und Bildungsprogramme des Rund
funks oder durch Bastelarbeiten. Hierbei kann er 
sich auch mit anspruchsvollen Dingen beschäftigen, 
die ihm in Gemeinschaftsveranstaltungen nicht ge-
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boten werden . Dabei wird nicht ve rkannt, daß gera
de das Fernsehen für einen Gefangenen ein besonders 
gutes Mittel ist, mit der Außenwelt in Kontakt zu 
bleiben und alle Veränderungen mitzuerleben. Inso
t•e~t kann eine Ausnahme im Sinne des § 69 Abs . 2 
StVollzG z . B. bei längeranhaltender Erkrankung ei 
nes Gefangenen, Analphabeten oder ähnlichen Umstän
den vorliegen, die ihm andere Erlebnisbereiche als 
das Fernsehen verschließen oder einschränken. 

Eine solche Ausnahme kann auch dann gegeben sein, 
wenn sich ein Gefangener besonders lange in Haft 
befunden hat . Bei einer Haftdauer von noch nicht 
neun Jahren ist dies aber nicht der Fall . Bei einem 
solchen Zeitraum ist noch nicht anzunehmen , daß ein 
akuter geistiger Verfall des erst: 46 Jahre alten 
Gefangenen eintreten könnte . " 

Gegen diesen Beschluß hat der Betroffene Rechtsbeschwer
de eingelegt, die Erfolg hatte und zur Aufhebung der 
Besci1 -:.usses d•:c Strafvollstreckungskammer führte . 

AUS DEN GHÜNDEN: 

Die Rechtsbeschwerde muß bereit.s deshalb Erfolg haben, 
weil der angefochtene Beschluß keine Feststellung 
darüber enthält , mit welcher Begründung der Anstalts
leiter die Zulassung des von dem Betroffenen bean
Spruchten eigenen Fernsehgeräts abgelehnt hat . Darin 
liegt ein die Rechtsbeschwerde begründender sachlich
rechtlicher Mangel . Der Senat hat bereits mehrfach 
darauf hingewiesen, daß für das Rechtsbeschwerdege
richt aus der mit. der Rechtsbeschwerde angefochtenen 
Entscheidung gnL~dsätzlich und be~ Ermessensentschei
dungen ausnahmslos ersichtlich sein muß, mit welcher 
BegrOndung die Vollzugsbehörde eine beantragte Maß
nahme ablehnt oder die beanstandete Maßnahme angeord
net hat . Das gilt wie bei Ermessensentscheidungen 
ebenso in den Fällen, in denen der Vollzugsbehörde bei 
Anwendung unbestimmter Rechtsbegriffe ein Beurtei
lungsspielraum zusteht, der auch der Prüfung, ob ein 
begründeter Ausnahmefall im Sinne des § 69 Abs . 2 St
VollzG vorliegt , für die im konkreten Fall maßgebli
chen Gesichtspunkte in Betracht kommen kann . Ohne Fest
stellungen zum Inhalt. und zur Begründung der Entschei
dung der Vollzugsbehörde kann der senat anhand der 
Gründe des angefochtenen Beschlusses der Strafvoll
streckungskammer nicht erkennen, ob diese bei der hier 
obliegenden Überprüfung der Entscheidung der Vollzugs
behörde von rechtlich zutreffenden l~aßstäben ausge
gangen ist . Eigene Feststellungen- etwa aus dem Aktenin
halt - zu treffen, die für die Beurteilung des sach
lichen Rechts e r forderlich sind , ist dem Senat in dem 
revisionsähnlich ausgestatteten Rechtsbeschwerdever
fahren verwehrt . 

Für die neue Entscheidung wird auf folgendes hinge
wiesen : 

W~nn die Vollzugsbehörde dem Betroffenen den Betrieb 
eines eigenen Fernsehgeräts aus den von der Straf
vollstreckungskammer gewürdigten Gesichts punkten und 
nicht. aus anderen Gründen (etwa wegen einer konkreten 
Gefährdung der Sicherheit und Ofdnung der Anstalt, 
§ 70 Abs . 2 Ziff . 2 StVollzG) verwehrt haben sollte, 
wäre gegen die Erwägung , daß die Ausnahmeregelung des 
§ 69 Abs . 2 StVollzG in erster Linie den berechtigten 
Interessen solcher Gefangenen Rechnung tragen soll , 
die - zum Beispiel wegen körperlicher oder geistiger 
Gebrechen - an den Freizeitveranstaltungen nicht teil-



******************************* " nehmen können , ::1icnts z.J erinnern (vgl . BT-iJrucksache 
7/':118 , s . 1371 . Den ·-•e~teren Erörcerunger. der Scra:
vollst.reckungskam:ner i~ auch 1nso·",e:.c zuzuscimrnen, 
als in anderen eng begrenzcen Fallen e1ne A~snahm~ 
~ann angenommen werden kann, wenn der Scra:vollzug von 
erheblicher Dauer ist, 1nsbesondere wenn - ;·:ie hier -
eine leoenslange Stra!'e verbüße '.oJird . Um:er der letzt
genannten Voraussetzung .",ird eine Ausnahme eher be
gründet sein als bei Strafgefangenen, die eine zelt
liehe Freiheicsstrafe verbüßen . Allerdings läßt sich 
aus § 69 Abs . 2 StVollzG ein Anspruch des zu einer 
lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilten Strafgefan
genen, nach eine bestimmten Haftdauer grundsätzlich 
ein eigenes Fernsehgerät besitzen zu dürfen, nicht 
herleiten . Andererseits kann d1e von der Strafvoll
streckungskammer erörterte Frage, ob bei einer Haft
zeit von noch nicht neun Jahren ein Ausnahme!'all (lm 
Hinblick auf die Dauer des Freiheitsentzuges) gegeben 
sein könne , nicht generell verneint werden . Vielmehr 
sind bei der Entscheidung im E~nzelfall die Umstände 
in der Person des Strafgefangenen , also die Auswir
kungen , die der Freiheitsentzug gerade auf ihn gehabt 
hat , und die hierfür konkret angeführten Tatsachen 
ebenso zu berücksichtigen wie das in der jeweiligen 
Justizvollzugsanstalt bestehende Angebot an Informa
tionsmöglichkeicen . Inwieweit der Vollzugsbehörde da
bel im vorliegenden Fall ein Beurteilungsspielraum 
zugebilligt werden muß, läßt sich aufgrund des bisher 
festgestellten Sachverhalts, der die vom Anstal~slei
cer bei seiner Entscheidung herangezogenen Gesichts
punkte nicht erkennen läßt , nicht beurteilen . 

Mitgeteilt von Hubert Wetz ler , PostEach 1204 , Garten
straße 1, 4156 Willich 2 

ANMERKUNG : 
Aufgrund dieser Entscheidung hat der Justizminister 
des Landes Nordrhei n-Westfa 1 en durch RundverfUgung 
(RV) vom 29.10.1981 (4570 - IV A. 8) verfügt, daß ein 
begründeter Ausnahmefall im Sinne des § 69 Abs. 2 St
VollzG dann vorliegt , \"(enn der Gefangene sich minde
stens 7 Jahre im Vollzug (einschließlich Untersuchungs
haft) befindet . Deshalb erhalten in Nordrhein-Westfa 
len alle die Gefangenen die Erlaubnis fur ein eigenes 
Fernsehgerät, \1enn sie sich insgesamt 7 Jahre in Haft 
befinden. 

Hubert Wetzler 

§§ 19, 70 StVollzG 
(Bestandschutz von Gegenständen nach Verlegung) 
Der Bestandschu~z von Gegenständen nach Ver legung in 
eine andere Justizvollzugsans~alt ist nur dann gege
ben , >venn der be~'!'ef:ende Gegenstand (zur Ausgestal
tung des Haftraums - S 13 St\lollzG - oder zur Frei
zeitgestaltung - § 70 StVollzG -) dem Gefangenen in 
der Voranstalt bereits ausgehändigt ge\•1esen i st. Oie 
Genehmigung des Gegenstandes in der Voransta lt allein 
begründet einen solcnen Bestendschutz nicht , 1.,reil der 
betreffende Gegenstand dem Gefangenen noch nicht aus
gehändigt gev1esen ist . 

Landgericht Wuppertal , Beschluß vom 6.6 . 1984 
- 2 Vollz 12/84 -

Mitgeteilc von Hubert Netzler, PostEach 1204, Garten
straBe 1, 4156 Nil lieb 2 

§ 119 StVollzG 
(Zulassung der Rechtsbeschwerde ) 
Die Zulassung der Rechtsbeschwerde in Strafvollzugs
sachen durch das Oberlandesgericht muß dann er folgen . 
wenn die Feststellungen der Strafvollstreckungskammer 

: .... C"'r ::n~r:"'o::"';:;2re., El"ltsch idu'lg so un::ureicner.d s. d, 
oa3 :=3 ~~=~~sbes::h ~rdagericnt aie Vorausse~-ungen 
::r Z:.z:assu,g c.::r ?ecn::s~es;:n.~erde n:.ch:: Jber:;~ri.ifen 
::-., . 

Oberlandesgericht Hamm , Beschluß vom 3.9.1984 
- 1 Voll z (Hs ) 180/84 und 181/84 

Nitgeteilt von Hubert rvetzler , Postfach 1204, Garten
straße 1 , 4156 Willich 2 

§§ 22 , 83 Abs . 2 Sätze 2 und 3 StVollzG 
(Kauf von Gegenständen) 
1 . f 22 Stvol:zs regelt nur den Kauf von Nahrungs- und 

üenuß'1'1ittal undKörcerp:legemittel vomHausgeld oder 
Tas::hengeld . 

2 . Oie Regelur'lg der Justizvollzugsanstalt , den Kauf 
auch aller anderen Gegenstände nu r vom Hausgeld oder 
Taschengeld zu gestatten , ist mit S 22 StVollzG 
nicht in Übereinstimmung zu bringen . 

Oberlandesgericht Hamm, Beschluß vom 3.9.1984 
- 1 Vollz (Ws) 180/84 und 181/84 
Nitger:eilt von Hubert Wetzler, Postfach 1204, Garten
straße 1, 4156 Willich 2 

§§ 13 , 103 Abs . l StVollzG 
(U rlaubssperre) 
1 . Für eine "Ur laubssperre", d . h . für eine Entschei

dung der J ustizvollzugsanstalt des Inhalts , daß sie 
innerhalb der in der Sperre festgesetzten Frist 
nicht ber eit sei , Urlaub zu gewähren, gibt es im 
Strafvollzugsgesetz keine Rechtsgrundlage . Sie 
stellt weder eine vom Strafvollzugsgesetz vorgese
hene Disziplinarmaßnahme ( S 103 Abs . 1 StVollzG) 
dar noch ist sie sonst vom s~rafvollzugsgesetz ge
decl<.t . 

2 . Oie vorherige, oft lange Zei~ im voraus festgeleg
te Urlaubsver.-Jeigerung ("Urlaubssperre" ) ist in 
jedem Falle ermessensfehler haft , v1eil sie nicht al
le denkbaren sachlichen Gesichtspunkte berücksich
tigen kann , die für die Entscheidung über die Ur 
leubsgewährung maßgebend sind . 

Oberlandesgericht Bremen , Beschluß vom 3. 11.1981 
- Ws 164/81 -
Mitgeteilt von Hubert Wetzler , PostEach 1204, Garten
straße 1, 4154 r-lillich 2 

StVollzG § 154 11 2 
(Politische Betätigung eines ehrenamtlichen Mitarbei 
ters) 
Oie Unter sagung der weiteren Mitarbeit eines ehren
amtlichen Mitarbeiter s im Strafvollzug kann nicht all
gemein mit dessen extremer politischen Betätigung be
gründet werden , wenn es sich um e inen schon l ange Zeit 
erprobten Mitarbeiter handelt . 

Oberlandesgericht Celle , Beschluß vom 22 .6.1984 
- 3 Vas 11/84 -
Entnommen der "NStZ" (Neue Zeicschrift fürScrafrecht), 
Heft Nr . 10 - Oktober 1984 
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VOLKSBLATT BERLIN (vom 19.9.84) 

Elno Junge lnsusln der Juatll.voll· 
zugsanalalt Essen Iet vOillg nackt, 

an Hinden und POOen geleuelt, unter 
heiligem Protcat ln die fut 200 Kilo
meter entfernt UC!11ende Juatlzvoll· 
zugNnatalt Blclefeld·Brackwecle ge· 
bracht worden. 

Junge Gefangene 
nackt in Bus 
transportiert 

llrr von männlichen Justizbeamten 
zum Ous .geschleift' worden. Er habe 
Strafanzeige und Dlenstaulsichtsbe· 
!>eh werde efhoben. Der Leiter der Esse· 
ner JV A bestritt jedoch energisch, daß 
die Frau geschlagen worden sei, und 
kündigte 9C!11en solche Vorwürfe straf· 
rechtliche Schritte an. 

Kuruel· 
Im Porlo· f 

ment (Foto). ln el· , 
ner Polizeiunifenn 
aus dem )otare 
1848 ging ., Im 
Rothaus Sen6M
berg ons Mikro
fon und lordene, 
do8 olle 8erUner 
Polizisten Ihre 

Der Direktor dei Juatlzvollzugsan· 
stalt Essen, Waller Elckmeler, best!· 
tlgte gestern weiter, daß die Frau wäh· 
rPnd des stundenlangen Transportes 
in einem Gefangenenbus zusltzllch an 
den Sitz gefesselt war. Der Sprecher 
des Qbergeordneten Justlzvollzugsam
tea Hamm, Waller Franke, erkllrte auf 
Anfrage, in seiner 20jlhrlgen Tatlgkelt 
im Vollzugsdienst sei es das erste Mal, 
daß er so etwas gehört habe. 

Die junge Frau war wegen der Teil· 
nahnie an Gewalttlitlgkeiten wllhrend 
dr.s•Besuchs des amerikanischen Vl?e· 
präsidcntcn George Bubh im Juni ver· 
gangenen Jahres zu einer zwcijährl· 
g<'n FrciheitsstraiP. verurteilt worden. 

Sie aollte zuständigkeitshalber von Es· 
sen nach Bietefeld gebracht werden, da 
sie n icht mehr Untersuchungs·, son· 
dern Strafgefangene gewesen sei. Der 
Lt-lter der JVA Brackwede, Dieter 
Wcgner, erklärte, die Frau s~l mit et· 
nem Einzeltransport, bewacht von drei 
Mannern und einer Frau, in Sielefeld 
angekommen. Dort seien ihr sofort die 
Handfesseln abgenommen und dte 
Fußfesseln gelockert worden. Außer· 
dem habe man ihr einen Mantel ge· 
braC'hl. 

Drr Anwalt der Gefangenen erhob 
oe~tNn in einer Presseerklärung auch 
den Vorwurf, seine Mandantin !.ci un· 

· mitt1~lbar vor dem Transport am 31. 
August mißhandelt und durch ein Spa· 

Er habe angeordnet, daß bei der Fes
selung der Frau .Manner mit zupack· 
ten·, da die weiblichen Aufsrchtsbeam· 
ten nicht mit Ihr fertiggeworden seien. 
Sie habe sich nicht anziehen wollen 
und wie wild aus dem Zellenfenster 
herausgeschrien. In diesem Zustand 
sei es nacht möglich gewesen, sie mit 
dem normalen Transport nach Bleie
feld zu o;chicken. Zur Ankündigung 
Öl'' RC>chto;anwaltes, Strafanzeige und 
Darn~t.,uf~ach tsbcschwerde zu erhe· 
hNa, ,,,~tc der Leiter der JVA: . Ich 
:-C'hC dus in der Nahe vQn dem, was 
Tcrrori!ltenanwlillc in Stammheim ge· 
mucht haben: dpa 

Dienstnummern 
sichtbar on der 
Uniform zu tragen 
höllen. Oie Num· mem auf dem Ol• 
ten Polizeizylin· 
der halle Poßzel· 
prösident Hin· 
clceldey vor 136 
)ohren elnge· 
fühn, um seine 

Schutzmönner 
identifizieren zu 
können. Oie COU 
lehnt Nummern· 

VOLKSBLATT BERLIN (vom 16 . 10.84) 

Warnung vor einer "Zwingburg" 
Beamten-Kritik am Konzept für die neue Frauenhaftanstalt 

Im Vorleid des Umzuges der 
Frauenhaltanstalt ln den Neubau 
am Frledrich·Oibricht·Damm ln 
Charlottenburg melden sieb tu· 
nehmend Kritiker zu Wort. Oie 
Chance, das neue Frauengefllng· 
nls zu einem Modell des Bctreu· 
ungsvollzugs zu machen, wird 
nach Ansicht des Verbandes der 
J ustlzvollzugsbedienstete'! Ber· 
lins vertan. Statt dessen drohe 
den Inhaftierten ln der .modern· 
sten Anstalt f!uropas• ein • Voll· 
zug der Jahrhundertwendc", bO 

der Verbandsvorsitzende Jna· 
chjm J etschmann. 

• Wir haben den Eindruck, daß 
der Leiter der Frauenhartanstalt 
und der Sicherheitsbeauftragte 
die neue Anstalt zur Zwingburg 
machen wollen·, sagte · Jetsch
mann. Bisher gebe es ledig· 
lieh ein Sicherheitskonzept und 
keine konkreten inhaltlichen 
Pläne für die sozialtherapeutl· 
sehe Betreuung, obwohl die bau· 
Iichen Voraussetzungen mal 330 
Haftplätzen in sechs Teilanstal
ten gute Möglichketten zur Re
sozialisierungsarbett in Gruppen 
oder Einzeltherapae böten. 

Nach Ansicht des Verb.lndes 
gibt es Anzeichen dafur. dclß ent· 
gegen früheren Vorstellungen 
auch Männer in Plötzensee un
tergebracht werden sollen, • weil 
der Männervollzug Oberläurt". 
Für eine reine Frauenhaltanstalt 
sei der Sicherheitsaspekt Jeden· 
falls völlig überbewertet. Seit 
1976 sei zum Beispiel keine Frau 
mehr aus der Haft ausgeb;ochen 
und das neue GeiCinde werde von 

emer mehr als fi::tf ~~c~er hoh:::-:1 
M<tuer umgetwn. 

D1e Tatsache. daß rund -10 
m<tnnhche Vollzugsbedtenstete 
tn der neuen Frauenhaftan~talt 
arbe•ten sollen. kntisiert der 
Verband ebenfalls. Wae der Ju· 
suzsenator im September auf 
eine Kleine Anfrage des CDU· 
Abgeordneten Jakob Kraetzer 
erkl<irte, sei es erforderlich . • m 
den sicherheitsrelevanten Berei· 
chen der neuen Vollzugsanstalt 
für Fra11C'n m;,innliche Bedienstc· 
tr d(>s allgemeinen Vollzugsdien· 
stcs zur Unterstützung der we1b· 
ILC'IH:n Bediensteten und zu de· 
ren Entlastung von solchen Auf· 
gaben einzusetzen, für die zum 
Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
des Neubaus keine ausreichen· 
den Kenntnisse bei den Beamtin· 
nen vorliegen · . 

Das gelte insbesondere für die 
Besetzung der Wachtürme .• Ob
wohl die Bewaffnung der Turm· 
posten derzeit nicht angestrebt 
wird, ist im Falle der Verlegung 
terroristischer Gewalttäter pla· 
nerisch dafür Sorge zu tragen, daß 
dies jederzeit möglich ist. Die 
Vollzugsbeamtinnen kommen 
gegenwärtig dafür nicht in Be
tracht, da sie bisher nicht an der 
Schußwalle ausgebildet wur
dl'n · , so die Justizverwaltung. 

Zur Zeit sei gar nicht sicher, 
daß d1e vier derzeit im Moabiter 
Hochsicherheitstrakt einsitzen· 
den Frauen, die der Terroris· 
musszene zugerechnet werden. 
auch wirklich nach Plötzt>nsce 
verlegt werden, sagte Joachim 
Jetschrnann dazu. Gegen Ende ih· 
rer StrafverbüBung müßten dem 

S:rah vl • .cug;ge,etz gemdß 
auch s•e tn offeneren Vollzug 
verll'9~ "'erden, so daß es wdhr· 
!>Chemhch gar keanen Bedclrf an 
Wachturmposten gebe. ln der 
btshengen Frauenhaftcln~talt 
Lehrtcr Str.:10e tn Taergarten set· 
en dae Turme jedenfalls nacht be· 
!>etzt. 

Das Ar-gument der feh lenden 
Schieß..tusbildung der Frauen 
zache auch n1cht, da heute zum 
Be1spu>.l auch Poh.c1stannen an 
WeSlien <tusgt>b1ldet wurden. Es 
M'J l'•ur lruher so gewc~cn. 

daß dae mc1stc•n Frauen den Um· 
gilng rn•t der Walle abgeleont 
hdtten. Das habe sich tedoch 
l.ingst ge<~ndert. 

Enttäuscht 1st der Verband der 
Justizvollzugsbediensteten vom 

· Ergebnis der Enquete·Komm a11sa· 
on. d1e sich Jetzt mit dem Bcrh· 
ngr Strafvollzug auseinander
setzte, ohne Jedoch zu einem 
mehrhettsfahagen Abschlußbe· 
richt zu kommen. • Wtr haben 
aul eanen vernünftigen Kompro· 
mtß der Abgeordneten aller 
Fraktionen zwa!>Chen der not· 
wendigen Betreuung der Gefcln· 
genen und der erlorderhchl•n S1· 
chPrh!'ll gehofft·, erkldrte 
Jetschm..tnn. D1ese Hoffnung 
habe s1ch nicht erfullt : . War kon· 
1entr1eren uns zur Zeat auf dae 
Sacherhc1t. • Aber ie mehr d1e 
. Schraube angezogen· "'erde, 
de~to großen~ Unruhe entstehe 
tn tlt•n H.altdnstalten. d1e b1s zur 
E~kdldtion fuhren könne. warnt 
dl'r Vcrb.uld der Vol lzugsbed•t>n· 

BERLIN (vom 

CDU: Nich1 
zurück zurr 

Verwahrvollz 
.CDU und FDP stehen hh 

Zielen des Stralvollzugsgcset 
1977 und woll••n nicht zurOck t 

wahrvollzog alter Pr;!gung·. ve 
gestern der )uslizpohllschhhe : 
der CDU·Fraktion Im Abgco 
haus, Jacob Kraetzcr.'Er s tellte 
zugspolitischen Forderungen d 
tion$parteicn vor, wie sie ln d 
mentarischen Enquete-Komm!• 
arheitet wurden. ln der gleich• 
mi~sion hatten der SPD·Abg• 
Andreas Gerl und die AL·Frc~l 
nen gemeinsamen Berichlsent 
arbeitet, der aber von der SPD· 
nicht gebilligt wird. Die Sozidld 
ten wollen eine Stellungnahme 
den nächsten Wochen· vorlege 

CDU und FDP setzen s1ch u 
derem für Alternativen zum F 
entzug im Bereich der Kleankrn 
ean. Gelordert Wlfd auch etne 
zung der bestehenden Vollzu< 
tE'n aul das bisherige Planungs· 
und den Ersatz der Alt· durch 
ten. Offener und Wohngruppe: 
o;ollen ausgebaut, d1e Arbeats· \J 

btldungssituation der Haltlinge 
~ert werden. Kntak an der n 
sehen Betreuung der Gelanger 
len die Regierungsirakiionen d 
Einrichtung einer zweiten lnnc 
teilung in Tegel begegnen . 

Gleichzeitig distanzaerte sie' 
zer gestern von den Vorstellur 
SPD und AL in der Parldmee 
mission entwickelt haben . Wer. 
bei bleibt, sei ein genu•an:;ar 
schlußbericht unmöglich. 



NACH DEM LESE N BITTE HERAUS TRENN EN, 
DA SONST DER PRESSE- SPIEGEL NICHT ERKENNBAR IST 

dieses EXTRABLATT wurde nach Fettig
stellung des normalen LICHTBLICKS 
zusammengestellt, da es lau.t Anwei
sung des Anstaltsleiters der JVA 
Tegel noch in die November - Ausgabe 
hineingenommen werden mußte . 

Ich kam die~em Befehl ger ne nach, 
gibt es mit doch noch Gelegenheit , 
nicht nur Stellung zu beziehen, 
sondern mich auch vorsorglich bei 
all denen zu verabschieden , die 
durch Spenden, Artikel und ~1einungs 
äußerungen in Form von Leserbrie
fen dazu be i ge tragen haben, daß der 
LICHTBLICK zu dem wurde, was er in 
den letzten Jahren lvar : eine wirk
lich unzensierte 'Gefangenenzeit 
schrift (Einmaligkeitscharakter in 
Deutschland), in der de r Gefangene 
mit seiner ~1einung nicht "hinterm 
Ber g halten" mußte oder gar den 
l.Jeisungen irgendwelcher als Redak
tionsmitglieder getarnter Justiz
vollzugsangehöriger Folge zu lei
sten hatte . 

Das soll jetzt aber wieder anders 
werden. "Über den Clown, den man 
sich bislang gehalten hat, kann man 
nicht mehr lachen", oder anders 
ausgedtückt : Han schmückt sich zwar 
getne mit einer unzensierten Zeit
schrift und liebt geradezu die Kri
tik; jedoch bitte in Naßen, unter 
Beachtung herrschender Anstaltsmei
nung, und wenn's dann schon mal 
grob sein sollte, dann bitteschön 
doch bei den anderen. Es ist das 
alte Nestbeschmutzer- Prinzip, das 
hier immer wieder bemüht wird; nur 
sollte man dabei nicht vergessen, 
daß keiner der. Inhaftierten weder 
freiwillig noch getne hier weilt 
und somit auch das Nest der Beamten 
nicht sein eigenes i st oder sein 

könnte . Ergo kann das füt eine Ge
fangenenzeitschrift (unzensiert) 
nur heißen, "den >Iist , den man er
lebt und täglich sieht, auch als 
solchen unver blümt zu bezeichnen" . 
Natürlich im Rahmen des Pressege
setzes, unter Beachtung der Krite
rien für freie ~einungsäußerung, 

was aber beileibe nicht ausschließt, 
daß '1einung des Anstaltsleiters und 
'1einung des verantwortlichen Redak
teurs divergieren (anders kann es 
unter den herrschenden Umständen 
auch ga r nicht sein), wodurch es 
automatisch zu Que relen kommt, wie 
der folgende - zwangsweise angeord
nete - Beitrag des Anstaltsleiter s 
der JVA Tegel beweist : 

Der Le i ter der 
Justizvollzugsansta l t Tegel 

Herrn 
Horst Warther 
-Teilanstalt I-

Sehr geehrter Herr Warther! 
Die Oktober-Ausgabe der Gefangenen
zeitschrift "der 1 i chtb 1 i ck" , an 
deren Ausgestaltung Sie maßgeblich 
beteiligt sind, gibtmirerneut An
laß, Sieeindririgl ich aufzuforde rn, 
zukünftige Ausgaben des "l ieht
blic k" inhaltlich so zu gestalten, 
daß materielles Strafrecht nicht 
verletzt wird . Ich weise in diesem 
Zusammenhang darauf hin, daß ich im 
letzten halben Jahr wegen des In
halts des" 1 i chtbl ick" bereits zwe i 
mal mit Ihnen Abmahnungsgespräche 
führen mußte : 
Bei dem ersten Gespräch ging es um 
eine für die Mai-Ausgabe vorgesehe
ne. Kari katur, in der eineweibliche 
Kontrollbedie~stete herabwürdigend 
dargestellt worden war . Ich habe 
damals veranlaßt, daß diese Karika
tur nicht gedruckt wurde und Ihnen 
mitgeteilt , daß ich herabwürdigende 
und beleidigende Darstellungen von 
und ·Äußerungen über Bedienstete 
nicht dulden werde . In diesem Zu-

sammenhang habe ich Sie auch auf 
die besondere Problematik des 
~lichtblick" -Statuts hingewiesen. 
Anlaß des zweiten Gesprächs ~1ar die 
Juli-Ausgabe des "l ichtbli ck", in 
der- in Leserbriefen - der Teilan
staltsleiter I beleidigt und der 
Bundespräsident verunglimpft wur
den. Im Verlauf dieses am 18. Juli 
1984 geführten Gesprächs habe ich 
Sie nochmals eindringlich gemahnt, 
zukünftig strikt darauf zu achten, 
daß Artikel mit strafrechtlich re
levantem Inhalt nichtgedruckt wer
den. Sie haben mir bei diesem Ge
spräch zugesichert, daß solche und 
vergleichbare Artikel auch als Le
serbriefe nicht mehr abgedruckt 
werden. 
Der Oktober-Ausgabe des "lieht
blick" muß ich entnehmen, daß die 
mit Ihnen gefüh~ten Gespräche, an 
denen jeweils auch der Vollzugslei
ter der Anstalt teilgenommen hat , 
nicht auf fruchtbaren Boden gefal
len sind. Die Art ikel "Tegeler 
Kristall tage" , der "Gastkommentar" 
und der von Ihnen gezeichnete "An
hang" sind gehässig und bel eidi 
gend, und es handelt sich hierbei 
insgesamt um polemische Ausfälle 
und Wertungsexzesse. 
Es erfüllt den Straftatbestand der 
Be leidigung , wenn di e insbesondere 
zur Verringerung einer Brandgefahr 
notwendig gewesenen Maßnahmen in 
der Tei lanstalt I zur Änderung der 
t1öbe 1 i erung mit der" na tiona 1 soz ia-
1 istischen Reichskristallnacht" as
soziiert werden und es verletzt die 

"der lichtblick" '1 



·Zellenkahlschlag• für Justiz-Schelte MittWOCh. 24.10.84 
taz --Schreibmaschine als Waffe 

~u mehreren Zellendurchsuchungen und Be- lenverelnheitllchung• durch die Justizbehörde 
ochJagnahme sämtlicher Korrespondenz, zu (taz vom 21 .8.84), die ln der Gefangenen-Zelt
Jr1aubaaperre und einem Disziplinarverfahren schritt unter dem Titel ·Tegeler Krlstalltage• 
1egen den Autor Ist es Im Zusammenhang mit k'rltlslert wurde. Eingezogen wurden beim Au
tlnem Artlkelln der Oktober-Ausgabe der Te- tor Schuchardt Inzwischen zwei Schrelbma· 
1eler Gefangenenzeltschrift •Lichtblick• ge- sehlnen als • Tatwaffen•, weil die Im Artikel ge
tommen. Mit dem •Zellen-Kahlschlag• rea· zogenen Vergleiche mit dem 3. Reich nach 
11erte die Anstaltsleitung auf die Würdigung Aussage von Justizsprecher Kähne Straftatbe
ter Im August dieses Jahres verordneten •Zel· stände darstellen. 

V' Je berichtet, hatte die MstaJtsleitung Im 
lugust den HA1tllngen eine Einheitszelle 
·erordnel und in e10er libeiTliSCI1enden 
\k!ioo viele pnvate Gegens14nde wie Po
~er, Vorhange und MObel der Gelange. 
160 entfernt. Diese mit mOgllcher Brand
Iod Auditgefahr begriindete Akllon 
1atteunterdenTegeler lnsassenzuhefti. 
t'r Kritik und Verbliierung geliihrt. 
>chlie61ich sei nach der Stralvollzugsord
IUng eine Einrichtung nach persOnli
:hem Geschmack erlaubt. Vorgeworfen 
vurde der Anstaltsleitung unter ande
em, es sei privates Eigentum ln der MOII
~rennung gelandel. 

z!eht Schucl\ardt Pate!lelen mit dem 3. 
Reich und zlchtlgl die Berliner Wend& 
Pofrtiker, sie wollten -eone andere Repu
blik und befinden sich mitten auf dem 
Wege eines kalten Staatsstreiche$.. 

best4tig1und ktltlslert emeu1, da81n Tegel 
•Menschen kapungemacht• würden. 
Justizsprecher Kähne Steht die Ma8n~ 
men nur auf die Person Schuchardts be
schraMI und n1ctlt als Schlag gegen die 
Gefangenenzeitschrill •Uchlblick•. Oie 
zeitschrill soll nicht •mundtot• gemacht 
werden. meint Kähne. Jahrelang habe 
man schlie611ch die Kritik •hingenom
men•: Der Artikel jedoch •war starker T o
bal< und Obersehreflet strafrechtliche 
Grenzen•, Vorgegangen sei die Justizbe
hOrde deshalb auch nur gegen den Arti
kelschreiber und nicht gegen die •Licht· 
blick -Redakteure. Schuchardt wurde in
zwischen der anstehende mehrtagige 
Halturlaub gestrichen. Zudem wurde er 
Im Disziplinarverfahren zu tonfTagenAt· 
rest verurteilt, die aber noch nicht voll
streckt sind. 

n dem Artikel hatte Schudlardt nun 1100 
Macht-Treiben- und oPsycho-Terror• 
tOWie vom Umfunktionieren det Straf. 
-ollzug$geSetzes ln ein oGetangenerl
/erwahrungs- und ZerstOrungsgesetz• 
jEISprl)chlin. Slralvollzug bedeute in Ber
in •Ausgrenzung, Repressioo, Psycho
rerr«, Bespitzelung und Olskrimlnle
ung sowie Sicherheitswahn•, heißt es an 
lnderer Stalle des Beitrags. Daneben 

Genaudlese Vergleiche mltdem3. Reich 
habe die Justiz gegen HAitling Sch~ 
chardt - ITOher SPD-Ktel&vorsotzender 
ln Harnburg - aufmarschieren lassen, 
bestätigt Justizsprecher Kähne. Oie 
Schreibmaschine sei dem Haftfing bei 
derAkllonam 12. Oktoberentzogen wor
den, weil weitere beleidigende Außeruflo 
genzuerwar1engewesenseien.ArnMoo
tagdieser Woche gab es emeu1 eine Zel
lendurch8uchung und die Beschlag
nahme einer weiteren - geliehenen -
Schreibmaschine,. wohl eine Rea.k!ion 
8IJf Schuchardb Schreiben an den P~ 
tionsausschuS det Abgeordnetenhau
ses. Schuc:haldt beklagt dariiberttlnaus 
die Beschlagnahmung s4mtllcher Kor
respondenz, perSOnlicher Url<unden und 
Manuslalpte. Er steht sich in dem Vorg&o 
hen der Haftanstalt ln seinen VorwOrten 

Wann vollstreckt wird, Ist wegen des an
gegriffenen GesundheliSzustands Schu
chardt3 derzeit unklar. Gleiches gUt liir 
denFortgangder Gesch1ctlte. Undinden 
StemenSieht, wannSchuohardtdie·Tat· 
weffe- wiedererhalt gn ................................ ...... ....... ....... 

Ehre der Bediensteten aller Fach
r i eh tu ngen in der Jus t i zvo 11 zugsan
stal t Tegel , 1<1enn behauptet wird, 
die Gefangenen würden "wie Säue" 
behandelt und es sei statt "Resozi
alisierung Oesozialisierung" ange
sagt . 

Ich bewerte es auch als Beleidigung, 
wenn in diesem Artikel von "staat
lich befohlenen Bücher verbrennun
gen", von "Psychote rror·, Fi l zungen, 
Kahlschlägen und sonstigen Geset
zesbrüchen" die Rede ist und die 
Frage gestellt wird , ob man sich 
angesichts der "kaltblütigen Art 
und Weise, mit der di e Zellen aus
geräumt wurden , nicht in ~4est-Ber
lin, sondern imwestl ichen Tei 1 von 
Ost-Berl in aufhalte" . 

Ebenso ist die im "Gastkommentar" 
vorgenommene Herabsetzung des Vo 11 -
Zugsdienstleiters der Tei l anstalt 
I und seines Ver treters, die zudem 
im "Anhang " namentli ch genannt we r
den, beleidigend. Oi e dort pol e
misch vorgetragene Behauptung , die
se Bediensteten sche inen es direkt 
darauf ange 1 egt zu haben, Gefangene 
schikanös zu behandeln, um somit 
1 etzt 1 i eh den .olohngruopenvo 11 zug 
des Hauses I zu zerstören, verletzt 
die Ehre dieser Bediens teten . 

Durch den Abdruck der Artikel auf 
den Seiten 12 - 16 der Oktober-Aus 
gabe des " lich t blick" ist das ge
ordnet e Zusammenl eben in der An
stalt erheblich ges tört \<~Orden 

"der lichtblick" 2 

(§ 82 Abs. 1 Satz 2 StVollzG). Für 
Veröffentlichungen dieser Art kann 
nicht das Recht der freien t·1einungs 
äußerung (Artikel SGG) in Anspruch 
genommen werden. Oieses Grundrecht 
umfaßt einerseits nicht das Recht 
auf Verletzung derpersönlichen Eh
re, andererseits findet es seine 
Schranken in den Vors'chriften der 
allgemeinen Gesetze , zu denen auch 
das Strafvollzugsgesetz , hier§ 82 
StVol lzG , gehört (Artikel 5 Abs . 
2 GG); di es hatte ich Ihnen bereits 
im Verlauf des Gesprächs am 18. Ju
li 1984 nachdrücklich erläutert . 

Oieses dritte Vorkommnis innerhalb 
von 6 !.1ona ten im Zusammenhang mit 
der Herausgabe der Gefangenenzeit
schrift "der 1 ichtbl ick" nehme ich 
zum Anlaß, Sie letztmalig zu ermah
nen und anzuweisen , dafür Sorge zu 
tragen , daß in zukünftigen Ausgaben 
des " Iicht bl i ck" strafrecht l iche 
Gr enzen in keinem Fall mehr über 
schrit ten werden . Ich weise Sie 
schon j etzt darauf hin, daß Sie 
fristlos von Ihrem Arbeitsplatz ab
gelöst 1·1erden , wenn Sie dieseGren
zen zukünftig nochmals überschrei 
ten . 
Oieses Schre iben ist in der ;lovem
ber-Ausgabe des "lichtblick" unge
kürzt abzudrucken . 
Hochachtungsvo 11 
gez. 
Lange- Lehngut 
Leitender Regi erungsdirektor 

•••••••••••• Zugestehen sollre' man dem Anstalts
leit~r. egal wieman ansonsten sei
ne Fürsorgepflicht Juch den Gefan
genen gegenüber beur teilt, daß er 
wirklich eine Engelsgeduld mit mir 
hatte (mit mir , dern Bock, den er 
aus Versehen zum Gärtner gemacht 
hat) - und daß seine Ermahnungen 
wirklich nicht auf f ruchtbar en Bo
den fielen, den Ums t änden nach ge
sehen auch gar nicht durften . 

Von dem \'orwurf des ~lißbrauchs der 
~leinungsfreiheit eitu"llal abgesehen, 
wobei man gie Beurteilung da rüber 
einem unabh:ingigen Ger icht überlas
sen und nicht durch eigene ~einung 
ersetzen sollre , vergißt man an
scheinend immer wieder, daß eigent
lich alles auf dem Pr inzip von "llr
sache und \~i rkung" beruht . Für mich 
ist da bei spiels•.1eise die vor ausge
gangene demütigende Behand lung der 
Besucherio (die der Anstal t s l eiter 
in seinem Schreiben überhaupt nicht 
erwähnt) viel gravie render , als die 
(durch den Ansealesleiter sugge
rierte) angeblich beleidigende Ka
rikatur der Bediensteten, die dem 
betreffenden Leserbrief vonmir zu
geordnet und vomAnsraltsleicer mit 
Druckverbot belegt wu rde . 

Gleiches gilt fü r dieOktober ausga
be . Oie vom Anstalts l eiter bean
sLandeten 1\rtikel hatten i hre Ursa
che in einer Filzak t ion - teilweise 
unter Wegnahme von Eigentum der Ge
fangenen, generell aber du rch die 
Zwangsreduzierung von j ahrelang be
sessenen privaten Gegenständen - , 
die ich in dieser.\rt und\ieise noch 
nie erlebt hatte, obwohl ich mich 
bereits 12 Jahre hinter einander in 
der JVA Tegel befinde . Daß der ar ti 
ge Zwangsmaßnahmen in ei ner Gefan
genenzeitschrift ihr en Nieder schlag 
finden müssen , und die Ar t der Be
handlung dabei di e Schärfe der Ar
tikel bestimmt , empfinde ich al s 
vollkommen normal . Als anormal da
gegen würde ich es bezeichnen, 
"sieb in die Fresse schlagen zu las
sen, ohne an sofor tige Gegenweh r 
zu denken", In diesem Fall mußte 
einfach die Öffentlichkeit mobili 
sier t werden, um noch schlimmer es 
zu ver hindern . 



•••••••••••••••••••••••• Erlebt man dann noch , daß d ie "fa
densch e inigsten" Begr ündungen - ge
radezu an den Haa ren herbeigezo
gen -, da zu herhalten müs sen , (wie 
bei sp ielswe ise de r Brandschutz) , um 
dies al l es zu r echtfertigen , dann 
ge rate i c h au t oma t i sch in d ie Ve r
suchung , mi c h schon mal eher an da s 
\~ort des jetzigen Regierungsspre
cher s Boenis ch zu fialten , welches da 
lautet : 

JEDER \llSSBRAUCH DER PRESSEFRE I HEIT 
IST BESSER ALS IRGENDEINE 

E INSCH~~KUNG DIESER FREIHEIT 
(Peter Boenisch in " Bild am ,Sonn
tag" , 11. 8. 1974) 

Wobei de r ~-tißbrauch er st noch durch 
ein orden tliches Gericht f~stge
s tel lt wer den müßte . 

gesagt , ich bin:nir all dessen voll 
be1.;ußt . De-nnoch \,•iegt fü r mich die 
bisher ige f r ei e ~einungsäußerung 

im LICHTBLCCK sch~erer, als es die 
Vollzugslockerungsnaßnah:'llen j.: ,;ein 
könnten . Ander s : Habe ich 12 Jahre 
un t er widrigs ten Umständen hinter 
mich gebracht und mich ni cht ver
kauf t, we r den mich die letzten 2,5 
Jahre :neiner Zeitstrafe auch nicht 
mehr schaffen . 

~lit ent scheidend fü r diesen Schr itt 
is t me i ne Ube r zeugung , daß das zu 
Beginn abgedruc~te Schreiben des 
Anstal t sleiters nur formalisiert, 
was im Gr unde schon beschloss.:ne 
Sache ist : ansta lt skonforme Bericht
e r sta t tung unter allen rmständen . 
Zu e i nem anderen Ergebnis kann ich 

SELBSTHJ LFE(;RUPPE ·•r I K" 
- Fr auen mit Partner im Knast -

Such t Fr auen , Ji c übcr Jie durch Jie I rcnnung cntstehcn
dc n Pr ob le me mi t a nde r e n be t roffe nen Fraue n reden mö~:h
t en . Treffen: Jede n rrcitag von 19 . :,n- 21 . ::.0 llhr hci 
SEKI<; (i\lh r echt - .\ch i lles- St raße o5 , 1000 ~erlin- ;:,1 ) 
Raum b . Telefon : 892 b6 0.? . Bitte kommt :ahlrcich! "PI!\" 

Wenn da nn noc h der Verfasser des 
Artike l s "Tegele r Kr is talltage'' mit 
5 Tagen Arres t und Enczug der 
Sch r eibmaschine (Schrei bver bot ?) 
bestraft wird (de r Arres t wur de 
mi t tlerweile dur ch e i ne Ei~stweili
ge Anordnung des Ger ichts ge
stoppt ) , dann ist es für mich e in
fach eine Selbstverständl ichkeit , 
ihn in der nächsten Ausgabe zu Hor t 
kommen zu lassen , damit er s e i ner 
Be trof fen heit Ausdruck verleihen 
kann . '..lenn er dabei in sei ner ver
ständlichen Frustration zur Po lemik 
gre i ft und har t an der Grenze 
str afr echt l icher Relevanz jon
gliert, so ist dies im Gegensatz 
zur Meinung des Ansealts lei ter s 
fü r mich nicht nur normal, sondern 
auch folgerichtig und vor allen 
Dingen voll akzeptabel . 

Da also auch dieses Ref t · vom An
s~altsleiter der Rubrik "beleidi
gender Inhalt" zugeordnet werden 
wird, ist meine fristlose Kündigung 
ber eits progr ammiert . ~icht, daß 
ich es absichtlic h darauf angel egt 
hätte , nein , ich habe den (noch) 
zu beanst-andenen Artikel nach reif
licher Über legung und Abwägung al 
ler Umstände bel.lUßt nicht he raus
genommen . 

~lir isc:auch klar, daß dadurch mei
ne Vollzugspl anung in die Binsen 
gehen wird , nach de r ich ab Dezem
ber 84 in den offenen Vol l zug ver
legt werden sollte . Auch meinen Ur 
l aub wir d man mir wohl streichen, 
und es wi rd vi elen "Freunden" ein 
wahr es Ver gnügen sein , meine Zelle 
auf ' Vordermann' zu br ingen . \~ie 

e i nfach nicht gelangen , wenn ich 
mi r vor Augen halte, daß hinter dem 
Rücken der Redaktionsgemeinschaft 
beTeits Eins t ellungsgesp räche mit 
!-1itge f angenen stattgefunden haben , 
die den LICHTBLICK über nehmen sol 
l en, obwohl laut Stat ut die An
s t a ltsle i t ung nur ein ~titsprache
recht be i der Einstellung von Re
da kt euren ha t. Die Ar gumentation , 
wonach d ie ~achfolger wege n me i ner 
Ver l egung in den offenen Vollzug 
gesucht we rden mußten , z ieht n icht 
ganz, wenn man die Geheimni skräme
rei dabei be trachte t. Der Trend is t 
somit eindeu t i g kl ar! 

Bei einer derartigen Ver gehenswe i se 
kommt mir besonder s der so h:iufig 
erhobene Vorwrf in den Sinn , "daß 
der LICHTBLICK sich doch zum Teil 
aus Sc:euermirteln finanziert" . Des
halb möchte ich hier auch abschlie
ßend die Fr age aufwer fen , ob denn 
die Steuermittel fü r eine von der 
Anstaltsleitungkontroll iertc Zeit
schrift mit Hofber ichter starrung 
(beisp i elsweise durch Spezial aus 
wahl de r Redakteure) besser, d . h . 
sinnvoller angelegt sind? Ich me i
ne, daß wi r bereits genug Deckmän
telchen d i eser Art in Sachen Reso
zialisie rung vor zuweisen haben . 

Ihnen , 1 i eber Leser, möchte ich zum 
Schluß nur noch ans Her z legen, 
die \oei t e rentwicklung des LICHT
BLICKS genaues t ens zu beobach
t en . Viell ei cht - wenn ich auch in 
di eser Bez iehung Schwarzseher bin -
ist doch noch etwas zu retten . 

~it freundlichen Gr üßen 

Hor st !~ar th er 

Ver antwortl icher Redak teur 

nder l ichtb l ick" 3 
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f:-ISASSE:liJERTRETU~lC TA 

An die 
Teilanstaltsleitung 
H a u s I 

Betr .: Disziplinarmaßnahmen gegen 
---einen Gefangenen , de r einen 

Art ikel in der Gefangenen
zeitschrift "der lichtbl ick" 
veröffentlichte 

Sehr geehrter Herr von Seefranz! 

Durch die Mitgefangenen sind wir zu 
folgendem Sachverhalt gekommen und 
fr agen an , ob und wie weit na chs t e
hendes zut r ifft : 

I . Der Artikel in der Gefangenen
zeitschrift "der lichtblick" vom 
Oktobe r 84 ("Tegeler Kristallta 
ge") zu Disziplinarmaßnahmen ge
füh r t ha t? 

2 . Der Gefangene zu 5 Tagen Arrest 
nach § 82 Abs . I StVollzC ver
urtei lt wurde? 

3 . Diesem Gefangenen seine Schreib
maschine auf Dauer weggenommen 
wurde? 

4 . Der Gefangene durch Herausnahme 
seiner Akten , Briefmar ken etc . 
keine Möglichkei t mehr ha t, se i
ne Pos t zu er led igen? 

5 . Wegen des Artikels keine Geaen
darsrellung noch eine Beleidi
gungsklage von Ihnen oder unde
ren eingeleitet wurde? 

6. Dem Gefangenen eine kurzzeitig 
geliehene Schreibmaschine weg
genommen l<.'urde? 

Wir forder n Sie au r, unverzügl i eh 
Stellung zu nehmen, weil wir sonst 
von d~r Richtigkeit der uns bekann
ten Darstellung ausgehen . Wir ma
chen ferner darauf aufmerksam, daß 
solches Vorgehen in keinster Weise 
durch irgendwelches Recht gedeckt 
ist und fordern sofortige Rücknahme 
der Disziplinarmaßnahmen . 

De r Gefangene ist uns durch sein 
stets t adelloses Ve r halten und durch 
seine besonders hervo r zuhebende 
Höflichkeit aur.h gegenüber Voll
zugsbediensteten bekannt . 

Die Stellungnahme kann in schrift
licher oder mündlicher Form binnen 
angemessener Frist erfolgen . 

gez . : 
INSASSENVERTRETUNG TA I 

null weil derutftJiellt I 
~t tte!lOJia(i!liettfl.evtl 

Der Leiter der JVA Tegel 
- 451 E - TAL III -

1000 Berl i n 27 , den 24 . 10 . 1984 
Apparat : 243 

B E K A N N T M A C H U N G N R . 3!1984 

Betr.: Besondere Vorkommnisse 

Im Zusammenhang mit dem am Montag, dem 22.10 . 1984 , versuchten Flucht
unternehmen auf der Station C 1 liegen Hinweise vor , die zu der Befürch
t ung Anlaß geben, daß einer der Beteiligten im Besitz eine r Waffe war. 
Da der Sachverhal t bisher noch nicht ei nwandfrei geklärt ist und die 
Gefahr i nsbesondere von Insassen des C-Flügel s ausgeht, fall en bis auf 
weiteres zum Schutze der dort unt ergebrachten Inhaftiert en aber auch 
der hier beschäftigt en Bediens tet en di e gemeinschaftlichen Aufsc hlüsse 
in den Abendstunden aus . 
Al l e Insassen, denen an einer 1/i ederherst ell ung des normal en Voll zugs 
ablaufs gelegen is t und di e grundsätzlich bereit sind , an derEr reichung 
i hres Voll zugsz i el es aktiv mi tzuwirken, s ind aufgerufen , zur Klärung 
des Sachverha 1 ts bei zutragen. ~ :-;;:-- ~ 
Um Verständnis wi rd gebeten. ~ ~i~ 

(# • ~- ' 

Im Auftrag 
gez .: M ü 1 1 er 
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AUSBRUCHSVERSUCH 
Der unten links stehende Hinweis 
erfolgte, nachdem man auf der Grund
station des C-Flügels (TA Ill) am 
22 .10.84 in den Abendstunden eine 
'herrenlose' Steckleiter (ca . 7 M) 
gefunden und außerdem festgestellt 
hatte, daß die Außentür zum Hof 
sich ni cht mehr schließen ließ, da 
ein abgebrochener Schlüsselbart 
(~lastik) im Schloß steckte. Am 
gleichen Abend gab es noch Alarm, 
somit Einzelverschluß für alle r,e
fangenen des betreffenden Hauses. 
Am Oienstagnachmittag - einen Tag 
später - rückten die erst en beiden 
Gefangenen auf der "Berta 1" (Si 
cherhei tsstation) ein , die durch 
nebenherlaufende Verhöre von "li tge
fangenen wohl ermittelt worden wa
ren . '·1i tbiOCh folgte ihnen ein drit
ter nach, während der vierte (er 
soll die Leiter gebaut haben) nach 
ei nem Verhör im Sicherheitsgebäude 
zuerst in der TA I (Schutzver l e
gung?) untergebracht werden so l lte , 
dann aber auf seiner Station in der 
TA III unter Einzelverschluß (bis 
dato, 25 . 10.84) genommen wurde . 
Der C-Flügel selber i st seitdem 
abends zu . Den Gefangenenwird a 1 so 
kol lektiv die Frei zei t ent zogen , 
was bereits i n Einzelfäl l en zu Un
ruhen und Verlegung i n den Arrest 
geführ t ha t , während andere wi eder 
unter diesen Umständen (und bis zur 
Klär ung) der Arbe_i t fernbl ieben . 
Im Moment gab es gerade Anstal ts
al arm. Besucher wurden wieder nach· 
Hause geschickt , die Arbei t f äll t 
für den Nachmi t tag aus und es gibt 
Einze l vers chl uß für jeden Gefange-

'nen in Tegel; außerdem ist die Si
cher heitstruppe und sämtliche ver 
fügbaren Beamten i n Haus II I , wo 
da s unterste nach oben gekehrt 
wird . Sogar die Schreibt i sche in 
der Redaktion - nur um etwas zu 
nennen - wurden aufgebrochen. Vie
l en Gefangenen wird bei di eser Ak
tion wieder Liebgewordenes wegge
nommen werden . 
Wi e man hörte, is t e in weiterer Ge
fangener auf "Sicherheit" , weil man 
eine Pis tolenattrappe unter seinem 
Ti sch gefunden hat . Kreatives Ba 
steln scheint also wieder "in" .zu 
sein . Warten wir ab, wie es weiter
geht . -war-



I n einem olleneo Brief an den 

Oxfort 
schreibt an 
Hans Apel 

. Berliner SPD-Spitzenkandl· 
daten Hans Apel bat Justizse
nator Hermann Oxfort gestern 
um Mitteilung, .ob die in dem 
gemeinsamen Papier von AL 
und SPD vertretene Fundamen· 
taloppositinn Ihre Billigung fin
det". 

'schlossen werden soll. 

Haftanstalten einzuschränken. 
Die Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen des AL/SPD· 
Entwurfs, so der Senator, ent· 
hielten eine völlige Abkehr von. 
der bisher auch von der SPD 
mitverantworteten Vollzugspo· 
litik .• Was hier vorgelegt wird, 
ist abenteuerlich. • 

Gemeint war damit ein Be
richtsentwurl von AL· und 
SPD-Vertretern im Abgeordne· 
lPnhaus, mit dem die Arbeit ei · 
ner Parlamentskommission zur 
Reform des Strafvollzugs abge· 

Odor! wendet sich in seinem 
Brief unter anderem gegen For
derungen, li!ng lristig Freiheits· 
strafen abzuschaffen, notwen
dige Bauvorhilben im Berliner 
Strafvollzug zu stoppen und Si
cherheitsmaßnahmen in dt?n 

Oxfort erklärte gestern, er 
könne sich nicht vorstellen, 
daß die in der Kommission er
arbeiteten Positionen von der 
SPD-Fraktion unterstützt wür· 

Za 

BERLIN (vom 6. I 0 . 84) ==== 
Der Berliner Justizsenator Her· 

mc~nn Oxfort (FDP) muß 1400 Mark 
Schmerzensgeld an einen 36jährigen 
Häftling der Strafanstalt Moabit zah· 
len. Der Mann war bei Tischlerarbei· 
ten im Gefängnis mit seiner rechten 
Hand in eine Kreissäge geraten und 
hatte dabei eine Fingerkuppe verlo· 
ren . Vor dem Zivilrichter beim Land· 
gericht Tegeler Weg einigten sich die 
Parteien gestern mit einem Vergleich. 

Der Häftling gab sich mit der Hälfte 
des gelorderten Schmerzensgeldes zu· 
frieden. Er sei leichtsinnig gewesen 
und müsse sich eine gewisse Mit-

Schmerzensgeld 
für Moabiter 

Häftling 
schuld an dem Unfall zuschreiben las
sen, heißt es z.ur Begründung des Ver· 
gleichs. Den beklagten Seniltor treffe 
hingegen der Vorwurf. daß der Gefan
gene nicht ordnungsgemäß an der 
Kreis-;äge eingewiesen worden sei. 
Die Entscheidung ist rechtskräftiq. 

dpa 

BLATT BERLIN (vom 26.9.84) 

Urteile hinfällig 
Frankfurt (dpa) 

Ein großer Tell der im Frankfurter 
La ndgcricht gel.:illtcn Stralproz.cß-Urtci· 
Je d.er vergangeneo vier Jahre Ist hlnfJI
Iig, weil die Gerichte lc1lsch besetzt wa
ren. 

Wie aus einem gestern bekanntge
wordene.n Urteil des Bundesgerichts
hofs (BGH) vom vergängeneo Freitag 
hervorgeht, hatte der Schöffenwahlaus· 
schuß im Mal 1980 die Laienrichter lür 
vier Jahre nach einem falschen Verfah
ren bestimmt. Anstalt die-SchöHen aus· 
zuwählen, hatte der Ausschuß sie aus
gelost. Die BGH-Entscheldung gab der 
ersten von zahlreichen Revisione n 
statt, die von Verteidigern auf die in der 
er:Jten Instanz erhobenen .Besetzungs
rüge· gC'stützt worden war. 

• Unal>st•hbare Konsequenzen· er
wanN Landgericht· Viz.eprJsident 
Heinz Jost. Zahlreiche Prozesse der 
VergangenheU mOßten nacb erfolgrei· 
eher · Verteidigerrevision neu _ verhan
delt werden. Auch neue Verfahren kön
nen nach Josts Auskunft kaum begin
nen : E" gibt keine rechtmäßigen Schof
h•n. 

KSBLATT BERLlN (_v~m 16.9. 84) • • 

Begnadigung kam noch rechtze1t1g 
Hans W. geriet wegen mehrfachen Schwarzfahrens ins Gefängnis 

Erst wurde der Sozialhllleempl3nger 
Hans W. wegen sech.smaligen Schwarz· 
fahrens zu neun und eil, insgesamt 20 
Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte 
eine Strafe am 10. Juli anzutreten. Ge
stern wurde eine vorzeitige Begnadi
gung beschlossen. Hans W. war lange 
Jahre Obdachloser gewesen. Unter die· 
sen sehr harten Lebensbedingungen 
kam es zu fast iwangsllluligen Fällen 
von Kleinstkrlmlnalltelt: Hausfriedens· 
bruch, Dlebst.:ihle, Beleidigungen. 

Vor zweijahrenbekam er eine Woh· 
nu.ng zugewiesen . Von seinen Nach: 
barn gab es keine Klagen über ihn. Es 
fiel nichts mehr gegen Hans W. vor. 
Wegen des Schwarzfahren:; verurte ilte 
ihn aber das Gericht ange:;ichts aeines 

Katalogs an Vorstrafen als Wiederho
l~ngstäter . 

Ganz wohl war aen Richtern bei der 
Urteilsverkündung allerdings nicht. Sie 
wollten das letzte Wort der Gnadenbe
hörde überlassen. Kommentar los wurde 
aber eine Begnadigung abgelehnt. • Man 
sei von der Zweitstrafe von elf Monaten 
geschockt gewesen •, verlautete es als 
Entschuldigung aus dem Justizsenat. 
Zudem könne man das Gesetz nicht 
beugen, hieß es. Die Bestrafung als 
Wiederholungstäter war - buchstäb
lich - gerechtfertigt. 

Hans W. mußte seine Strafe antre
ten. Damit drohte seine kleine Sicher
heit einer eigenen Wohnung zu zerbre
~n. Das So-zialamt zahlt gewöhnlich 

nur sechs Monate weiter Miete. 
Fortsetzung war fraglich. 

Jetzt hat die Gnadenbehörde doch 
auf eine Verringerung der Strafe ent
schieden. Ein Teil der neunmonatigen 
Strafe wird ihm am !.Oktober erlassen. 
Nach insgesam t sechs Monaten Haft 
soll über den Rest der zweiten Strafe 
entschieden werden. 

• Voraussichtlich" kommt es sogar 
schon früher zu einer Entscheidung. 
Man habe doch erkannt, daß Hans W. 
ein Ausnahmefall, ein Härtefall sei. Die
se Einsicht kam recht langsam .• Man 
lernt eben auch beim Justiz.sellat noch 
daz.u ·, verlautete aus diesen Kreisen. 
Für Hans W. anscheinend noch recht-

LF 



A Durch Verrügung vom 14.12.1982 
hat der Teilanstaltsleiter I 

der JVA Tegel, Herr von Seefranz, 
eine neue Regelung rür die Abwick
lung von Gemeinschaftssprechstun
den getroffen, die am 8.2.1983 vom 
Anstaltsleiter bestätigt worden 
ist. Hier der wesentliche Inhalt: 

1. Gemeinschaftssprechstunden dür
fen nur noch dann stattfinden, 1·1enn 
der zuständige Gruppenleiter anwe
send ist. 
2. Oie Anmeldefrist rlireinzuladen
de Besucher (Abgabe der Anträge) 
wird von bisher einer l~oche auf 
drei Wochen verändert. 
3. Die Anzahl der pro Jahr vorge
sehenen Gemeinschaftssprechstunden 
wird von bisher garantiert 15 auf 
zukünftig maximal 12 verringert. 

Hiergegen hat einer von uns Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung ge
stellt. Der ist zwar zunächst vom 
Landgericht Berlin - Strafvoll
streckungskammer - für unzulässig 
erklärt worden, dann aber durch Be
schluß des Kammergerichts vom 
4.10. 1983 {5 Ws 360/83 Vollz) fUr 
zulässig. Das Landgericht Berlin 
hatte daher über die Sache erneut 
zu entscheiden. 
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B Das Landgericht Berl in- Straf-
vollstreckungskammer hat 

durch seinen Beschluß vom 8.5 . 1984 
{549 StVK 127/83 Vollz} den 

"Leiter der JVA Tegel ... unter 
Aufhebung der entgegenstehenden 
Verrügungen vom 14.12.1982 und 
8.2.1983 - soweit sie den An
tragste 11 er betreffen - ver
pflichtet, ihmmonatlich einmal 
die Teilnahme an einer Gemein
schaftssprechstunde zu ermögl i 
chen und die Anmeldungen für 
Besucher bis zu einer Frist von 
einer Woche vor dem Termin ent
gegenzunehmen." 

Damit schien alles klar: 
zu 1: Die Forderung nach der Anwe

senheit des Gruppenleiters 
bei den Gemeinschaftssprech
stunden als Bedingung rür ihr 
Stattfinden \'lar vom Tisch . 
Verdeutlicht v1urde das noch 
zusätzlich durch Ausführungen 
in der Begründung {sinngemäß 
zitiert): Die geforderte An
wesenheit des Gruppenleiters 
ist zwar sachdienlich; sie 
darf aber nicht zur Bedingung 
gemacht werden. 

zu 2: Oie Verlängerung der Anmelde
frist wurde aufgehoben . 

zu 3: Die Kürzung der pro Jahr vor
gesehenen Termine von 15 auf 
12 wurde akzeptiert. 

Der Leiter der JVA Tegel, Herr Lan-

ge-Lehngut, hat aber diesen Be
schluß nicht befolgen wollen . Wei
terhin hat er die - gerade erst vom 
Gericht aufgehobene - Bedingung der 
Am~esenheit des Gruppenleiters auf
recht erhalten und jedesmal dann, 
~1enn sie nicht erft.ill t v1orden ist, 
Gemeinschaftssprechstunden ausfal 
len lassen. Nach den uns bekannten 
Daten ist das allein seit dem Juni 
1984 in insgesamt mindestens zehn 
Fällen geschehen. Damit hat der An
staltsleiter einen ihn verpflich
tenden Beschluß nicht beachtet, al 
so gegengeltendes Recht verstoßen. 
Eine Rechtsbesch~lerde gegen die 
Teile 1 und 2 des Beschlusses, die 
ihn belasten, hat er allerdings 
nicht eingelegt, so daß sie unan
fechtbar für ihn geworden sind . 

C Aufgrund der Rechtsbeschwerde 
des Gefangenen gegen den Teil 3 

des Beschlusses, mit demseiner An
sicht nach das Landgericht Berlin 
die Kürzung der Termine zu Unrecht 
akzeptiert hatte, hat das Kallll1erge
richt in seinem Beschluß vom 
13.9.1984 {5 Ws 314/84 Vollz) ent
schieden: 
zu 1: Die genaue Zielsetzung der 

Gemeinschaftssprechstunden 
war vom Landgericht Berli n 
nicht mehr aufzuklären . So l
che Unklarheiten gehen zu La
sten der Behörde {vgl. Kopp, 
VwVfG 3. Auflage , § 35 Rdnr. 
6). 

zu 3: Oie vom Landgericht Berlin 
akzeptierte Kürzung der Ter
mine von 15 auf 12 pro Jahr 
wird bestätigt. 

Kommentar: 
Zu alledem ist wohl eine kleine An
merkung nötig: Der Leiter der JVA 
Tegel hatte in dem oben beschriebe
nen Rechtsstreit - ohne auch nur 
den Hauch eines Beweises dafür vor
zulegen - behauptet, die Gemein
schaftssprechstunden seien aus
schließlich zu dem Zweck eingeführt 
~1orden, den Gruppenleitern einen 
Einblick in das soziale Umfeld der 
von ihnen betreuten Gefangenen zu 
ermöglichen; aus diesem Grund sei 
ihre Anwesenheit unverzichtbar, oh
ne sie dUrften Geme inschaftssprech
stunden nicht stattfi nden. Der an
tragstellende Gefangene dagegen 

--- -~ -- ------ -----------
---------- ----~=== --
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hatte aus nahezu fünfjähriger Er- ist di e normale Bü rozeit von ~lontag treter an diesem Tag nicht in Ber-
fahrung mit den Gemeinschafts- bis Fr eitag, alles weitere ist lin sein wird, geht die nach wie 
Sprechstunden und aus t1i t te i 1 ungen f r eiwi llige Hebrarbei t.) und die vor erhobene Forderung des Anstalts-
langjährig· in der Teilanstalt I der Zustimmung des Personalrats zu ei - leiters nach der Anwesenheit des 
JVA Tegel tätiger Gruppenleiter be- ne r .\nordnung zu Ar beiten am \~o- Gruppenleiters bei der Gemein-
richtet, daß die Gemeinschafts- ehenende kaum erhalten dürfte, lvie Schaftssprechstunde ins Leere . 
sprechs tunden a 1 s eine über d!i s ge- er i m gerade abgeschlossenen Rech ts- Freiwillige f inden sich angesichts 
set.zl iche Minimum hinausgehende zu- streit immer wieder vorgebracht der klaren Rechtsprechung nicht, 
sätzliche Sprechstunde für die Ge- hat, schert ih~ offenbar weni g . also tritt genau der Fal l ein, der 
fangenen gedacht, daher die Anwe- lvie 's nun weitergeht? Das vleiß vor- den Ans ta l tsleiter zwingt, Farbe zu 
senheit der Gruppenleiter in der erst niemand . Auch dem Anstalts- bekennen: 1./ird er es wagen, einem 
Vergangenheit verzichtbar war und leiter scheint das nicht klar zu der hier tätigen Gruppenleiter ei-
auch inZukunft nicht als Bedingung sein . Aber e i ns ist sicher: Die In- ne dienstliche Anordnung zur Teil-
für das Stattfinden der Gemein- nahme an der Gemeinschaftssprech-sassenvertretung wird sich ni cht Schaftssprechstunden gefordert wer- stunde zu erteilen? 1-lird der Persc-dami t zufr iedengeben , eirten Rechts -den dürfe . nalrat zustimmen? Wenn nicht, wird str eit gewonnen zu haben ; die Fol-
Wenn nun das Kammergericht festge
stellt hat, daß die Unklarhei t über 
das Ziel der Gemeinschaftssprech
stunden zu Lasten der Vollzugsbe
hörde gehe, kann das unserer An
sicht nach nur so verstanden ~/er
den, daß damit auch die vom An
staltsleiter bisher krampfhaft und 
rechtswidrig aufrecht erhaltene 
Forderung nach der Anwesenheit des 
Gruppenleiters bei den Gemein
schaftssprechstunden als Bedingung 
für ihrStattfinden endgültig erle
digt ist . Denn schließlich ist die
se Forderung an die Behauptung des 
Anstaltsleiters über das Ziel der 
Maßnahme geknüpft . Mit demZiel muß 
aber auch die Folgerung fallen. 
Allerdings haben wir in diesem Zu
sammenhang mit dem beschriebenen 
Rechtsstreit, der illlTlerhin 18 Mona
te gedauert hat (seit fast exakt 
zwei Jahren schwebt di€ ihm zugrun
de liegende Auseinandersetzung!), 
lernen müssen, daß der Leiter der 
JVA Tegel ein ganz eigenes Verhält
nis zur Rechtsprechung hat . Mit 
deutlichen Worten: Wir haben den 
Eindruck, daß er sich gerichtlicher 
Kontrolle nicht unterwerfen will . 
Daher können uns auch neue Tricks 
seinerseits nicht mehr überraschen . 
Er hat die Macht hier; was schert 
ihn da Recht? 
Ein gutes Beispiel für den Rechts
staat ... 

INSAS~ENVERTRETUNG I 
der JVA Tegel (30. September 1984) 

PS : Gerüchteweise ist Anfang Okto
ber - wenige Tage nach der Fer

tigstellung des vorstehenden Textes 
verlautet, daß der Anstalts

leiter für die Zukunft das Statt
finden aller Gemeinschaftssprech
stunden im Haus I sicherstellen 
will . Er ist aber nach wie vor nicht 
bereit , auf die Anwesenheit der 
Gruppenleiter zu verzichten . Um 
beides miteinander zu vereinbaren, 
hat er daher angekündigt, ggf . die 
Gruppenleite r zur Teilnahme an den 
Gemeinschaftsspr echstunden zu ver
pflichten. Daß er dazu kein Recht 
hat (Arbeitszeit der Gruppenleiter 

gen müssen schon in der Praxis der Anstaltsleiter die Gemein
sichbar werden . Schaftssprechstunde am 20 . 10.84 -

der Rechtsprechung folgend - den
noch stattfinden lassen oder absa
gen? \venn doch, wird der vori d-er 
Dienstanweisung Betroffene sich da
gegen zur Wehr zu setzen versuchen? 
1-lelche Folgen wird das für die Ge
fangenen auf der Station A 2 haben? 

Die Auseinandersetzung um die Ge
meinschaftssprechstunden hat mit 
einem Gespr äch zwischen dem Teilan
staltsleiter I , dem Vollzugsdiensr
leiter I und dem Leiter des allge-

meinen Vo llzugsdienstes auf der ei
nen und der Insassenvertretung auf 
der anderen Seiteam 14. 10 . 1982 be
gonnen . In dem daraus entstandenen 
Rechtsstreit hat sich der Anstalts
leiter im wesentlichen nicht durch
setzen können . So langsam wir.d ' s 
Zeit, daß er das versteht und seine 
Forderung nach Anwesenh~it der 
Gruppenleiter bei den Gemein
schaftssprechstunden als Bedingung 
für i hr Stattfinden endlich fallen 
läßt. 

P.P . S. :· Inzwischen sind wieder ei-
nige Tage Zeit vergangen, 

und der nächste Konflikt bahnt sich 
an: Am 20 . 10 .1984 soll auf der Sta
tion A 2 im Haus I der JVA Tegel 
die nächste Gemeinschaftssprech
stunde stattfinden, so ist es je
denfalls im Rahmenplan für 1984 
vorgesehen . Da aber die Station A 2 
z .. zt. nicht von e inem Gruppenlei
ter betreut wird und der Ver-

Fragen über Fragen . Keine kann heu
te (16 .10. 84) schon beantwortet 
werden. Erst am kommenden Freitag, 
am '19. 10 . 84 , werden wi r , .. ohl ein 
bißchen mehr erfahren . Dann wird 
näml ich der Vollzugsleit er Dr. 
Wegeuer d.er Insassenvertretung I zu 
einem Gespräch über den we iteren 
\-lerdegang der Gemeinschaftsspr ech
stunden nach dem Beschluß des Kam
mergerichts vom 13 . 9 . 1984 gegen
übersitzen. Leider ist bis dahin 
der Redakt ionsschluß des LICHT
BLICKS vorbei, so daß wir darüber 
erst in der nächsten Ausgabe be
richten können . 

Nur eins scheint sicher zu sein: 
Der Leiter der JVA Tegel ist sogar 
nach zwei Jahren Auseinandersetzung 
um die Gemeinschaftssprechstunden 
und eindeutig ver lorenem Rechts
streit immer noch für neue Überra
schungen gut . Wenn er doch bloß sei
ne Ideenvielfalt einmal für und 
nicht immer nur gegen die Gefange
nen einsetzen würde! Ob wir das 
noch einmal er i eben werden? Über 
diese Überraschung würden wir uns 
freuen ! 

Jörg H e g e r 
für die INSASSENVERTRETUNG 
der J VA Tegel 

Wössner 
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Hallo Freunde, Kollegen! 

Nachdem nun fast alleStat ionen die
ses Hauses ihre InsassenvertreLer 
(I. V. ) haben, werden ~:ir euch jede:1 
Monat berichten, was hier so abgeh1:. 

Einer unserer ersten Schritte war, 
an der Bauskonferenz teilzunehmen. 
Die Teilanstaltsleitung (TAL), der 
Vollzugsdienstleiter (VOL), die 
Vertretungen der einzelnen Statio
nen durch einige Gruppenbetreuer 
und Therapeuten sind dabei immer 
anwesend . Die Sprecher der I . V. ha
ben die Möglichkeit, 20 Minuten 
lang einem breitem Forum ihre An
träge, Informationen etc. vorzu
bringen . 

Ein kleiner - aber ~liewir meinen -
wichtiger Schritt ; denn so ist ge
währleistet, daß unsere Ansicht~ 
und Hinweise (direkt und unabhän
gig von Einzelpersonen) dem jeweils 
Verantwortlichen z~~ommen. 

So betrachtet die I . V. die Kuchen
beiratssiezungen als sinnlos, wenn 
nicht a 1 1 e I . V. der JVA Te
gel daran teilnehmen . Also Leute, 
kommt möglichst zahlreich! 

In diesem Zusammenhang ist zu er
wAhnen, daß die I . V. (SOthA) Kon
takt mit dem Automatenaufsteller 
(Fa . Naujoks) aufgenommen hat, denn 
das Sortiment im Automatenzug ist 
unter aller Sau (mies) - und von 
Hause aus zu teuer . 

Wie wir aus dem letzt en LICHTBLICK 
erfahren haben , wird auf einer Sta
tion dieses Hauses ein Programm ge
fahren, das sich Entlassungstrai
ning nennt. Es mutet einen schon 
recht seltsam an, wenn die Thera
peuten auf der einen Seite stöhnen , 
i h r e r gäbe es zu wenige und 
sie seien überlastet (!) , wenn auf 
der anderen Seite noch eine Station 
aufgemacht wird . Dumm ~st auch, daß 
durch diese Aktion Freigängerstel
len gestrichen werden. Wir werden 
beide Augen auf diese Station ge
richtet haben und euch berichten, 
wie sie funktioniert. 

So: Noch zwei, dre i Worte zu den 
Grundregeln dieses Hauses, genannt 
' Sozialtherapeutische Anstalt ' . 
Nochmal zur Erinnerung , was diese 
drei Regeln besagen : keine Drogen, 
kein Alkohol und keine Prügeleien . 
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·······-········· E~n Verscoß dagegen ha1: die sofor
~ige Verlegung zur Folge. Gerade 
das ist in den leczten Tagen pas
siert ; z•dei unserer KollegE>n wurden 
verlegt:. . Und zwar wegen e~ner Ran
geleL , die ohre wei~eres au: der 
St. ~ion :tätt~ ge:<lärt ·,:eröen können . 
(Einen sol~darischen Grue a~ die 
beiden!) 

Die Insassenvertretung ~~ird in ei
ner gr oßen Diskussionsrunde die 
Handhabung dieser dre1 Regeln sehr 
kontrovers ansprechen; denn es geht 
nicht, aus de~ Knast ein Kloster 
machen zu 110llen . Auch I·Jird es ei
ner Therapie wohl gerechter, sich 
mit den Problemen auseinanderzuset
z~n . Die I.V. hof=t , daß sich an 
dieser Prax~s etwas andern "..:ird . 

Unsere ganz besondere Solidarit:.ät 
gehört gerade in diesen Tagen den 
Kollegen der TA I. Wi.r fordern auch 
euch auf, zur nächsten Küchenbel
ratssitzung zu erscheLnen . 

Wie :~ir gerade erfahren , s1nd 11 
Kollegen in ~loab~t im Hungerstreik, 
wegen auch uns nur allzu bekannter 
Mißstände . Unsere Solidarität auch 
ihnen . 

Für die Insassenvertretung IV 
Hans S o n t a g 
Thomas t-1 ü 1 1 e r 

. .. und noch ein kle iner Vorfall ! 

An die 
Wirtschaf t sabteilung der JVA Tegel 

Bet r .: Verdach t auf Lebensmittel-
ver giftung 

Sehr geehrt e Damen, 
sehr geehrte Herr en , 

in der Nacht vom 14. zum 15. Okto
be r 1984 wur den viele Gefangene der 
JVA Tegel von teilweise er heblichen 

Störungen in den Verdauungsor ganen 
heimgesucht, die ungewöhnlich häu
fige Aufenthalte auf der Toilette 
zur folge hatten - und auch am näch
sten Tag noch anhielten. 

ln der TA IV waren insgesamt ca . 
30 Gefangene von dieseP Störungen 
betroffen, wovon etwa 20 Insassen 
am nächsten Morgen die Arztge
schäftsstelle aufsuchen mußten und 
et 1 iche nicht an ihrem Ar bei tspla tz 
erscheinen konnten. In anderen 
Teilanstalten verhielt es sich -
wie wir inzwischen erfuhren - ähn
lich . 

Die Ursache dieser Erkrankung is t 
wahrscheinlich eine der am Sonntag 
(14 . 10. 84) zur Ausgabe gelangten 
Mahlzeiten. 

Wir sind uns bewußt, daß in einer 
Großküche (mit vielen Arbeitskräf
ten und einer Anzahl verschiedener 
Lieferanten) die Gefahr einer Ver
giftung durch unsachgemäß gelager
te, verarbeitete oder bereits ver
dorbene Lebensmittel nicht ausge
schlossen werden kann . 

Erwarten müssen wir jedoch, daß 
nicht nur die für die Lagerung und 
Verarbeitung geltenden Vorschrif
ten strikt eingehalten werden, son
dern daß bei vermehrt auftretenden 
Vergiftungserscheinungen - wie im 
vorliegenden Fall - sofort die ent
sprechenden ~~ßnahmen eingeleitet 
werden; also Untersuchung von allen 
für die Vergiftung in Frage kommen
den Lebensmittel sowie des Stuhl
gangs der von der Vergiftung be
troffenen Personen dur ch die ent 
sprechenden Fachinstitute, um eine 
mögliche Ausweitung und Verschlim
merung einer solchen Infektions
krankheit (Salmonellen, o . ä . ) zu 
verhinder n bzw . einzuschränken. 

Im vor l i egenden Fall mußten erst 
einige der betroffenen Gefangenen 
auf die Untersuchung ihres Stuhl
gangs drängen . Die Abteilung Ge
sundhei t swesen beim Bezirksamt Rei
nickendor f wurde üor igens von uns 
vorsor glieb in Kenntnis gesetz t . 

Wir möcht en Sie bitt en , uns mitzu
teilen, ob bzw. welche Maßnahmen in 
einem Fall wie dem vor liegenden von 
Ihnen er gr iffen wer den . 

Mit f reundl ichen Grüßen 

Thomas M ü 1 1 e r 
Hans S o n t a g 

(I. V.) 
(I. V. ) 



gleichzeitig wurde ein Brief an 
die Arbeitsverwaltung der JVA Tegel 
abgeschickt, der folgenden Inhalt 
hat : 

Betr. : Entlohnung im Krankheitsfall 

Sehr geehrte Damen, 
sehr geehrte Herren, 

wie Ihnen sicherlich bekannt gewor
den ist, waren vor einigen Tagen 
allein in der TA IV ca . 30 Gefange
ne von mehr oder weniger schweren 
Verdauungsstörungen geplagt, die 
wahrscheinlich auf nicht einwand
freie (am 14. 10.84 zur Ausgabe ge
langte) Lebensmittel zurückzufüh
ren sind. 

Etliche von solchen Störungen be
fallene Gefangenen konnten deshalb 
am nächsten Tag nicht an ihren Ar
beitsplätzen erscheinen. 

Unserer ~leinung nach sollte den be
troffenen Gefangenen kein weiterer 
Nachteil entstehen, indem ihnen die 
Entlohnung für die durch Krankheit 
ausgefallene Arbeitszeit vorenthal
ten wird. 

Als Insassenvertreter können wir 
zwar nicht für einzelne Gefangene 
Anträge und dergleichen stellen, 
aber wir möchten Sie bitten, ent
sprechende Anträge der von dem un
verschuldeten Arbeitsausfall be
troffenen Gefangenen positiv zu 
bescheiden. 

Hit freundlichen Grüßen 

Thomas M ü 1 1 e r 
Hans S o n t a g 

(I. V.) 
(I. V. ) 

••••••••••••••••• 
Betr. : Belegunq des Kul turra\.llles i"ll 
---Haus III 

\•;Qrun es mir geht, ist 9 anz einfach: 
es gibt im Haus III in der JVA Te
gel einen sogenannten Kulturraum. 
In diesem Raum wurden Gy!mastik
grupp:m abgehalten, Veranstaltungen 
wie z .B. die ViC!eogruppe, Tisch
tennis und Versanmlungen von Gefan
gene.n (aller Couleur) wurden dort 
veranstaltet. Kurz - der Ratml ·..rur
de rege und von vielen Gefangenen 
benutzt. Dies vor allem deshalb, 
da für sportliche Veranstaltungen 
im Hause nur dieser eine Raum zur 
Verfügung stand und steht. Andere 
t-Dglichkeiten, sich inderFreizeit 
außerhalb der lilelligen offiziellen 
Sportgruppen (Fußball-, Volleyball
und Handballgruppen) zu betätigen, 
was jp. der Erhaltung der Gesund
heit dient, gibt es im Haus III un
ter dem Teilanstaltsleiter Müller 
nicht. Das Haus III ist das einzige 
Ver.-lahrhaus hier in Tegel, "-10 es 
keinen Ha.Tltelraum und auc.~ keine 
Yöglichkeit, ~gstens einbißchen 
Tischtennis zu spielen, gibt. 

Jetzt rreine Frage: warum wurde der 
sogenannte Ku1turratm'l im Haus III 
eigentlich mit 10Leuten aus Moabit 
belegt? warum lügt uns der VDL 
Skibba ganz bewußt und gerrein an, 
indem er Ende des Jahres 1983 den 
Insassenvertretern sagte, die Bele
gung des Kul turra\.llleS sei angeb
lich nur ' vorübergehend' und ~de 
im Dezenher - spätestens Anfang Ja
nuar 1984 - wieder in den alten 
st.aOO versetzt - und sei der Kul-

HINlVEIS: 

turratm'l •11ieder für alle zugänglich? 
Seit de.'ll Herbst ist der Kulturratm'l 
jedenfalls auf diese \~ise ge
sperrt. 

~ur hat diese Sache einen Haken . 
Der Kulturratm'l vlird inzlflischen 
nicht nehr als Haftraum für Gefan
gene benutzt! Seit Monaten steht 
dieser Ratm1 bereits schon leer. Ja, 
Thr habt richtig gelesen: unser 
Kulturratm'l >-rurde mit der Begründung 
einer vorübergehenden Notbelegung 
gesperrt und steht, nachdem die 
Notbelegung beendet \~rden ist, als 
ungenutzter Raum völlig leer . Und 
das nun schon seit Yonaten. 

Zusarrrrenfassend stelle ich fest , 
daß eindri.ngerrl benötigter Kultur
und Sport- bZifl. Veranst;altungsratm'l 
völlig ungenutzt leer steht und daß 
es fürVeranstaltungen der eingangs 
erwähnten Art bZif!. für sportliche 
Betätigung während der Freizeit im 
Haus rrr keinerlei C>f)glichkeiten 
rrehr gibt. 

Dies ist ein Hilferuf aus einem 
völlig sinnlosen, menschenverach
tenden und zerstörenden Verwahr
vollzug ersten Ranges - aus dem 
Haus III , unter der '<l>hut und Für
sorge' desTeilanstaltsleiters Mül
ler. 

sarni Tanyur 
für die türkische INSASSENVERI'RE
'IUNG der Teilanstalt III - Tegel -

Die VEREINIGUNG BERLI.~R STRArlf!ERTEIDIGER 1~eist nochmals auf die konti
nuierliche Rechtsberattmg für solche Gefangene hin, die nach §§ 63, 64 
StGB untergebracht sind. Die Rechtsberatung findet zentral in der Karl
Bonhoeffer-Nervenklinik statt. Gefangene aus anderen Einrichtungen, z. B. 
der Drogenklinik Frolmau, können diese Rechtsberatung ebenfalls in An
spruch nehmen. Es ist zugesagt 1,-orden, daß notfalls imRahmen einer Aus
fUhnmg Gelegenheit gegeben 1~ird, an dieser Rechtsberattmg teilzunehmen. 

Die Rechtsberatung findet alle 14 Tage montags ab 14.00 Uhr statt. Es 
ist erforderlich, sich vorher anzumelden (Tel .: 4193-538 oder -676) . 

Die Rechtsberatung wird wie folgt für die kolllllende Zeit eingeteilt: 

29 .10.1984 
12. 11. 1984 
26.11.1984 
10.12.1984 
07.01.1985 
21.01.1985 
04.02.1985 
18.02.1935 
O.t.03. 1985 
18.03. 1985 
01.04 . 1985 
15.04.1985 
29.04.1985 
13.05.1985 
03 .06.1985 

Rechtsanwältin 
Rechtsamväl tin 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwältin 
Rechtsamv-ältin 
Rechtsam.oal t 
P.echtsarn,•<ll t 
Rechtsanwältin 
Rechtsam:al t 
Rechtsanwalt 
Rechtsanwalt 
Rechtsam-rcil t 
Rechtsam~al t 
Rechtsan~Vältin 
Rechtsanwalt 

Renate 
Renate 
~\'olfgang 
Renate 
Elke 
Bemd 
Olristoph 
Angelika 
Frank 
Rüdiger 
Eckhard 
Hatthias 
Georg 
Ingeborg 
Siegbert 

Neupert 
S c h r e i b e r 
Thoms 
E 1 z e 
Rappold 
Borgmann 
Pa u 1 
Teichert 
Asn er 
P o r t i u s 
Wähner 
Zieger 
Zenker 
Rakete 
S e t s e v i t s 
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In der letzten Zeit gab es im Haus 
IV einige Vorkommnisse (Verlegung 
von zwei Kollegen der Station 3, 
Verhängung von Bunkerstrafen usw.), 
die sowohl auf den betroffenen Sta
tionen als auch in der Insassenver
tretung zu ausführlichen und teil
weise heftigen Diskussionen geführt 
haben. 

Aus diesem Grunde hat die l . V. auf 
der letzten Hauskonferenz, an der 
die Vertreter der I . V. erstmalig 
für ca . 20 ~tinuten teilnehmen konn
ten, und in ihrem letzten Gespräch 
mit Frau Or . Essler (TAL) den Vor
schlag gemacht, eine Grundsatzdis
kussion zu diesem Thema stattfinden 
zu lassen. 

In diesem - wie wir hoffen - kon
struktiven Streitgespräch werden in 
etwa folgende Fragen und Themen
schwerpunkte zu diskutieren sein: 

- Welche "Vergeben" führen zu Sank
tionen (Bestrafungen) seitens det: 
Therapeuten/innen bzw. Anstalts
leitung, und welche Arten von 
Strafen können verhängt werden? 

Was gilt als absoluter Verlegungs
grund in den Regelvollzug? 

Wie schwerwiegend muß ein "Verge
hen" sein, um dafür in den Bunker 
gesteckt zu werden? 

- Läßt es sich mit einem sozialthe
rapeutischen \~ohngruppenvoll zug 
vereinbaren, wenn Konflikte von 
"Oben", also durch Anstaltslei
tung, Therapeuten/ in und Gruppen
betreuer durch 'l.'er legungen, Bun
kerstrafen u.ä . scheinbar oder 
vorläufig gelöst werden? 

- Welche Auswirkungen können/sollen 
Bestrafungen, wie unfreiwillige 
Bunkeraufenthalte bei den Betrof
fenen haben (Einsicht , Selbstkri
tik, Besserung oder genau das Ge
genteil)? 
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solche Maßnahmen geeignet, 
das notwendige Vertrauen zwischen 
Therapeut/in und 'Klienten' zu 
schaffen und für ein "normales", 
angst freies Klima im Haus zu sor
gen? 

- I.Jelche I'löglichkeit hat die ein
zelne 1-'ohngruppe, aufgetretene 
Konflikte bereits im Vorfeld zu 
bereinigen bzw. gemeinsam mit 
Therapeuten/in und Gruppenbetreu
ern an der Lösung aufgetretener 
Konflikte mitzuwirken - Mitspra
cherecht? 

Diese und ähnliche Fragen und The
men sollen also Schwerpunkt der be
absichtigten Diskussion sein. 

Es wäre wünschenswert, wenn darüber 
bereits in den Vollversammlungen 
der einzelnen Stationen gesprochen 
würde, damit weitere Anregungen, 
Vorschläge und eventuell Ergebnisse 
zu diesemThema von dort in die er
wähnte Diskussion einfließen kön
nen . 

Da aus Platzgründen nicht alle Kol
legen aus dem Haus an der beabsich
tigten Diskussion teilnehmen kön
nen, wurde seitens der l . V. vorge
schlagen, die Diskussion mittels 
Video aufzeichnen zu lassen und an
schließend allen ·interessierten 
Kollegen aus dem Haus zugänglich 
zu machen. 

Ob dieser Vorschlag sich realisie
ren läßt , hängt jedoch nicht allein 
von der I . V. ab, die ja- laut Ge
schäftsordnung - eine möglichst 
große Transparenz (Öffentlichkeit) 
ihrer schriftlichen und sonstigen 
Aktivitäten herstellen will, son
dern auch - oder in erster Linie -
von den übrigen an der Diskussion 
beteiligten Personen. 

Berlin, den 7. Oktober 1984 

Thomas M ü 1 1 e r 
Hans S o n t a g 

für die Insassenvertretung IV 

FOR DIE ABSCHAFFUNG DER LEBENSU~NG
LICHEN UND LANGEN FREIHEITSSTRAFEN! 

liebe Leute, 
wir arbeiten zu dem Thema lebens
lange Freiheitsstrafe und lange 
Zeitstrafe. ZieldieserArbeit soll 
eine KampagnezurAbschaffung sein. 
U.a. wollen wir auch über die Ban
ner Fraktion der Grünen eine Geset
zesinitiative einbringen. Vorrangig 
wollen wir aber darüber aufklären, 
daß nicht z.B . wie von vielen Bun
desbürgern angenommen l'lird, die 
längste Strafe in der BRD 15 Jahre 
beträgt. Wir wollen· zeigen, was es 
heißt, so lange eingesperrt zu sein 
in völliger Ungewißheit und ohne 
Lebensperspektive. 
\·lir l'lollen aufzeigen, wie die Gna 
denpraxis in den einzelnen Bundes-
1 ändern aussieht und we 1 ehe Auswi r
kung die seit 1982 in Kraft getre
tene Oberprüfung nach 15 Jahren 
(§ 57a StGB) hat. 
Wir wo 11 en untersuch'en, wie 1 ange 
lange Zeitstrafen in anderen west
europäi sehen Ländern dauern und wie 
dort die 1 ebens 1 ange Frei hei tsstra
fe gehandhabt wird. 
Wir wollen uns die Frage beantwor
ten, inwieweit die lebenslange 
Freiheitsstrafe mit dem Resoziali
sierungsgedanken vereinbar ist. 
Unsere Arbeitsergebnissewollen wir 
in einer Broschüre oder einem Buch 
der Offentlichkeit vorlegen . Wir 
meinen allerdings, daß vor allen 
Dingen auch die Betroffenen selber 
zu Wort kommen sollen . 
Wir suchendaherGefangene mit lan
gen Haftstrafen und zu lebenslanger 
Haft verurteilte, die uns persönli
che Beiträge zu ihrer Situation 
schicken. (Besonders würdenwir uns 
auch über Zuschriften von Frauen 
freuen!) Dabei interessiert uns nur 
am Rande, weshalb die Verurteilung 
stattfand. Wichtig ist für uns, wie 
die Strafe und lange Haft , die Un
gewißheit und das Warten auf Ent
lassung empfunden werden ; ebenso 
die Erfahrung mit Gnadengesuchen 
und deren Beantwortung. 

\1ie sehen die Beziehungen zu Fami
lie und Freunden aus? Wie groß.ist 
die Angst vor dem "nonnalen Leben 
draußen"? Welche Probleme entste
hen durch den Nangel an Kommunika
tion, an Zärtlichkeit und Sexuali
tät? 
Auch Schilderungen von nach langer 
Haft Entlassenen über ihre Schwie
rigkeiten mit dem Leben draußen 
klarzukommen, wären wichtig. 
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Unkosten hinaus , können wir keine 
Vergütung bezahlen . Es geht uns nur 
um die Publ i zistik . Sollte es wi 
der Erwarten über die Deckung der 
Unkosten hinaus einen überschuß ge
ben , so wird dieser Gefangenen zu
gute kommen (Zeitungsabos , Notfond 
US\'1.) . 

Für die Fachgruppe Knast und Justiz 
der GAL 
Sabine 
Marlit 
Horst 

T e n g e e r 
K 1 a u s 
M ü 1 1 e r 

Z u s c h r i f t e n a n : 
GRüN-ALTERNATI VE-LISTE HAMBURG 
Fachgruppe Knast und Justiz 
Bartelsstraße 30 , 2000 Harnburg 6 
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ERSTE HILFE 

was ist der Unter schied zwischen 
einer Zelle im Normalvollzug und 
einem Sicherungszwinger im Tegeler 
Privatzoo (Sicherungsstation ' Ber 
ta 1 ' i n der Teilanstalt III)? 

Antwort eines Szenenkenners : "Die 
Sicher ungszelle brennt länger. " 

L ä n g e r (biF es jemand be
merkte! ) brannte es am 3 . Oktober 
1984 in der Tat im vorderen Teil 
von ' Berta 1 ' (Stube und Küche) . 
Ein dort gemäß § 88 StVollzG Unter
gebrachter zündete seine Schaum
stoffmatratze an und rechnete wohl 
selbst nicht mit dem darauffolgen
den Inferno . Inner halb von wenigen 
Sekunden· stand die Zelle in hellen 
Flammen, und der Pyromane aus Ver
zweiflung, der man bei diesen Haft 
bedingungen schon werden kann, be
gann wild um sich zu schlagen . 
Nicht rechnend mit: den bei der Ver
brennung von Schaumstoff sich ent
wickelnden Zyanidgasen, gab der 
Eingeschlossene bei seiner Rundum
schlag- Aktion zunächst noch enga
giert all dem Haß Ausdruck, der 
seit der Unterbringung auf 'Berta 
1 ' in ihm er zeugt worden war. Durch 
die sich verdichtende Rauchentwick
lung in seinen verbitterten Bemü
hungen bald auch schon extrem be

-hindert, tönte dann das Schreien 
eines in s einen sonstigen Möglich
keiten Behinderten aber noch s o 
laut dur ch den B- Flügel der TA III , 
daß zufäll ig am Sicher ungszwinger 
vorüber gehende Mi t gefangene darauf 

aufmerksam wurden . Zu diesem Zeic
punkt waren bereits vier oder fünf 
lebenswiebeige Ninuten vergangen . 

weitere fünf Ninucen dauerte es , bis 
die von den Gefangenen alarmierten 
Beamten - die sich an der Zentrale 
befanden - eintrafen und ei~er von 
ihnen den Vorraum zum Innenkäfig 
aufschloß, dann das Käfiggitcer 
entriegelte und collkühn den be
reits am Boden liegenden Häftling 
aus den hell züngelnden Flammen 
herausriß . Der wurde erst einmal 
vorsorglich vor der Zelle deponiere 
und sichdannnach dem.Motto : "Erst 
die Zelle, dann der Knacki" auf die 
Zellenrettung konzent r iert . So ver
gingen weitere fünf Minuten , die 
der Gefangene regungslos vor der 
Sicherungsstation vor sich hin 
schnarchte und nicht mehr vernahm, 
daß die Zelle immer noch mehr gilt 
als der Mensch , der in ihr zu sein 
hat . 

Aus dem Tod von sechs Ausländern, 
die im Polizeigefängnis am Augusta 
platz in ähnlichen Einrichtungen 
durch angezündete Schaumstoffma
cratzen zu Tode kamen, sind im Te
geier Sicherungszwinger offenbar 
keine Lehren und Konsequenzen ' gezo
gen worden . 

Schreibmaschinen werden Gefangenen 
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auf der Sicherungsscacion mit: der 
Lapidarbegründung versagt, es könn
ten unerlaubce Gegenstände in ihnen 
versceckt l>'erden . Schaummatratzen , 
die am Augustaplatz du rch schwe r 
entzündbare Seegrasmatratzen er
setze wurden, bleiben in Tegel da 
gegen ständiges Inventar . Und das 
in einem Sicherheitsbereich, in dem 
lautes Klopfen das Klopfen eines 
Querulanten bleibt und erst einmal 
nichc zu beachten ist . 

i•las ist oder bleibt demnach der Un 
terschied zwischen einer Zelle im 
Normalvollzug und einem Sicherungs
ZI>'inger im Tegeler Privatzoo? 

Antwort eines Szenenkenners : "Ein 
Gefangener in einer Normalzelle 
lebt länger!" 

- Dietmar Jochum-

NS : Den "f1ißstand" Sicherungsst ati 
on nun auf die dort tätigen Beam
ten zu schieben, wäre verfehlt , 
handelt es sichbei diesendoch bei
l eibe nicht um typische "Knastbu l 
l en" . Ohne die Konzilianz di eser 
Gruppenbetreuer bestünde di e Ver
wahrung im Privat zoo wahrhafti g nur 
noch in ei ne r anima l ischen Unt er
bringung. Von subjektiver Wertung , 
den Käfig nicht doch Käfig sein zu 
lassen , ist jedoch keiner frei. 

1/1984 

Betr .: Zunahme besonderer Vor kommni sse 

Aufgrund der i n 1 etzt er Zeit zu beobachtenden erhebl ichen Zunahmen an 
besonderen Vorkommnissen (Ei nbrüche, Diebst ähle, Körperverl et zung, Dro
genhandel bzw. -mißbrauch u.a . ) , wird i n Erwägung gezogen, die Freizeit
gesta l t ung in di eser Teilanstalt erheblich ei nzuschränken. Dies gehe 
insbesondere auch zu Las t en derjenigen Gefangenen, di e s i ch an derarti
gen strafbaren Handlungen bi sher nicht betei 1 igt haben undgrundsätzl ich 
bere i t s ind , akt i v an der Errei chung des Vol l zugsziel es mitzuwi rken. 
Insoweit sollten di ese Gefangenen positiv und ei ndr inglich auf ihre 
Mitinhafti erten ei nwi rken, um di e Gefahr weiterer vollzugl i cher Ei n
schrän kungen noch abzuwenden. 
Nach einem Beobachtungszei t raum von 3 Monaten wird diesbezügli ch unter 
Berücksichtigung weiterer Auffälligkeiten eine entsprechende Entschei 
dung ergehen. 

Im Auftrag 
gez.: t4 ü l l e r 

. . . ko.U.e.k..t..i.ve. BM.tlta.6ung .V.,,t ..i.f'l 
dVt JVA. Te.gel .6c.hon. .f.ange ke...i.f'le 
Ne.uhe.Lt me.h!t , und ma.f'lchma.f. .6ucht 
mwt geJtade.zu fvwmp6ha.&..t f'tac.h e...i.nem 
Gtumd, wn .f.äng.6..t bMche.o.6.6en.e Jt.e.
pllM.6..i.ve. Maßnahme.f'l den pa.o-6 ef'lden 
'A.u6hii11geJt' zu geben.. 

H..i.Vt ;,c.he...i.n..t da.J., w..i.e.dVt e...i.nma.f. deJt 
Fa.U zu .6e...i.n, obwohe. .6..i.c.h be...i. deJt 
momentan ge"U:.n.ge.n F.~t.e...i.he...i...t 6a.o..t 
Y!..i.c.ht-6 me.hlt Jted.uz.i.e.Jten lä.ß..t, w.<.e. 
ma.n annehmen Mtue. . ( MM w.i.JI.d uVl-6 
hieJt geJtf'le. und ..i.de.eY!lte...i.c.h da.J., Ge.
ge.n..tv'.l. be.wwe.n wa.Uen. ) 

K.f.aue.n - da.o wo.Ue.n w.iJI. hieA e.btma.f. 
&M..th.a.U.e.n - .tun. hivdm HaM v..i.el

_.f.eA.eh:t 5 Mann, c.a. 345 gu.twil..U.ge. 
.6o.Uen abeA eve.rt.tue.U bM.tlta.&..t weA
de.f'l . Wo JJ:,,t de.nn da. d..i.e. VeJthii.Un.}J., 
mäß..i.glieft? 

Sotue ma.n abeA do.JtaJJ..6 abheben, da.ß 
.6..i.c.h d..i.e Ge.6angenen zu H..i..f.6.6po.e...i.
z}J.,..ten au6.6p..i.elef'l .6o.Uen, .60 ~<Wte 
hn noch veM:tält.k..teJtem Maße. aL6 bJJ:,
hVt dVt mu..tw.<U...i.ge.n, e.ve.YLtueU. 6a.f.
.6chef'l Venunz..i.a.t..i.on I veJtWeJt6.e...i.c.h ..U..t 
0Wt. uYL6 be..i.du) TWt. und ToJt. geö66-
neL -(.lXV!.-
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-AL UND SPD IM KREUZFEUER DER MEINUNGEN -.11 
s c as ca es 

Begonnen hatte alles imJahre 1982, 
genauer gesagt: am 11. Januar, als 
der im Gefängnis beschäftigte Medi
zinaldirektor Or. Volker leschhorn 
den Druck der Berliner Justizver
waltung nicht mehr ertragen konnte 
und durch 'Selbstmord' aus dem Le
ben schied . Erst sein Verzweif
lungsakt brachte es ZUI'Iege, daß ei
ne empörte öffentl ichkeit nicht nur 
nach den Schu 1 di gen schrie, sondern 
auch generell dieMißstände im Ber
liner Strafvollzug angeprangert 
wurden, die aus lösender Hintergrund 
des nervenaufreibenden und tödlich 
endenden Streits zwischen Dr. Vol
ker leschhorn und der Senats ven'la 1-
tung für Justiz gewesen waren . 

PRESSEDIENST 

ALTERNATIVEN ZUR FREIHEITSSTRAFE 

NEUE WEGE ZUR KONFLIKTLÖSUNG, IN DENEN ZENTRUM DES INTERES
SES DI E GESCHÄDIGTEN MIT IHREN WÜNSCHEN NACH WIEDERGUTMA
CHUNG SIND, MÜSSEN BESCHRITTEN WERDEN . 

DAS \o/AR DAS ERGEBNIS DER GESTERN VON DEN FRAKTIONEN DER AL 
UND SPD DURCHGEFÜHRTEN ANHÖRUNG VON SACHVERSTÄNDIGEN, DER 
U.A . AUCH VERTRETER DERSENATSVERWALTUNG FÜR JUSTIZ BEIWOHN
TEN. ANGEHöRT WURDEN : PROF. DUERKOP, FHSS BERLIN, DR. VOSS, 
UNIVERSITÄT HEIDELBERG , PROF. STEINERT, UNIVERSJ-ÄT FRANK
FURT. 

DIE ANHÖRUNG ERFOLGTE IN DIESEM RAHMEN , DA DIE VERTRETER DER 
CDU/F .D.P. SICHTROTZ ANFÄNGLICHER ZUSTIMMUNG GEWEIGERT HAT
TEN, ZU DIESEM ARBEITSAUFTRAG DER ENQUETEKOMMISSION STRAF
VOLLZU~ EINE ANHÖRUNG DURCHZUFÜHREN . 

ANGEZWEIFELT WURDE VON DEN EXPERTEN DER SINN DER FREIHEITS
STRAFE, IHRE MÖGLICHKE1T, ' RESOZIALISIEREND' ZU \o/IRKEN UND 
OBER )JE GENERALPRÄVENTION KRIMINALITÄT ZU VERHINDERN. AUCH 
DIE ZUR ZEIT ALS ALTERNATIVEN VON DER JUSTIZ DISKUTIERTEN 
UND PRAKTIZIERTEN AI1BULANTEN MASSNAHMEN FANDEN KEINE POSITI 
VE BEWERTUNG . SIE SEIEN SCHLICHTE REAKTIONEN AUF DEN JUSTIZ
MÄSSIGEN GESCHÄFTSANFALL UND DIENTEN DER ENTLASTUNG DER JU
STIZ DURCH SCHNELLERE ERLEDIGUNG VON BAGATELLDELIKTEN B~l 
GLEICHZEITIGEM AUSBAU DER HAFTPLÄTZE UM CA . 50 PROZENT IN
NERHALB VON 10 JAHREN . 

11-1 ERGEBNIS ÄNDERE DIES ABER NICHTS AM KRJMINALITÄTSANFALL, 
WIE AUCH AM BELEGUNGSDRUCK IN DEN ANSTALTEN. DENN AUFGRUND 
EINER IM LAUFE DER LETZTEN 10 JAHRE VERÄNDERTEN STRAFZUMES
SUNGSPOLITIK WIRD ZU IMMER LÄNGEREN HAFTSTRAFEN VERURTEILT . 

ES WURDE ABER AUCH DIE FRAGE GESTELLT, OB TATSÄCHLICH EIN 
BEDÜRFNIS DER GESELLSCHAFT NACH STRAFE UND EINSPERRUNG BE
STEHE . HABEN NICHT VIEL MEHR DIE BETROFFENEN EIN INTERESSE 
AN WIEDERGUTMACHUNG DES SCHADENS? 

STATT DER KRIMINALITÄTSFÖRDERNDEN EINSPERRUNG WURDE GEFOR
DERT, IM BEREICH DER LEICHTEN UND MITTLERIN KRIMINALITÄT 
NEUE WEGE ZU GEHEN . DEN ZWANG DER STRAFRECHTLICHEN VERFOL
GUNG ZURÜCKZUDRÄNGEN UND DEN BETROFFENEN MEHR MÖGLICHKEITEN 
UND HILFEN ZU GEBEN, SICH, WIE BEISPIELSWEISE BEIM ZIVIL
RECHTLICHEN VERGLEICH, ÜBER EINE WIEDERGUTMACHUNG ODER ANDE
RE FORMEN DER KONFLIKTLÖSUNG ZU EINIGEN . 

AL-PRESSESTELLE 

Aus der immer wieder auftauchenden 
Forderung nach einem Untersuchungs
ausschuß, der naturgemäß einigen 
Herren im Abgeordnetenhaus nicht 
'schmecken' konnte, wurde im laufe 
der Monate als Zugeständnis wenig
stens eine Enquete-Kommission ge
bildet, die - von der Person des 
Dr. Volker l eschhorn weg - sich um 
die "Betreuungsarbeit im Strafvoll
zug" und generelle Mißstände ein
schließlich der mangelnden medizi
nischen Versorgung kümmern sollte. 
Jede Partei (COU, SPO, F.D.P ., Al) 
stellte dazu einen Abgeordneten , 
der wiederum zusätzlich einen Ver
treter (Mitarbeiter) benannte . Be
reits kurz nach Aufnahme der ge
meinsamen Arbeit wurde für jeden 
offensichtlich, daß die (politi
schen) Vorstellungen über die ge
stellte Aufgabe so unterschiedlich 
waren, daß mit keinem gemeinsamen 
Bericht zu r echnen war, sondern die 
zwei Blöcke (CDU/F .O.P . undSPD/AL) 
nach Abschluß der Ermittlungen mit 
unterschiedlichen Vorschlägen auf
warten würden. Besonders deutlich 
zeichnete sich das schon in einer ~~ 
gemeinsamen Presseerklärung der ju- s~•l,(} ~~~ AA. 
stizpol Hisehen Sprecher Dr . Andre- ~ ·r ~ 
as G e r 1 (SPD) und Di eter 
K u n z e 1 m a n n (AL} vom 5. ~ 

-
J-un_i--19_8_4--(2 __ 1_/2 __ J_a_hr_e __ na_c_h_d_e_m_T_o_d _____________ ~ ------ -------------------------des Dr. Volker Leschhorns) ab: 
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"i~onatel ang 1·1ar man in der Enquete
Kommission mit Verfahrenskompromis
sen über die Runden gekommen", be
richtete TIP am 28.6.84 im BERLI'I 
t-IAGAZIN, "aber eine Anhörung zum 
Thema 'Alternativen zur Freiheits
strafe' wollten die beiden Vertre
ter der Regierungsparteien nun doch 
nicht Uber sich ergehen lassen." 
Und so blockten sie - wie bereits 
üblich- einfach ab . 
Wen wundert es bei dieser Einstel
lung da eigentlich noch, daß der 
gemeinsame Entwurf der SPD/AL des 
Abschlußberichtes der Enquete-~om
mission bei den Regierungsparteien 
und den ihnen nahestehenden Medien 
wahre Proteststürme auslöste, die 
bereits typisch 1·1ahl kampfmäßig die 
Inhalte des Papiers teilweise ne
gierten oder negativ auslegten und 
dabei bewußt mit der Angst der Be
völkerung spielten - was wiederum 
auf den RUcken der Gefangenen wohl 
Stimmen für den 10.3.85 bringen 
soll. Dabei hätte man das Papier 
nur einmal gründlich analysieren 
müssen (um sich den positiven Er
kenntnissen nicht von vornherein, 
gleich und endgültig zu verschlie
ßen, nur weil es die parteipoliti
schen Interessen so fordern ) , wo
bei man dann zu anderen Erkennt
nissen gekommen wäre . 
Hier aber nun endlich das Papier 
selber, in dessen Begleitschreiben 
es einleitend heißt : 

SeM. geelvt-teJL He.M V1t. GeiLt! 

FÜJt. de.n Ab6chi.ußbe!Ucht deJt btque.te
Komm.iö~.um übeJt cü..e Be.Oz.euung.sM
be..U im ßeltl..i.neJI. S.tJta6voUzug iibeJt
ge.ben f..ll.()z. beU-i.ege.nd den po~c.h 
weiLtenden Tut 6{U!. den zwe.Ue.n Ab
.sch~Utt d~ Sc.heu.ßbe!Uch-to . 

W.i.Jr. bäten s-<.e., cü..~e "Sch.e.uß0o.tge.
tuLngen und Emp6e.heu.nge.n" deJt F~ta.k
Uo'1 deJt ALTERNATIVEN LISTE an cü..e. 
üblt.i..ge.n ,\LUglie.deJt deJt E1tqu.e.te.-Kom
nt.<..6.s.i.on weLteJI.ZtLteLte.n. 

M.U 6JLewtdU.chen G!z.Üße.n 

V.ie.te.JL K u n z e .e m a n n 
Ac.h.i.m K a .& p e Ii. o 111 -~ k -<. 

Die Einsetzung der Enquetekommis
sion über die Betreuungsarbeit in 
den Berliner Vollzugsanstalten war 
Folge des Selbstmordes des Medizi 
naldirektors Dr . Volker Leschhorn 
am 11 . Januar 1982, der Uber die 
Grenzen des Landes Berlin hinaus 
Betroffenheit und Erschütterung 

auslöste . Dr. Lesenhorn l'lar 1-1ährend 
des Hungerstreiks von Gefangenen im 
Frühjanr 1980 für die medizinische 
Betreuung von Gefangenen zuständig . 
Der Konflikt zwischen ihm und lei 
tenden Angehörigen der Senatsver
waltung für Justiz beruhte darauf, 
daß die Verwaltung Vollzugsärzten 
und insbesondere Or. Leschhorn -
unberechtigter1~eise - mißtraute . 
Das aus diesem Mißtrauen resultie
rende, an Dr. Leschhorn gerichtete 
Verlangen, seine ärztliche Schwei
gepflicht zu verletzen und ~aBnah 
men der Z1-1angsernährung durchzufüh
ren, verlßochte dieser Arztmit seiner 
fachlich-medizinischen Oberzeugung 
nicht in Einklang zu bringen. Das 
nötigende Verlangen, Zwangsernäh
rungen durchzuführen, setzte ihn 
zusätzlich zu den sch1veren physi
schen (Tages- und Nachtdienst) ex - _ 
trem psychischen Belastungen aus. 

Die rtach Beendigung des Hunger
streiks verfügte Abordnung des Arz
tes und die Einleitung eines Dis
ziplinarverfahrens gegen ihn offen
baren nicht nurdieKritiklosigkeit 
der Justizverwaltung gegenüber der 
von ihr eingenommenen fehlerhaften 
Rechtsposition, sondern auch einen 
bedenk 1 i chen Mange 1 an mensc h 1 i ehern 
Verständnis für die von dem Arzt 
eingenommene Haltung. Oie Maßnah
men, die nur noch als Kesseltreiben 
gegen den Arzt bezeichnet werden 
können und die dem Verantwortungs
bereich vor allem des Leiters der 
Abteilung V (Justizvollzug) und 
des Senatsdirektors der Senatsver
waltung fürJustiz zuzuordnen sind, 
lassen sich mit den Vorstellungen 
über die Fürsorgepflicht des Dienst
herren gegenüber einem in höchstem 
Maße fachlich und menschlich enga
gierten Mitarbeiter nicht verein
baren. 

Der Streit über den Umfang der ärzt
lichen Schweigepfl icht, derUrsache 
für die tragische vonQr_ Leschhorn 
gezogene Konsequenz gewesen ist, 
besteht noch immer. Die von der Ju
s t i zverwa 1 tung gegenüber der Enque
tekommission aufrechterhal teneAuf
fassung, dem nn Vollzug tätigen 
Arzt stehe nur ein begrenztes 
Schweigerecht zu, wird - soweit er
sichtlich - von der Ärzteschaft 
einhellig abgelehnt. Obgleich auch 
von kompetenter juristischer Seite 
bedeutend differenzierendere An
sichten vertreten worden sind und 
nachgewiesen wurde, daß die Grund
lagen, auf denen die Verwaltungs
meinung basiert, nicht zutreffen, 
fehlt es bisher an einer öffentli 
chen Richtigstellung. Sie sollte 
umgehend nachgeholt werden. Darüber 
hinaus ist aufgrundder zurücklie
genden Erfahrungen zwecks Vermei~ 
dungkünftiger Konflikte zu fordern, 
daß den Belangen der Ärzteschaft 
durch volle Anerkennung ihres 

Standpunktes Rechnung zu tragen ist . 
Oie Ergebnisse der Arbeit der En
quetekommission führen zu folgenden 
Scnlußfolgerungen und Empfehlungen: 

Der Berliner Justizvollzug, der in 
den Jahren vor dem lokrafttreten 
des Strafvollzugsgesetzes ( 1977) 
als Schrittmacher der Strafvoll
zugsreform gelten konnte, steht 
heute - nicht nur im Länderver
gleich - ungünstig da. 

Der Berliner Justizvollzug der 
letzten Jahre ist durch Verschär
fungen der Vollzugsqedingungen in
folge einschneidender Sicherheits
maßnahmen und -verfügungen geprägt. 
Die von den angehörten Organisati
onen und Gruppierungen hieran ge
äußerte Kritik zeigt, daß diese 
Sicherheitsmaßnahmen zu einer Be
lastung des Vollzugsklimas und zur 
Einschränkung der Betreuungsarbeit 
geführt haben. Die Ursachen für die 
negative Entwicklung sind im we
sentlichen bei der Aufsichtsbehör
de, der Justizverwaltung, zu fin
den. In den Vorgaben, die dem Ju
stizvollzug von dort gemacht wer
den, schlagen sich die bei derAuf
sichtsbehörde vorhandenen Mängel 
unmittelbar nieder: 
- Obersteigertes Sicherheitsden

ken, 
- Mangel an Kreativität und Inno

vationsbereitschaft, 

- Diskonhinuität bei der Fachauf
sicht, 

- ha'\Jfi ge Wechse 1 in der Geschäfts
verteilung, 

-Fehlen wissenschaftlich abgesi
cherter Planung und Organisa
tionskontrolle , 

- Verrechtlichung der Anstalten, 
- "Kal t"stell en kritischer Mi tar-

beiter. 
Als weiterer wesentlicher Mangel 
der Aufsichtsbehörde ist es anzu-
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sehen, daß dort die von derGemein
samen Geschäftsordoung des Senats 
( GGO) an Vorgesetzte gerichtete An
forderung zu ~n~cha6~ch~ 
Zusammenarbeit mit den t4itarbei
tern, die selbstverständlich die 
Respektierung auch der Ansichten 
kritischer ~itarbeiter einschlie
ßen muß, außer Acht gelassen wird. 
Diese Scheu leitender Angehöriger 
der Justizverwaltung vor der Aus
einandersetzung mit abweichenden 
und kritischen Meinungen hat ihren 
sichtbaren Ausdruck auch darin ge
funden, daß der Senator rur Justiz 
ehemaligen Hitarbeitern seiner Ab
teilung V, die vor der Enquetekom
mission als sachverständige Perso
nen zu den Fragen des Enqueteauf
trages gehört werden sollten, zu
nächst keine und später nur eine 
stark eingeschränkte Aussagegeneh
migung erteilt hat . Wegen dieser 
eingeschränkten Aussagegenehmigung 
ist von einer Reihe von ehemaligen 
Mitarbeitern die Beantvtortung von 
Fragen der Kommissionsmitglieder 
verweigert worden. Der Auftrag der 
Kommission zu um6~cend~ Sachver
haltsaufklärung ist durch die Hal
tung der Justizverwaltung in Teil
bereichen beeinträchtigt worden. 
Auf die genannten Mängel ist es 
auch zurückzuführen, daß die Ju
stizverwaltung der gegenwärtigen 
Situation konzeptionslos gegenüber
steht: Die von ihr durchgeführten 
"Alternativen" zum Vollzug der Frei
heitsstrafe ( vgl. Abgeordnetenhaus
Drucksache 9/1459, Bericht über 
Maßnahmen zur Reduzierung des Be
legungsdrucks in den Berliner Voll
zugsanstalten) er'lteitern nur den 
Sanktionsapparat. Sie entlasten den 
Strafvollzug nicht . Kriminalpoli 
tisch sinnvoll wären sie nur dann, 

wenn ein gleichzeitiger Abbau von 
Haftplätzen stattfände. Stattdes
sen wurden und werden aber die 
Haftplatzkapazitäten in den Jahren 
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1978 bis 1987 noch um ca. 50 aus
gebaut. 
Demgegenüber müssen neue Wege in 
der Krim ina l - und Rechtspolitik be
schritten ~~erden, durch die di e 
Verhängung und der Vo 11 zug von S tra 
fen weitgehend entbehrlich werden . 
Dabei hat vor allem auch der Inter
essenausgl ei eh Zl~i sehen Opfern und 
Tätern in den Vordergrund zu treten. 
Im einzelnen gelang t die Enquete
kommission zu folgenden Feststel 
lungen : 

Eine absolute Sicherheit in den 
Berliner Vollzugsanstalten kann es 
nicht geben. 
Durch spektakuläre Einzelvorkomm
nisse veranlaßte Maßnahmen, die 
sich repressiv auf die Vollzugsge
sta 1 tung a..UVL Gefangener auswi r
ken , gefährden die .üvtVLe Sicher
heit der Anstalt ebenso wie eine 
zunehmende Repression auf bestimm
te InhaftiertengiU.tppetL Eine Ver
besserung des Schutzes der Allge
meinheit ist dadurch nicht zu er
reichen. 
l. Das derzeitige Organisationsmo

dell, wonach die Abteilungen 
Vol lzug, ·Sicherheit und Verv.fal 
tung gleichen Rang einnehmen und 
Vollzugsleiter, Sicherheitsbe
auftragter und Verwaltungslei
ter jeweils s te 11 vertretende An
staltsleiter sein können, i st 
abzuschaffen. Allein der Voll
zugsleiter sollte stellvertre
tender Anstaltsleiter in einer 
Justi zvollzugsanstalt sein . Die 
Abteilungen Sicherheit und Ver
~~al tung sollten nur Servicefunk
tion rur den Bereich Vollzug 
haben. 
Der Sicherheitsbeauftragte ist 
daher in der Verwaltungshierar
chie auf niedrigerer Ebene anzu
siedeln . Er sollte nicht dem hö-

heren, sondern nur dem gehobenen 
Dienst angehören und auch dem 
Teilanstaltsleiter untergeordnet 
sein. Somit soll verhindert wer-

den, daß er den direkten Zugang 
zum Behördenleiter hat , und er
reicht werden, daß er zur Koope
ration mit den zuständigen Mit
arbeitern in denjeweiligen Teil 
bereichen einer Anstalt ver
pflichtet ist . 

2. Die Sicherheitsgruppen sind ab
zuschaffen . Ihre Existenz und 
die von ihnen veranlaßten Maß
nahmen sind im Vo 11 zugsgeschehen 
P.in Störfaktor und zu Sicher
heitSZI·Iecken nicht erforderlich . 
Nach Nr. 11 der Dienst- und Si
cherheitsvorschriften für den 
Strafvollzug haben Bedienstete 
des a 11 gemeinen Vo 11 zugsdi enstes 
und des \~erkdienstes bei der Be
handlung der Gefangenen co1oie 
bei der Aufrechterhaltung von 
Sicherheit und Ordnung in der 
Justizvollzugsanstalt mitzuwir
ken. Die isolierte Obertragung 
von Sicherheitsaufgaben auf eine 
begrenzte Zahl von speziell aus
gebildeten Bediensteten ist 
- j edenfalls fürdenBereich der 
"I nnens i cherung" - abzulehnen, 
weil sie dem Berufsbild des Ju 
stizvollzugsbediensteten nicht 
gerecht wird und zu Spannungen 
unter den Bediensteten führt . 
Der Gedanke, ob die "Außens i che
rung" nur becümm.ten Bedienste
ten, nach dem Beispiel der Ju
gendstrafanstalt Plötzensee nur 
Angec.teU.ten, übertragen werden 
sollte, bedarf nocheiner genau
eren Prüfung unter Berücksichti 
gung der Erfahrungen der Praxis. 

3. Fü r als "Hochs icherheitstrakte" 
eingerichtete Sicherheitsberei 
che besteht keine Notwendigkeit . 
Soweit bereits vorhanden, sind 
sämtlichebaulichen Besonderhei 
ten dieser Bereiche zu entfer
nen. 
Der Sicherheitstrakt in der Un
tersuchungshaft- und Aufnahme
ansta 1 t 11oabi t ist dem Frei Zeit
bereich der in dieser Anstalt 
untergebrachten Gefangenen zu-
zuordnen. ' 

4. SämtlicheSicherheitsverfügungen 
und Arbeitsanweisungen sind zu 
überprüfen. Sie sind aufzuheben, 
sofern siedemgesetzlichen Auf
trag ("schädlichen Folgen des 
Freiheitsentzuges ist entgegen
zuwirken") nicht Rechnung tra-
gen , wei 1 sie ausschließlich un
ter Sicherheitsgesichtspunkten 
ergangen sind. 

5. Die im Neubau befindlichen Ju
stizvollzugsanstalten laufen 
schon durch i hre übermäßig si 
cherheitsorientierte und über
dimensionierte Bauweise den An
forderungen eines gesetzmäßigen 
Strafvollzugs zuwider. Dies gilt 
insbesondere für die neue Voll 
zugsanstalt für Frauen , die so 



konzipiert ist, daß sieauch bei 
höchster Sicherheitsgefährdung 
den S ichernei tsanforderungen ge
recht v1erden soll . Oie Besetzung 
der Türme mit Personal ist un
verhältnismäßig und deshalb ab
zulehnen. Die Türme sollten da 
her, sofern eine Besetzung über
haupt für erforderlich gehalten 
wird, mit unbewaffnetem Perso
nal besetzt werden . 
Oie Bewaffnung der f4itarbeiter 
in der Jugendstrafanstalt Plöt
zensee ist aufzuheben. 

6. Sonderhaftbereiche 1~ie Dealer
stationen, Orogenstationen und 
Ausländerstationen sind aufzu
lösen. Diese Bereiche sind ge
scheitert und dem Vollzugsziel 
abträglich. 
Drogenabhängige gehören nicht in 
den Strafvollzug. Der Grundsatz 
"Therapie statt Strafe", konse
quent angewandt, erfordert die 
externe Behandlung von Drogen
abhängigen in Therapieeinrich
tungen. 
Oie Unterbringung von Schwange
ren und Müttern mit Kleinkindern 
im Strafvollzug ist abzulehnen. 

Im Berliner Justizvollzug sind ge
genwärtig ca . 2. 800 t1itarbeiter tä
tig. Diesegrundsätzlich wünschens
werte personelle Ausstattung hat 
jedoch ebensowenig zu einer spür
baren Verbesserung des Strafvoll
zugs geführt wie eine qualifizier
te Aus- und Fortbildung. Oie Theo
rie des Strafvollzugsgesetzes wird 
beim praktischen Einsatz der Be
diensteten in derVollzugswirkl ich
keit nicht wirksam. Theorie und 
Praxis stehen in Widerspruch. Die 
14idersprüche des Vollzuges und die 
Rollenkonflikte der Bediensteten 
können nicht aufgehoben, nur gemil
dert werden. Den Bediensteten ist 
eine verantwortliche Ausübung ihres 
Berufes zu ermöglichen. Es dürfen 
nicht - wie mit den im September 
1983 in Kraft gesetzten Ausführungs
vorschriften des Senators für Ju
stiz geschehen - Kompetenzen nach 
oben verlagert werden, vielmehr muß 
es ein Mehr an Delegation von Be
fugnissen nach uutte.n geben. 
Das Gruppenleitermodell istendlich 
in a 11 en Bereichen zu verwirk 1 i chen 
und auszubauen, wobei die Besetzung 
der Gruppenleiterstellen mit Sozi
alpädagogen/Sozialarbeitern fest
zuschreiben ist. 
StellenfürAufsteiger aus dem all-

gemeinen Vollzugsdienst müssen als 
solche gesondert ausgewiesen wer
den. Die Ausbildung der Aufsteiger 
muß aufgrund eines besonderen Zu-
1 assungsverfahrens an der Fachhoch
schule für Sozialarbeit und Sozial 
pädagogik erfolgen und eine voll 
wertige Sozi a 1 a rbe iterausb il du ng 
sein. 

a) Behandlung/Erziehung hinterMau
ern - alsounterZwang-ist umfas
send zu kritisieren. 
- Die Verhütung von Rückfällen und 

die Resozialisierung sind ledig-
1 ich propagierte Ziele bzw. Funk
tionen des (Behandlungs- ) Vollzu
ges. Daß diese Ziele erreicht 
werden können, ist bisher nicht 
zweifelsfrei nachgewiesen. 

- Der Vollzug der Freiheitsstrafe 
- auch unter Behandl ungsges i chts-
punkten - schafft neue Gefahren. 
Er ist nicht nur uneffektiv, son
dern bewirkt bekanntermaßen das 
Erlernen und Verfestigen sozial 
schädlicher Verhaltensweisen (so 
z.B. das "Regeln" von Konflikten 
durch körperliche Auseinander
setzungen). Die Inhaftierten· wer
den enormen physischen und psy
chischen Belastungen ausgesetzt. 

- Unter den besonderen Bedingungen 
des Eingesperrtseins kann für das 
Leben "draußen" nicht gelernt 
werden. Es gibt "draußen" keine 
vergleichbare Situation, in der 
derartig umfassend elementare 
Dinge des Lebens entzogen ~/erden. 
Das gezeigte Verhalten im Voll 
zug hat keine Aussagekraft für 
das Verhalten na.ch der Entlassung . 
Es ist vielmehr Reaktion auf die 
Bedingungen und der Versuch, Lok
kerungen und Vergünstigungen zu 
erhalten. 
Freiwilligkeit von Behandlung in 
einer totalen Institution ist ei
ne Fiktion . Behandlungsauftrag, 
Behandlungsziel und Disziplinie
rung sind unlösbar miteinander 
verbunden. 

- Die Aussperrung des Einzelnen d{.IS 

der Gesellschaft bewirkt, daßdie 
gesellschaftlichen Ursachen von 
Kriminalität verdrängt werden . 
Indem behauptet wird, der Einzel
ne sei behandlungsbedürftig/ 
krank , wird verschleiert, daß 
weiterhin mit Strafe und Repres
sion reagiert wird. 

b) Davon ausgehend, daß Gefängnis-

Zur Verringerung der durch die In
haftierung erlittenen physischen 
und psychischen Schäden (Depriva
tionen) und zur Schaffung sozialer 
(Lern-) Felder, die außerhalb der 
Gefängnisse auch existieren, sind 
veränderte Organisationsstrukturen 
der Anstalt erforderlich. 
Oie sich durch eine Umstrukturie
rung ergebenden sozialen (Lern-) 
Felder müssen zum Standard aller 
Gefangenen gehören. Oie konkreten 
Lebensbedingungen dürfen nicht von 
Verhaltensweisen und Einstellungen 
der Gefangenen abhängig gemacht 
werden. Erst in diesem Rahmen kann 
soziale Arbeit durch strukturie
rendes Eingreifen und durch Hilfs
angebote effektiv ~/erden. 
Zur notwendigen Umstrukturierung 
gehört, daß 
-Vollzugsanstalten mit mehr als 

300 Haftplätzen aufgelöst und in 
kleine SelbständigeAnstalten um
gewidmet werden, 

- in sämtlichen Vollzugseinrichtun
gen Wohngruppen mit den notwendi
gen Rahmenbedingungen einzurich
ten sind, 

- alle vorhandenen Sicherheitsbe
reiche und Sicherheitsgruppen 
aufzulösen sind, 

- der offene Vo 11 zug zum Rege 1 vo 11-
zug wird, 

- die sozialtherapeutische Anstalt 
Tegel aufgelöst und in eine An
stalt des offenen Vollzuges um
gewidmet wird, 

- schulische, berufliche und frei
zeitpädagogische Angebote erwei
tert werden, 

-ausschließlich institutionsunab
hängige Mitarbeiter mit der 
Durchführung sozialer Trainings
gruppen etc. zu beauftragen sind, 

- koedukativer Strafvollzug (z.B. 
bei Jugendlichen) eingerichtet 
v1i rd, 

- partnerschaftliehe Intimkontakte 
ermög l icht werden. 

/ 

0 
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Oie Berliner Justizvollzugsanstal
ten sind überbelegt. Der Belegungs
druck nirrvnt ~.,rei ter zu. Oi ese Ent
'llicklung 1·1ar aufgrund der Entwick
lung der Kriminalität und der Recht
sprechung seit Jahren voraussehbar . 
Gleichwohl sind Forschung und Pro
gnose auf diesemGebiet vernachläs
sigt worden und auch jetzt noch 
nicht einmal in Ansätzen erkennbar. 
Oie Justizverwaltung steht dieser 
Situation, insbesondere auch dem 
erneuten Anstieg der Gefangenen
zahlen, unvorbereitet, hilflos und 
ohne ein geeignetes Konzept gegen
über. Sie verfügt ersichtlich nicht 
einmal über Grundlagenfakten be
züglich der Haftzeiten und Delin
quenz des jeweiligen aktuellen Ge
fangenenbestandes. Grundlagen für 
zuverlässige Aussagen über diewei
teren Entwicklungen sind von ihr 
nicht erarbeitet 1.,rorden. Die Ein
richtung neuer Haftplätze durch 
Vollzugsneubauten kann, unabhängig 
davon, daßdiese ursprünglich über
wiegend als ~atzbauten für total 
veraltete Vollzugseinrichtungen 
geplant waren, angesichts der be
sorgniserregenden Entwicklung und 
ihrer Aus.,.,; rkungen auf das gesamte 
Strafrechts- und Strafvollzugsge
füge ebensowenig eine Konzeption 
ersetzen wie andere von der Justiz
verwaltung getroffene Maßnahmen : 

a) Oie Einrichtung von "Notplätzen" 
und "zusätzlichen Notplätzen" 
durch die Umwandlung u.a. von 
Räumen, die dringend für Akti
vitäten des Behand 1 u ngsvo ll zuges 
benötigt werden, inmehrfach be
legbare Hafträume führt 
ebenso wie die Anordnung von 
"Doppelbelegungen" zu unzumut
baren Haftbedi ngungen, gereizter 
Atmosphäre, Spannungen und Un
ruhen, deren Auswirkungen auf 
den einzelnen, die Wohngruppen 
und Stationen auf Dauer nicht 
aufgefangen werden können. Dies 
gilt um so mehr, als sich die 
Justizvollzugsbediensteten durch 
die Oberbelegung zunehmenden 
Belastungen gegenübersehen und 
durch praxisbedingte Einschrän
kungen ihrer Tätigkeit auf Maß
nahmen des früheren "Verwahr
vo 11 zuges" den Aufgaben entfrem
det werden, die ihnen das Straf
vollzugsgesetz erst vor wenigen 
Jahren zugewiesen hat. 

b) Die Praxis derJustizven."altung, 
in erheblichem Umfang"ausvoll 
zugsorgani satori sehen Gründen" 
Strafgefangene im Wege der 
Strafunterbrechung nach § 455 a 
StPO zu entlassen, wird abge-
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lehnt. Diese extensive Praxis d) Die von der Justizverwaltung in 
hat negative Auswirkungen SO\·IOh 1 ihrer Ste 11 ungnahme angefuhrten 
für das Strafrechtsgefüge als weiteren Maßnahmen (vgl . auch 
auch für das mit demVollzog von die Mitteilung ZurKenntnisnahme 
Strafen angestrebte Ziel. Häufig lir . 493 des Senats von Berl in 
werden die Gefangenen ohne die über Maßnahmen zur Reduzierung 
sonst gesetzlich vorgesehenen des Belegungsdrucks in den Ber-
Entlassungsvorbereitungen ent- liner Justizvoll zugsansta lten 
lassen, wodurch die Chancen ei- - Ors. 9/992 - Schlußbericht) 
ner zum gnadem·1eisen Straferlaß sind 1-1eder im einzelnen noch in 
führenden Bewährung von vornher- ihrer Gesamtheit geeignet, einen 
ein beeinträchtigt werden. Resul- schnellen, spürbaren und dauer-
tate, Umfang und Dauer der ~1aß- haften Ent 1 as tungseffekt fürdie 
nahmen stellen letztlich auch Belegungssituation in den Ber-
die vom Gesetzgeber bejahte Mög- l iner Justizvollzugsanstalten 
1 ichkeit und Notwendigkeit einer herbeizuführen. Diese Darstel-
positiven Einwirkung auf Straf- lungen der Ven~altung sind eher 
täter durch einen "Behandlungs- durch Resignation vor den beste-
vollzog hintert~auern" in Frage. henden Verhältnissen als durch 
Zu billigen an der gegem~ärtigen einen konzeptionellen Ansatz zu 
Praxis ist nur - obgleich das einer nachhaltigen Veränderung 
Gesetz in Fällen der Strafunter- dies er Verhältnisse gekennzei ch-
brechung von einer Nachvoll- net. 
streckung des Strafrestes zu ge-
genener Zeit ausgeht- der gna- Eine wesentliche Ursache für die 
denweise Straferlaß, \'lenn sich weiter steigende Oberbelegung wird 

der Entlassene ein Jahr straf
frei geführt hat, weil anderen
falls ernsthafte Resozialisie
rungsbemühungen kaum verzeich
net werden könnten. 

c) Die gleichzeitig angewandte Pra
xis, Ersatzfreiheitsstrafen mit 
auch geringen Tagessätzen zu 
vollstrecken, erscheint bei die
ser Sachlage als unsinniger fi
nanzieller Luxus: So steht z.B. 
dem Gegenwert einer 20tägigen 
Ersatzfreiheitsstrafe als "Er
satz" für eine nicht gezahlte 
Geldstrafe von 20 Tagessätzen 
a 10 DM ( = 200 DM) das Zehnfache 
an Kosten des Staates bei der 
Vollstreckung gegenüber (ein Ge
fangener kostet heute pro Tag 
über 100 DM). 
Da zeitweise aufgrund von Voll
streckungsstoppmaßnahmen die 
Vollstreckung vonmehr als 8.000 
Ersatzfreiheitsstrafen zurück
gestellt werden mußte, müssen 
allein schon unter dem Kosten
gesichtspunkt jn diesem Bereich 
Alte rnativen zu der kosteninten
siven Strafvollstreckung ausge
baut und neu entwickelt werden. 

ersichtlich auch durch die ständige 
Zunahme derVerurteil ungen zu hohen 
Freiheitsstrafen gesetzt . Diese 
Entwicklung macht es erforderlich, 
die Begründetheit der StraFantrags
praxis von Staatsanwälten und der 
Strafzumessungsprax i s von Gerichten 
unter Berücksichtigung der Einwir
kungsmöglichkeiteD des Vollzuges 
aufdieVerurteilten ( Strafzweck im 
Verhältnis zumVollzugsziel) erneut 
in Frage zu stellen . Zu viele 
Staatsanwälte und Richter haben im 
übrigen zu geringe Kenntnis vom 
praktizierten Strafvollzug. Sie 
sollten in die Lage versetzt wer
den, ausreichende Erfahrungen im 
Justizvollzug zu sammeln. In ver
stärktem Maße gilt dies für die 
Mitglieder der Strafvo 11 Streckungs
kammern. Diese Richter entscheiden 
nicht (mehr) vor Ort, sondern im 
Gerichtssaal, oft nach nur zehn 
Minuten dauernden Anhörungen der 
Gefangenen weitgehend nach Aktenla
ge. Unverständlich ist es bei die
ser Sachlage, daß die Justizverwal
tung als Fachaufsichtsbehörde mas
siv auf die Entscheidungen der Ju
stizvollzugsanstalten dergestalt 
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Einfluß zu nehmen versucht, daß sie 
verlangt, bei der Gestaltung der 
Vollzugsplanung mit Rücksicht auf 
die restriktive Spruchpraxis der 
Strafvoll s treckungskall1llern bz~1. des 
Kammergerichts zu § 57 StGB ~egee
mäß<.g auf den Zeitpunkt der Vol.l
verbüßung einerStrafe abzustellen. 
Dieser Versuch ist um so unver
ständlicher als eine solche Voll
zugsplanung zu einer Zementierung 
der - andernorts auch von der Ju
stizverwaltung beklagten - Ausvlir
kungen dieser Spruchpraxis führen 
muß . 
Oie sogenannte "lex Baumann" (An
ordnung des Senators für Justiz vom 
15. Juli 1977), nach der Kleinkri
minalität bei Eigentumsdelikten, 
insbesondere bei Kaufhaus- und La
dendiebstahl, von der Amts- und 
Staatsanwaltschaft nahezu 1 ückenlos 
verfolgt ~1erden muß, ist aufzuhe
ben, Diese Anordnung, deren Ab
schreckungs\'li rkung (Genera 1 präven
tion) besher nicht be\'liesen ist, 
bewirkt fortlaufend Entscheidungen 
der Berliner Justiz, die in kras
sem Mißverhältnis zur Verfolgung 
in anderen Bereichen, insbesondere 
dem der eigentlichen Wirtschafts
kriminalität und der Umwelt~rimi
nalität stehen. Freiwerdende Kapa
zitäten der Strafverfolgungsbehör
den und Gerichte können sinnvoller 
zur beschleunigten und effektiveren 
Bekämpfung gerade dieser Krimina
lität werden. 

Oie Beteiligung der Öffentlichkeit 
und die Mitverantwortung der Ge
fangenen an Vollzugsfragen sind zu 
verbessern . DerGesetzgeber hat bei 
der Einführung des Strafvollzugs
gesetzes mit den Bestimmungen u.a . 
der §§ 160 (Gefangenenmitverant
wortung) , 162 ff . (Beiräte), 154 
Abs. 2 (Zusammenarbeit mit Dritten) 
das Ziel verfolgt, dem Refonngedan
ken, den Justizvollzug für die Öf
fentlichkeit .tltan6paltvtte.Jt zu ma
chen , mehr Geltung zu verschaffen. 
Oie Vollzugswirklichkeit ist in den 
letzten Jahren in die gegenläufige 
Richtung gegangen. 

I. INSASSENVERTRETUNGEN 

Die Bildung von Insassenver tretun
gen durch freie Wahlen und ihre Ar
beit im gesamten Anstaltsbereich 
ist in allen Justizvollzugsanstal 
ten zu gewährleisten und zu för 
dern . Eine Einflußnahme der An
s taltsleitungen oder der Fachauf
sichtsbehörde auf die Wahlentschei-

dungen der Getangenen ist auszu
seht ießen . Die T<it igkeit der Insas
senvertreter darf weder durch re
pressive :·laßnahmen noch durch das 
Versprechen oder Gewähren von Vor
teilen beeinflußt werden. Die Kom
petenzen der lnsassenvertreter 
sollten soweit wie möglich gefaßt 
werden . Es ist davon auszugehen, 
daß grundsätzlich alle Angelegen
heiten iür eine Betei 1 igung der In
sassenvertreter geeignet sind. Ent
sprechende Regelungen sind zu ent
wickeln und auszubauen . 

2. BEIRÄTE 

~och während der Arbeit der Enque
tekommission hat die Jusrizverwal
tung, ohne daß hierfür triftige 
Gründe ersichtlich wären, die Tä
tigkeit der Beiräte vor allem hin
sichtlich ihrer Öffentlichkeitsar
beit durch neue (am I. Januar 1984 
in Kraft getretene) Ausführungsvor
schriften zu § 62 StVollzG erheb
lich eingeschränkt. Die Vertreter 
der Beiräte haben vor der Enquete
kommission nahezu einhellig be
klagt, daß sie von der Justizver
waltung nicht die für die Wahrneh
mung ihrer Aufgaben erforderlichen 
Informationen erhalten und von ihr 
"nicht ernstgenommen" werden. Die 
Geringschätzung, die die Verwaltung 
- entgegen ihren eigenen für die 
Öffentlichkeit gedachten Verlaut
barungen - den Beiräten in der Pra
xis entgegenbringt, resultiert of
fenba r aus dem Bemühen , öffentli
chen Beanstandungen an der Voll
zugswirklichkeit und an einer zu
nehmend restriktiven Vollzugspo
litik schon durch die Vorenthaltung 
von Informationen zu entgehen. Da
durch wird nicht nur die Grundlage 
für eine vertrauensvolle Zusammen
arbei t, dieselbstverständlich kri
tische Beiträge der Beiräte ein
schließen muß, entzogen , sondern 
den Beiräten wird die Erfüllung ih
rer gemäß § 163 StVollzG (seit dem 
I. Januar 1980 gemäß § 199 StVollzG 
zwingend!) zu erfüllenden Aufgaben 
durch die Justizverwaltung er
schwert, wenn nicht sogar unmöglich 
gemacht . 

In diesem Zusammenhang muß auch die 
Entscheidung der Justizverwaltung 
gesehen werden, die durch ein be
sonders kricisches Engagement auf
gefallene Vorsitzende des .\ns tal ts
beirats der Jugendstrafanstalt 

? • f 

Plötzensee in unmittelbarem An
schluß an ihre Anhörung vor der En
quetekommission nicht erneut als 
Beiratsmitglied zu berufen . Dieser 
Vorgang hatte zur Folge, daß zwei 
weitere ~litglieder des Anstalts
beirats, darunter ein erst kurz zu
vor auf t~unsch des früheren Justiz
senators Prof. Scholz berufener 
Universitätsprofessor, ihr Beirats
amt aus Protest niederlegten. 

Demgegenüber waren die ursprünglich 
in Kraft gesetzten Ausführungsvor
schriften zu § 162 StVollzG vom 
6. Oktober 1976 eindeutig darauf 
ausgerichtet, der Funktion der Bei
räte als "Garanten eines transpa
renten Strafvollzuges" Geltung zu 
verschaffen und verfolgten das 
Ziel, die Öffentlichkeit stärker in 
den Vollzug einzubringen und diese 
Exklave unserer Gesellschaft in die 
Gesellschaft zu integrieren (vgl , 
Baumann, "Einige Modelle zum Ber
liner Strafvollzug", 1979, S. 9 f) . 

Diese Funktion sämtlicher Beiräte 
muß unbedingt wiederhergestellt und 
noch ausgebaut werden. Dies ist 
durch entsprechende Verwaltungsvor
schriften und die Kontrolle ihrer 
Einhaltung abzusichern . 

3. FREIWILLIGE ~1ITARBEITER 

Die Tätigkeit vonfreiwilligen Mit
arbeitern im Vollzug ist umfassend 
zu fördern. Es ist dafür Sorge zu 
tragen, daß wieder eine erheblich 
größere Zahl von freiwilligen ~it
arbeitern (einschließlich "Voll
zugshelfern" für die Einzelbetreu-

•I 
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ung) in den Justizvollzugsanstal
ten im Rahmen der Gefangenenbetreu
ung tätig wird. Die Bedingungen für 
die Aufnahme und Durchführung sol
cher Tätigkeiten sind möglichst un
bürokratisch und lukrativ zu gestal
ten, um jeden unnötigen Grund für 
den Eintritt alsbaldiger Resigna
tionserscheinungen bei allen Be
teiligten zu vermeiden. 

Die Anstaltsleitungen sind zu ver
pflichten, die organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen, daß 
bei Bedarf Zusammenkünfte von f•lit
gliedern der Insassenvertretungen 
und Beiräte sowie von Vertretern 
der freiwilligen .Mitarbeiter, der 
hauptamtlichen Bediensteten und 
der Anstaltsleitung stattfinden 
können, um gemeinsam grundsätzliche 
Fragen der Vollzugsgestaltung zu 
erörtern. 

Eine der wesentlichsten Vorausset
zungen für eine ordnungsgemäße me
dizinische Versorgung ist auch im 
Justizvollzug das unerläßliche be
sondere Vertrauen im Arzt-Patient
Verhältnis. Dieses Vertrauen kann 
wegen der bestehenden Strukturen 
des Strafvollzuges und wegen der 
Einbindung der im Vollzug tätigen 
Ärzte in die Vollzugshierarchie 
häufig nicht oder nur eingeschränkt 
entstehen. 
Eine Vertrauensbasis kann jeden
falls dann nicht begründet werden, 
wenn der Gefangene damit rechnen 
muß, daß der Vollzugsarzt Informa
tionen, die er von dem Patienten 
im Verlauf der Beratung und Behand
lung erhält, auf Anordnung des An
staltsleiters oder der Senatsver
waltung fur Justiz ohne seine Ein
willigung weiter leiten muß . 
Hiervon ausgenend ist die medizi 
nische Versorgung der Gefangenen 
umgehend durch eine Änderung der 
Rechtsgrundlage und durch organi
sa torisehe Maßnahmen zu verbessern. 
Insbesondere ist 
- im Strafvollzugsgesetz entspre

chend den Vorstellungen , die be
re its im Alternativ-Entwurf der 
sog. Alternativprofessoren zum 
Regierungsentwurf des StVollzG 
entwickelt worden sind, das Recht 
des Gefangenen auf 6~~e Arzt
wahl einzuführen; 

- der Streit über den Umfang der 
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ärztlichen Schweigepflicht und 
desärztlichen Schweigerechts der 
im Vol lzug tätigen Ärzte dadurch 
zu beenden, daß dieJustizver~lal
tung die umfassende Geltung der 
ärztlichen Sch1·1eigepfl icht auch 
für die Vollzugsärzte respek
tiert; dies hat auch in extremen 
Situationen wie dem Hungerstreik 
von Gefangenen zu gelten; 

- die Vollstreckungsbehörde anzu
weisen, Gutachten über die Haft
fähigkeit nur durch externe Ärzte 
erstellen zu lassen; 

-das KrankenhausderBerlineriJoll
zugsanstalten {KBVA) mit seinen 
Fachabteilungen einem externen 
städtischen Krankenhaus (z.B. 
Krankenhaus Moabit} anzugliedern; 

Durch die sich aus der Angliederung 
ergebende Möglichkeit eines "rotie
renden Einsatzes" von Assistenzärz
ten unter der fachlichen Aufsicht 
ihrer Vorgesetzten wäre zu errei
chen, daß die medizinische Versor
gung in den Justizvollzugsanstalten 
der externen Versorgung angepaßt 
und insoweit das Leben im Vollzug 
den allgemeinen Lebensverhältnis
sen soweit als möglich angeglichen 
wird (§ 3 Abs. I StVollzG). Zugleich 
würde die auch : von der Justizver
waltung eingeräumte Schwierigkeit 
entfallen, qualifizierte Ärzte auf 
Dauer für eine Tätigkeit im Vollzug 
zu gewinnen . 

- die dmbulante Versorgung in den 
Justizvollzugsanstalten {Arztge
schäftsstellen) durch entspre
chende r~aßnahmen zu verbessern; 

- der medizinische Dienst aus der 
Aufsicht der Senatsverwa 1 tung für 
Justiz herauszulösen und der des 
Senators für Gesundheit, Soziales 
und Familie zu unterstellen ; 

Die seit Jahren bestehende Konstel
lation, nach der der ärztliche Lei
ter des KBVA gleichzeitig fachauf
sichtsführender Referent der Se
natsverwaltung fü r Justiz ist und 
somit letztendlich seine eigene Tä
tigkeit zu kontrollieren hat , kann 
nicht länger hingenommen werden. 

VORSICHT ,....,,. 
ARZT 

- es ist dringend erforderlich, das 
lokrafttreten der gemäß § 190 St
VollzG vorgesehenen Änderungen 
über die Krankenversicherung von 
Gefangenen durch Erlaß des erfor
derlichen besonderen Bundesge
setzes schnellstmöglich und un
abhängig von der Entwicklung des 
Haushalts zu bewirken . 

Abgesehen von diesen grundsätzli
chen Forderung ist 
- zu gewährleisten, daß in jeder 

Justizvollzugsanstalt ständig 
mindestens ein Arzt anwesend ist, 
und zwar auch während der Nacht
zeit, an Wochenenden und Feier
tagen; 

- eine eindeutige Kompetenzzuwei
sung vorzunehmen, die es dem 
Pflegepersonal verbietet, ~zt
lic.he Aufgaben gegenüber Gefange
nen wahrzunehmen , insbesondere 
Diagnosen zu stellen; 

- sicherzustellen, daß in jedem 
Fall der Wunsch des Gefangenen 
mit dem Arzt unter vier Augen, 
d.h. ohne Anwesenheit von Ange
hörigen des Pflegepersonals oder 
sonstigen Justizvollzugsbedien
steten zu sprechen, respektiert 
wird; -

-sicherzustellen , daßdemerkrank
ten Gefangenen bei Verlegung in 
das KBVA über die sich aus medi
zinischer Sicht notwendigen Ein
schränkungen hinaus keine Nach
teile in der Vollzugsgestaltung 
entstehen (z.B. keine Einschrän
kungen bei Besuchszeiten, Auf
schlußzelten etc., Freihalten des 
alten Haftraums bis zur Rückkehr 
des Gefangenen); 

- sicherzustellen, daß die hygieni 
schen Verhältnisse und die appa
rative Ausstattung des KBVA und 
der Arztgeschäftsstellen zumin
dest dem Standard externer Städ
tischer Krankenhäuser entspre
cl)en; 

- sicherzustellen, daß im KBVA und 
in den Arztgeschäftsstellen un
angemeldet amtsärtzl iche Kontrol 
len stattfinden; 

- sicherzustellen, daß jeder Haft-



raum mit einer optischen und 
akustischen Alarmsignalanlage 
versehen ist. 

VI I. 
VERBESSERUNG 

DES 
RECHTSSCHUTZES 

DER 
GEFANGENEN 

1. Der Antrag aufgerichtliche Ent
scheidung(§l09 StVollzG) als ein
ziges Rechtsmittel in Strafvoll
zugssachen ist unzureichend. Es 
sollte ein Verwaltungsvorverfahren 
eingeführt werden, a 1 so der Rechts
behelf des Widerspruchs an den Se
nator für Justiz gegen Vollzugs
entscheidungen. Damit würde nicht 
nur eine Rechtskontrolle, sondern 
auch eine inhaltliche Zweckmäßig
keitskontrolle durch die Aufs.ichts
behörde bewirkt werden. Das Vorver
fahren kann ohne weiteres durch 
Landesrecht eingeführt werden . 
2. Die Berliner Ausführungsvor
schriften zum StVollzG müssen so 
gefaßt \~erden, daß der Sinn und 
die Zielsetzung des StVollzG nicht 
unterlaufen werden. 
3. Die Einrichtung der Strafvoll 
streckungskammern hat sich aus Ber
liner Sicht bisher nicht voll be
währt. 
In Berlin bewilligendieStrafvoll
streckungskammern nur in etwa 6 % 
der Fälle die Aussetzung der Rest
strafe zur Bewährung (2/3 -Entlas
sung). Eine so restriktive Praxis 
entspr.icht nicht der Vorstellung 
des Gesetzgebers, der bei Schaffung 
der Strafvollstreckungskammern er
wartet hatte, daßdiese im Vergleich 
zu den bisher zuständigen erkennen
den Gerichten bezugsnahe und eher 
zukunftsorientierte als tatorien
tierte Entscheidungen treffen. Für 
Zweidrittelentscheidungen der 
Strafvollstreckungskammern muß ge
fordert werden, daß die Anhörungen 
der Betroffenen .<.n der Ansl..a lt 
stattfinden, und zwar unter Teil
nahme und Anhörung auch des Gruppen
leiters und unter Beteiligung eines 
Rechtsanwaltes, dem zuvorAktenein
sieht zu gewähren ist, auch in die 
Gefangenenpersonalakte. Von einer 
bestimmten Straflänge an so 11 te die 
Beiordnung eines Rechtsam•ta ltes 
vorgeschrieben sein.§ 57 StGB soll
te dahin novelliert werden, daß der 
Entwicklung des Gefangenen während 
des Vollzugs, insbesondere der Er
füllung des Vollzugsplans, größe
res Gevlicht zukommt. Unklarheiten 

bei der Prognose infolge mangeln
der Erprobung des Gefangenen dürfen 
nicht zu seinen Lasten gehen. 
4. Für einen Gefangenen positive 
Entscheidungen der Strafvollstrek
kung skammern müssen gegenüber der 
Anstalt vollstreckbar sein, vtas 
bisher nicht der Fall ist. Dazu 
ist eine Regelung im StVollzG er
forderlich , nach der die Straf
vollstreckungskammer auf Antrag 
des Gefangenen zur Erzwingung der 
Vollziehung der Gerichtsentschei
dung gegen den Leiter der Vo 11 zugs
behörde ein Zwangsgeld androht bzw. 
festsetzt. 

Unter Zwang kann Behandlung nicht 
stattfinden. Stationäre Sanktionen 
haben sichalsjneffektiv erwiesen, 
ihre enormen Kosten bewirken keine 
positiven Ergebnisse. Die negativen 
Wirkungen auf den Einzelnen und 
auch auf die Gesellschaft überwie
gen, stationäre Sanktionen sind 
deshalb abzuschaffen. 
Statt dessen müssen neue Wege der 
Kriminalpolitik gegangen werden, 
in denen sich Kriminalpolitik im 
Sinne einer Kort6.Uh.t.tö.ou.ngMtlta.te.
g.<.e. an den Geschädigten orientiert. 
"Kriminalpolitik" muß den Zwang, 
einmal eingeleitete Verfahren 
durchzuführen, auflösen zugunsten 
einer Regelung des Konfliktes un
ter den Betroffenen. Dazu sind Hil
festellungen anzubieten. Das In
teresse eines Geschädigten bzw. An
zeigenden ist nicht die Sicherstel
lung der Ourchsetzung des staatli
chen Strafanspruchs, sondern die 
Behebung des Schadens, der Vor
bereitung der Durchsetzung zivil
rechtlicher Ansprüche. 

Auf einem solchen Weg derKriminal
pol itik sind Alternativen zur Frei
heitsstrafe zu entwickeln, die ei-

----*-

ne Entlastung (bi s hin zum fast 
völligen Oberfl üssig)'lerden) der 
Strafanstalten bewirken könnten . Als 
solche Alternativen sind nicht die 
unter anderem auch vom Senator für 
Justiz in seinem "Bericht zur Re
duzierung des Belegungsdrucks in 
den Berliner Vollzugsanstalten" 
diskutierten sogenannten Alterna
tiven anzusehen. Maßnahmen im Vor
feld des Gefängnisses (vermehrte 
Bewährung, Freizeitarbeiten, ge
meinnützige Arbeiten statt Verbü 
Bung einer Ersatzfreiheitsstrafe 
... ) haben bis jetzt keine Entla
stung der Haftanstalten bev1irkt. 
Sie begründen auch nicht den Ein
stieg in einen neuen Weg der Kri
minalpolitik, in der gesellschaft
liche Ursachen und Wiedergutma
chung Orientierungspunkte sind. 
Ambulante "Sanktionen" können nur 
dann als Alternativen bezeichnet 
werden , wenn sie nicht zur Auswei
tung von sozialer Kontrolle führen, 
also nicht zusätzliche Sanktionen 
bereitstellen. Sie müssen statio
näre Maßnahmen ~etzen und das 
Prinzip der Freiwilligkeit (Lösung 
von Entscheidungen staatlicher Be
hörden) beachten. 
Es 1vird deshal b vorgeschlagen: 
Entsprechend der früheren Planung, 
die lediglich den Neubau von Haft
plätzen ohne umfangreiche Kapazi 
tätserweiterung vorsah, werden die 
Haftplätze wie folgt abgebaut: 
- im Männervollzug wird die Haft

platzzahl auf höchstens die Zahl 
vor Inbetriebnahme der Teilan
stalt V der Justizvollzugsanstalt 
Tegel und der Teilanstalt Illder 
Untersuchungs- und Aufnahmean
stalt Moabit festgelegt, 

- im Jugendvollzug wird die Zahl 
auf die vor Inbetriebnahme der 
Nebenanstalt Neuwedeler Straße 
festge 1 egt, 

- im Frauenvollzug hat eine Fest
setzung auf höchstens die Zahl 
der jetzigen Belegungszahl der 
Anstaltsbereiche Lehrter Straße 
und Söthstraße zu erfolgen. 

Dies muß erfolgen durch systemati-
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sehe Schließung alter Anstaltsbe- q~ece-Ko~~iss~o~ ·~her die B creu
reiche bzw. Stopp des .-leiterbaus in ungsa !:heit .1.rn Strafvollzug' .1eg.:en 
neuen Anstalten und Umwidmung ein- d ie FraktionEtn der AL und SPO e i ne:"! 
zelner Anstaltsbereiche z.B. für gemeinsamen Ent wurf f ür den Ab-
Freizeitaktivitäten. sch Ll3bericht der Kommission vor. 

Für jugendliche Frauen und f.länner 
hat dies mit dem Ziel zu erfolgen, 
in den nächsten Jahren - vorrangig 
für 14 - 16jährige - die Haftplätze 
auf nahezu Null zu reduzieren. 

Es muß erreicht werden, daß Ersatz 
freiheitsstrafen grundsätzlich 
nicht vollstreckt 1·1erden. Bundes
gesetzlich sollte die Ersatzfrei
heitsstrafe abgeschafft werden. Auf 
der Ebene des Bundes rechts sind au
ßerdem für den Bereich der Baga te 11 -
kriminal ität - insbesondere bei den 
Eigentumsdelikten - Anstrengungen 
zu unternetvnen, die 1·1ögl ichkeiten 
folgenloser Verfahrenseinstellung 
zu erweitern und Wege der Entkri
minalisierung zu gehen. 

Insbesondere sind im Bereich des 
Jugendrechts stationäre Sanktionen 
(Arrest, Untersuchungshaft, Straf
vollzug) langfristig abzuschaffen . 
Ambulante Maßnahmen dürfen Eingang 
in das Jugendrecht nur finden, wenn 
zugleich der Anwendungsbereich sta
tionärer r.,aßnahmen eingeschränkt 
wird. 

Bei der Entwicklung ambulanter !-laß
nahmen sind ausländische Erfahrun
gen mit den durchaus auch negativen 
Auswirkungen der Einführung ambu
lanter Sanktionen sie erfassen 
teilweise zusätzl il::heGruppen , lee
ren die Gefängnisse von den 1vegen 
Kleinkriminalität Bestraften mit 
der Wirkung immer längerer Haft
strafen für Täter mittlerer und 
schwerer Kriminalität - zu berück
sichtigen. 

ENDE 

~·--

* Datiert ist das Papier vom 26 .9. 84. 
Einen Tag später erschienen dann 
fo 1 gende Pressemitteilungen der AL
TERNATIVEN LISTE und der SPD: 

PRESSEI.U'I'TEILUNG DER AL-FRAKTION !l-l 
ABGEORDNETENBAUS 

Betr.: Enquete-Kommission Straf
vollzug . Gemeinsamer Ab
schlußbericht von AL- und 
SPD-Fraktion vorgelegt 

Auf der gestrigen Sitzung der En-
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Darin '<Iird nich<. nur d!.e Stra::voll
zugspoliti!-< des derzel.tige n Senats, 
sondern auch die seiner Vorgänger 
e .1. ner scharfe n Kri ti~ unterzogen. 

Darüber hinaus werden in dem 19sei-

Stell dir vor 
Stell dir vor: 
Was du an etnem Tag für deine 
Zeitung ausgibst, muß der Hälfte 
der Menschen in der Weil etnen 
Tag lang zum leben reichen 

Stell dir vor, 
du müßtest etnen Tag lang für 
den Preis einer Schachtel 
Zigaretten vier Kinder ernöhren. 

Stell dir vor, 
dein Wochenlohn übershege ntcht 
den Wert von einigen Glas Bter. 

Stell dir vor, 
deine Familie müßte einen Monat 
lang von dem Geld leben, 
das man für eme langspielplotte 
bezahlen muß. 

Du kannst dir das nicht vorstellen? 
Millionen von Südamerikanern, 
Afrikanern und Asiaten müssen 
sich das nicht vorstellen. 
Sie müssen so leben! 

tigen Papier Leitlinien für eine 
radikal veränderte Kriminalpolitik 
formuliert . Dies wird insbesondere 
an den Punkten Sicherheit, medizi
nische Versorgung und Alternativen 
zur Praxis des Strafvollzugs deut
lich : 

- um der für die Gefangenen schäd
lichen Sicherheitsmanie der Se
natSverwaltung endlich ein Ende 
zu setzen, schlagen beide Frak
tionen u.a. die sofortige Auflö
sung der Hochsicherheitstrakte 
und aller Sicherheitsgruppen vor; 

- um eine menschenwürdige und von 
der Öffentlichkeit kontrollierba
re medizinische Versorgung der 
Gefangenen zu gewährleisten, wird 
mit dem Ziel der freien Arztwahl 
die Ausgliederung des Gesund
heitsdienstes aus der Verantwor
~ung des Senators für Justiz ge
fordert 

Aus der begründeten Kritik am Be
handlungsauftrag hinter Mauern, der 
nach Auf=assung beider Fraktionen 
hauptsächlich die Disziplinierung 
der Gefangenen zum Inhalt hat, ent:
wickelc der Entwurf Alternativen 
zur Freiheitsstrafe mit dem Ziel , 
Haftplätze zu reduzieren , Gefäng
nisneubauten kurzfristig überflus-

sig und auf längere Sicht die Ab
schaffung der Gefängnisse möglich 
zu machen . 

Die 'Arbeitsgruppe Knast' und die 
Fraktion der AL begrüßen dieses Er
gebnis umsomehr, als es hier zum er
sten Male gel ungen ist, i n einem 
solidarischen Diskussionspro zeß mit 
der SPD die Grundzüge einer gesell
s chaftspolitischen Reform zu erar
beiten, die diesen Namen verdient. 

Die hier geforderte radikale Ver
änderung der Strafvollzugs- und 
Kriminalpolitik liegt nicht nur im 
~~hlverstandenen Interesse der Ge
sellschaft, sondern auch der über 
4 000 Gefangenen in den westberli-

:::t::äst:•: n z e l m a n n ~ 
~Fraktion der AL 

SOZIALDEMOKRATISCHE PARTEI DEUTSCH
LANDS - SPD - FRAKTION BERLIN 

SPD P R E S S E S T E L L E SPD 

Enquetekommission Strafvollzug 
SPD und AL fordern wichtige Reform

schritte 

Zu der Pressemitteilung der AL-Frak
tion vom heutigen Tag, betrifft En
quete- Kommission Strafvollzug, er
klärt der rechtspolitische Sprecher 
der SPD-Fraktion des Abgeordneten
hauses, Dr. Andreas G e r 1 : 

Nach intensiven monatelangen Bera
tungen haben sich die Vertreter von 
SPO und AL in der Enquete-Kommission 
über die Betreuungsarbeit im Berli
ner Strafvollzug auf gemeinsame 
Schlußempfehlungen geeignet, in de
nen •..Jichtige Reformschritte für den 
Berliner Strafvollzug gefordert 
werden . 

In der von den angehörten Sachver
ständigen vermittelten Erkenntnis , 



oooooooooooooocccoooccocooococc coccc 
daß die in den letz~en Jahren voll
zogene zunehmende Regl~~entier~ng 
des Berliner St:ra:'vollzugs z ;.~ ei""r 
Verunsicherung der :-'litarbei ter und. 
zu einer BelastJng des Vollzugs
klimas geführt hat , fordern belde 
Fraktionen , die Kompetenzen der 
Vollzugsbeamten wieder zu stärken, 
so daß jeder Beamte '~ieder die vol
le Verantwortung für Behandlung und 
Sicherheit der Gefangenen zu tra
gen hat . Die Einrichtung von beson
deren Sicherheitsgruppen hat sich 
als ~ür die Sicherheit nicht hilf
reich er~iesen . Für Bochsicher
heitsbereiche besteht aus heutiger 
Sicht kein Bedarf . Die Einrichtung 
von Sicherheitsbeauftra~en in den 
Anstalten - allerdings auf niedri
gerer Stufe innerhalb der Stellen
hierarchie - wird von beiden Frak
tionen für sinnvoll erachtet . 

Zur Verbesserung der medizinischen 
Versorgung der Gefangenen schlagen 
beide Fraktionen vor, den medizini
schen Dienst der Aufsicht des Sena
tors für Gesundheit, Soziales und 
Familie zu unterstellen, die ambu
lante medizinische Versorgung zu 
verbessern und den Gefangenen auch 
Krankenversicherungsschutz zu ge
währen. 

Seide Fraktionen tre~en für die 
Verbesserung des Wohngruppenvoll
zugs im geschlossenen Vollzug, für 
den Ausbau des offenen Vollzugs 
und für die Entwicklung von Sanktio
nen ein, die Freiheitsstrafen teil
weise entbehrlich machen können. 

Weder ist in dem Papier von einer 
radikalen Veränderung des Straf
vollzugs die Rede, noch wird die 
völlige Abschaffung der Gefängnisse 
auch nur als Fernziel postuliert . 

SPD-Pressestelle +++++++++ rundsen 

lve.,_,l as nzor~e.t~ ,qJ+-c.

.~~ es ~'c1.-f ;~rl,e:r 

,II{, ~-- .... ~-ll 

Diese Erklärungen und das Papier wa
ren der Auftakt zu einer Kampagne, 
wie sie Berlin schon l ange nicht 
gesehen hatte . Presse, Rundfunk und 
Fernsehen kommentierten , d i ffami er
ten und moralisierten, so daß auch 
dem unpolitischsten .Bürger auf An
hieb klar sein mußte, ~ohin hier 
der Hase l aufen sollte. Natürlich 
- und kaum der Erwähnung wert -

STOP CLOWNING 
AROUND! 

stieß auch die Polizei und Kripo 
ins gleiche Horn, \~obei getrostje
der be·i der t4el)rheit der Bürger, 
jenem "Rübe-ab"-Potential, auf Ver
ständnis und Wohlwollen rechnen 
konnte, nachdem man ihnen mit dem 
Slogan: "Oie Sch1·1erverbrecher sol
len j etzt auf die Bevölkerung los
gelassen werden", zuvor erst so 
richtig eingeheiz t hatte . 
Obwohl oder gerade, weil ... -
auch in Berl in die F.O.P. bei den 
nächsten Wahlen (10.3 .85) kaum ei
ne Chance hat die 5 ~-Grenze zu er
reichen, benutzte unser '1 i bera l er' 
Justizsenator (seine Liberalität 
scheint weit rechts vom rechten 
COU-Flügel angesiedelt zu sein) die 
auf dem Tablett servierte Gelegen
heit, sich profilierend als l·loral 
apostel aufzuspielen, einen 'wohl 
l'leislich' offenen Brief an denBer-
1 i ner SPO-Favori ten und Spi tzenkan
didaten Or. HansApel zu schreiben , 
um vielleicht doch noch ein paar 
Stimmchen für seine Partei zu ret
ten. Wer jedoch seine jetzige Ju 
stiz-Politik kennt und sich dabei 
an die\~ahlversprechender F.O.P. zum 
Thema Strafvo 11 zug ("Thesen") er
innert , der kann den nachfolgend 
abgedruckten Brief nur richtig in
terpretieren und seine eindeutigen 
Schlüsse daraus ziehen: Zu offen
sichtlich i st das eingeleitete Ma
növer . 

Herrn Bundesminsister a . D. 
Dr . Hans Apel, MdB 

Rögenfeld 42 c 
2000 Hamb\l.rg 67 

Sehr geehrter 'Herr Dr . Apel! 

Erlauben Sie mir, daß ich mich an 
Sie in Ihrer Eigenschaft als Spit
zenkandidat der Sozialdemokrati
schen Partei Deutschlands für das 
Amt des Regierenden Bürgermeisters 
in Ber lin wende, nachdem im TAGES
SPIEGü. vom 28 . September 1984 über 
einen gemeinsamen Entwurf für 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen 
(Teil des Abschlußberichtes) der 
Enquete- Kommission des Abgeordne
tenhauses von Berlin über die Be
treuungsarbei t im Berliner Straf
voll zug berichtet worden ist . 

Die gemeinsam von A1 und SPD era r
beitete Stellungnahme, die noch 
der Beratung in der Enquete- Kommis
sion bedarf, stellt - soweit ich 
dies übersehen kann - die erste 
größere politische Gemeinschaftsak
tion beider Parteien dar. Ich füge 
diesem Schreiben eine Fotokopie der 
"Schlußfolgerungen und Empfehlun
gen" sowie eine Fotokopie der im 
TAGESSPIEGEL vom 28 . September 84 , 
in der BERLINER HORGENPOST vom sel
ben Tage und in der TAGESZEITUNG 
vom 27 . September 1984 erschienenen 
Artikel bei . 

Die genannten "Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen" enthalten eine 
völlige Abkehr von der auch von der 
SPD bisher mitverantworteten Voll
zugspolitik und von den Grundlagen 
des Strafvollzugsgesetzes, das der 
Deutsche Bundestag in der Zeit der 
sozial-liberalen Koalition bekannt
lich einstimmig verabschiedet hat . 
So verlangt das Papier langfristig 
die Abschaffung der Freiheitsstrafe 
(Seite 17; " ... stationäre Sanktio
nen sind deshalb abzuschaffen") ; es 
möchte die Verhängung und den Voll
zug von Strafen weitgehend entbehr
lich machen und anderen Stelle den 
(offenbar zivi.lrechtlichen) Inter
essenausgleich zwischen Opfern und 
Tätern setzen; schließlich soll der 
Behandlungsvollzug und insbesond e
r e die Sozialtherapi e , für deren 
Ausbau sich gerade die SPD-Bundes
tagsfraktion einsetzt, aufgegeben 
werden ; darüber hinaus sollen die 
auch zur besseren Differenzierung 
descVollzugs notwendigen Bauvorha
ben gestoppt und die zum Schutze 
der Öffentlichkeit notvendigen Si
cherheitsmaßnahmen entscheidend 
eingeschränkt, wenn nicht abge
schafft werden . 

Ich beschränke mich hier auf diese 

J>Cl~Y td e • rdJä1.ds 
'<ber tWc~ "' ,c,~t >t<elt Y 

lt.l" 3b"ek bo-le 
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wenigen Hinweise, da ich der Debat
te im einzelnen, die im Abgeordne
tenhaus noch geführt werden muß , 
nicht vorgreifen will. \~ie Sie viel
leicht noch wissen, habe ich sowohl 
als Vorsitzender der F. D.P.-Frak
tion des Abgeordnetenhauses bis 
April 1975, als Vorsitzender des 
damaligen Justizausschusses des Ab
geordnetenhauses bis zum selben 
Zeitpunkt und als Senator für Ju
stiz in der Berliner sozial-libera
len Koalition als solcher wenn 
auch nur für kurze Zeit in den Jah
ren 197 5 und 1976 - Verantwortung 
und :!-titverantwortung für den Berl i 
ner Strafvollzug getragen und kenne 
nicht nur die Haltung des der SPD 
angehörenden von mir hoch geschätz
ten und leider frühzeitig verstor
benen Justizsenators Horst Korber, 
sondern auch die Vollzugspolitik 
der SPD-Fraktion des Abgeordneten
hauses seit mindestens Februar 
1963, die gemeinsam mit der F.O. P. 
alle politischen }taßnahmen und Ini-

~ tiativen fü r den in der Bundesre
-~ publik Deutschland beispielhaften 

1t Berliner Vollzug vertreten hat. 

Zum gleichen Zeitpunkt, da AL und 
SPD in ihrer ersten Gemeinschafts
aktion eine - man muß mit dem AL
Abgeordneten Kunzelmann sagen -
"radikal veränderte" Verbrechensbe
kämpfung vorschlagen, bemüht sich 
der Ihrer Partei angehörende hessi 
sche Justizminister um die Bewilli
gung des Baus neuer Vollzugsanstal
ten und kämpft die der SPD angehti
rende Hamburger Justizsenator in we
gen des VotvUrfs mangelnder Sicher
heit in den Hamburger Vollzugsan
stalten um ihr politisches Überle
ben. 

Ich bitte Sie daher, sowohl im In
teresse eines geordneten Vollzugs 
wie auch im Interesse der arbeiten
den und rechtst r euen Bürger unserer 
Stadt um ~litteilung, ob von Ihnen 
die in dem gemeinsamen Papier von 
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AL und SPD vertretene Fundamental
opposition Ihre Billigung findet. 

Bitte, haben Sie Verständnis dafür, 
wenn ich dieses Schreiben der Öf
fentlichkeit zugänglich mache . 

Ubrigens habe ich es sehr bedauert, 
daß Sie Ihre Ankündigung nicht 1~ahr 
gemacht haben, sich durch Besuche 
der Ber liner Senatsverwaltungen 
über die besonderen Probleme Ber
lins informieren zu lassen . Viel
leicht hätte Sie ein solcher Be
such in der Senatsverwaltung für 
Justiz dazu veranlaßt, den unver
ständlichen Angriff von AL und SPD 
auf den Berliner Vollzug und damit 
auf die Sicherheit unserer Bürger 
zu unterbinden. 

~lit freundlichen Grüßen 

~.~ 
(Senator für Justiz) 
Berlin, den I. Oktober 1984 

\-lie nicht anders zu er\"/arten, gab 
die Justizverwaltung gleich e1ne 
ihnen passende Pressemitteilung da
zu über ihren Ticker, in der auch 
wieder promptdieÄngste in der Be
völkerung benutzt wurden, indem man 
die 'losgelassene' Schwerverbre
cher-Version u.a. bemühte, um ein
deutig einseitig zu 'informieren' . 
Das war am 1. Oktober 1984 . 

Der Pressewald in Berlin sah am 2. 
Oktober dementsprechend aus, und 
"Li eschen t4üll er" konnte beim Lesen 
ihrer Zeitung (~1obei wir die TAZ
Leser ausschließen) voller Angst 
der Vision nachhängen, daß SPD und 
AL 1 aut Aussagen der Regierungspar
teien den Rechtsstaat abschaffen 
wollten , um das Chaos zu kreieren . 
Dfe Wahlkampf-Propaganda, so kann 
man sagen, fiel auf fruchtbaren 
Boden. 

Die vom SPD-Sprecher (Wilhelm \4ie
greffe) am 2. Oktober 1984 formu-
1 ierte Presseerklärung : "SPD \."eist 
Angriffe Oxforts zurück", in der er 
darauf him·1ies , daß das in Frage 
stehende Papier bisjetzt weder be
raten noch be1."i 11 igt worden sei, 
konnte die so geschickt aufgewühl
ten Gemüter allerdings nurunzurei
chend beruhigen. Auch nicht das De
menti, "nachdem es sich nicht um 
ein gemeinsames Papier der SPD und 
AL handeln würde" . Dies jedenfalls 
~rurde einem klar, nachdem auch am 
3. Oktober 1984 die Zeitungen zwar 
das Dementi brachten, jedoch ein
deutige Tendenzen aufwiesen. Die 
Ausnahme natürlich auch hier wie
der die TAGESZEITUNG. Richtiggehend 
'wohltuend' unterschied sich da so
gar eine Presseerklärung der Ge
werkschaft "ötv", die durch Teile 
ihrer Mitglieder ja besonders mit 
dem zur Diskussion stehenden Thema 
vertraut ist. Logischer1veise herr
schen hier die Interessen der Voll 
zugsbediensteten vor, doch sind 
diese wenigstens teilweise mit de
nen der Insassen identisch. Komi 
schen~eise. Was fehlt, ist eben ei
ne eigene Gewerkschaft, eine Ge
werkschaft der Inhaftierten. Doch 
hier erst einmal die Erklärung der 
"ötv": 

GEWERKSCHAFT ÖFFENTLICHE DIENSTE, 
TRANSPOR'!' UND VERKEHR L'l DGB 

PRESSEERKLÄRUNG 
"ötv": Oxfort, AL/SPD auf Irrwegen 

Bei der Diskussion über den Berli
ner Strafvollzug handelt es sich 
weitgehend um Forderungen zur Ver
besserung des Justizvollzuges , die 
vor Jahren von der Gewerkschaft 
"ötv" erhoben und in Ansätzen ver
wirklicht wurden. In dem 'Knastpa
pier' ~rorden jedoch sinnvolle For
derungen durch pseudoprogressive 
Thesen verfälscht. So löst z . B. ei
ne Diskussion über eine Gesellschaft 
ohne Gefängnisse keine der heute im 
Justizvollzug bestehenden Probleme . 
Ein Justizsenator, der sich in sei
ner Kri't:ik an solchen Thesen orien
tiert, übersieht die positiven 
Kernpunkte dieses Papiers. 



"•unabdingt.ar' ist '!s, die Al'lstalc-:n 
zu entlasten und Ge:angene nicht 
länger in 1-lassen':Juartiere~ z;..sam
menzupferchen _ \olir fordern r.icht 
blindlings einfach neue Anstalts
bauten . Wir sehen durchaus die Ge
fahr, daß neue Haftplätze zu einer 
erhöhten Nachfrage und schließlich 
zu noch höherer Belegunq führen 
können . Die Erhöhung der Berliner 
H.aftraumkaoazitär. ''lirtl von uns nur 

~ -
begrüßt, sofern diese zu einem l.;e -
sentlichen Ausbau des offenen Voll
zuges einschließlich des Freigangs 
führt und im geschlossenen Vollzug 
mehr Differenzierung ermöglic ht", 
erklörte der stellvertretende Vor
siezende der Ge"Nerkschaft "ötv", 
Kurt Lange . 

Es befremdet , daß die berufliche 
Lage der t-!itarbeiter des Vollzuges 
in dem Gefängnispapier mangelhaft 
beschrieben wird. So kann es nicht 
hingenommen werden, daß Vollzugs-

beamte als Aufstiegsvoraussetzung 
die Fachhochschule für Sozialarbeit 
besuchen sollen. Laufbahnen müssen 
vielmehr generell durchlässig ge
macht werden . 

Die baulich- technische Ausstattung, 
z . B. des Neubaus der VAfF (Voll
zugsanstalt für Frauen) , ist offen
bar auf Zeiten des Terrorismus zu
rückzuführen . Bewachungstürme für 
den Frauenvollzug sind ein Unding . 
Sie zudem unter Verdünnung des Per
sonals der Männeranstalten beset-zen 
zu wollen (37 ~litarbeiter) , läuf,t 
behandlungsorientierten Grundsätzen 
zuwider. Lange sagt: "11ir fordern 
daher nochmals, den Vollzugsdienst, 
der Betreuungsdiensc ist , von blo
ßen Außen- und Sicherungsdiensten 
zu befreien. Wir bedauern, daß 
durch derartige Veröffentlichungen 
profilierungssüchtiger Politiker 
erneut verzerrte Darstellungen des 
Justizvollzuges erfolgen . IYir "-'<U:

nen davor, den Justizvollzug zum 
Wahlkampfthema zu mißbrauchen 
denn wohl allen Parteien sind bun
desweit Versäumnisse nachzuweisen ." 

Eine ausführliche Stellungnahme der 
Gewerkschaft "ötv" Berlin wird dann 

ersce~l ~ ·,;~rden, ·.·:enr-. das Papl.er 
1e~ E~~ue~e-:~~~1ssio~ den ~icar
beicern des Juscizvollzuges vor
ll.egt . Alle Jeczt abgegebene!"! Stel
lungnahmen beziehen sich auf in 
der Öffentlichkeit diskutieret Aus
züge aus dem BerlCht der Enquete
Kommission. 

"ötv" Berl1n 
Presses;;;elle +++•->--.-+ •,:erner ruhnke 

Und genau damit kommen wir zum Kern 
der Angelegenheit, zu einemgemein
samen Nenner, wenn man so will: 
Durch die (nicht nur} vom Justizse
nator hochstilisierte Anjst - mit 
Blick auf die kommenden Wahlen -
vergißt man anscheinend, die posi
tiven Kernpunkte des Papiers einer 
näheren Betrachtung zu unterziehen 
bzw. unterläßt man dies bewußt , 
weil es einfach nicht in das poli
tische Konzept paßt. Und schon gar 
nicht jetzt! Der Kampf um die~1acht, 
Ansehen (?) und Pfründe läuft auf 
vollen Touren, und im Moment sind 
wir - die Gefangenen - wie so oft 
nur Mittel zum Zv1eck, wobei der 
Zweck bekanntlich all e Mittel zu 
heilen scheint. 
In Sachen Enquete-Kommission ging 
es indessen weiter. CDU und F.D.P. 
brachten i h r gemeinsames Pa
pier ein, das allerdings nur in 
ganz schwachen Ansätzen mit dem der 
AL/SPD zu vergle ichen ist und bei 
dem besonders auffällt, daß man 
sich beispielsweise unter der Ru
brik 'Personalwirtschaftl iche t~aß
nahmen' um di-e 
- funktionsgerechte Besoldung der 

Leiter der Justizvollzugsanstal
ten; 

-Bewilligung weiterer Werkbeamter 
zur Ei nführung von Schichtarbeit 
in Justizvollzugsanstalten; 

- Bewi 11 i gu ng von Persona 1 zur Be
aufsichtigung von Arbeitskomman
dos 

kümme rn wi 11. (Das voll ständige Pa 
pier - wir besitzen zur Zeit nur 
Auszüge davon -veröffentlichen vli r 
in einem der nächsten LICHTBLICKE.} 

:• ~"("'•:·-·' '·'--._~;-"" 
~· 

• \ 

Bei der Unterschi edl i chke i t der po
litischen Vorstellungen waren nicht 
nur die getrennt erarbeiteten Pa
piere vorauszusehen, sondern auch, 
daß man letztlich vtohl gar keinen 
gemeinsamen Level finden würde. 
Di e Oberschrift des TAGESSPIEGELS 
vom 11. Oktober 1984: "Kommission 
zum Strafvollzug wegen Stimmen
gleichheit ohne Schlußbericht", be
vlahrheitete diese Befürchtungen und 
stellte klar, "daß die vom Abgeord
netenhaus 1982 eingesetzte Enquete
Kommission bei ihrer 25. Sitzung 
mit einem 'Patt ' gescheitert war. 

30 Monate Arbeit umsonst? Wursch
telt man jetzt im Strafvollzug so 
weiter wie bisher? Jeder wei ß nur, 
daß es eine ganze Reihe dieser und 
ähnlicher Fragen gibt, die auf bal 
dige Antwort warten. Gerade uns 
wird man sie aber sobald nicht ge
ben , auch nicht geben wollen . 
Der 'Fa 11 Or. Vo 1 ker Leschhorn' ist 
heute bei den meisten vergessen , 
verdrängt worden, die Papiere der 
Enquete-Kommission werden es wohl 
auch bald sein. Daran sollten wir 
alle denken, wenn es per Briefv1ahl 
unser 'Dankeschön' zu verteilen 
gilt - viertausendmal! Haben vlir 
auch sonst nichts zu sagen, so ist 
das zum 10 .3.1985 anders. Ganz an
ders. Tragen wir also durch unsere 
Stimme mit dazu bei , daß Resozia 
lisi erung nicht nur ein Schlagwort 
bleibt und dementsprechend zu jeder 
passenden oderunpassenden Ge 1 egen
heit mißbraucht wird , sondern sor
gen wir mit dafür, daß durch posi 
tive Veränderungen im Strafvollzug 
zur reellen Möglichkeit wird, was 
heute im Grunde genommen verwehrt 
ist: Wiedereingliederung in die Ge
se 11 scha ft . 

Der nächste Justizsenator sollte 
deshalb auch sein, was der heutige 
nur vorgibt : liberal - und den 
Problemen des Strafvollzugs gegen
über aufgeschlossen. 

-war-
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GEDANKEN EINES JUSTIZBEOIENSI'ETEN 
ZU EINER SEELISCHEN NOTLAGE 

In meiner Eigenschaft als Jus tizbe
amter kam i ch heute in einen seeli
schen Zwi e spalt . Ich wurde in einen 
rechtsfreien Raum meines Ermessen
spielraums genötigt , der durch un
zweideutige Anordnung besei~igt 

werden könnte . 

Betonen möchte ich an dieser Stel
le , daß e s mir als Weisungsgebunde
nen nicht zusteht , an den mir über
geordneten Organen Kritik zu üben . 
Doch sollte nicht übersehen werden, 
daß durch lückenhafte Anordnungen 
der weisungsgebundene Beamt:e in ei
ne seell.sche Krise geraten kann . 

Jeder Beamte hat ein hohes Maß mo
ralischer Verantwortung und e rzie
herischer Funktion auszuübe~. Der 
Gefangene , der einen zweifelnden 
Beamten vor sich zu stehen ·.veiß, 
wird diesem Bediensteten nicht je
nen Gehorsam entgegenbringen , den 
er zu bringen haben sollte . Er wäh
nen möchte ich noch, daß ich von 
Ehrfurcht erfüllt bin von unseren 
Gesetzen und Weisungen , die eindeu
tig schei den in richtig und falsch . 
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Ooch he·,u:e ;nitt.ag '"'-tr de icn in e i
nen Ver :'al: ;;er·.:1c i<el ~. ä-er :nich 
::ragen l äß t:, ob eine ri::::-.t:Lge ~.;ei

sung : u :: Kosten e1.ncr a näer en rlch
t: igen Weisung aufgehobe~ werden 
dar f . 

Als ich zu<;~ri :: , rie :' de r Gefangene 
:·le.:.er e1n energisches "HaLt !" und 
: r ag-ce : " ~·:as · ... ·ollen Sie?" 

Ge•;oh."'t , eil'l\1andfreie Ant:worten z u 
geben , en:iderte iCh : "Das Telef on 
1-:egste ll en . " 

'Kreati , ._Teil' ist uns schon fast :ur lieben Gei\'Ohnhei t geworden, 
h'enn man das nach nur drei Ausgaben dieser Art bereits so be:eichnen 
kann . 'Aufgemacht' wird dieser Teil des LICIITBLICKS diesmal mit einer 
Erzählung von Peter F e r a r u , die er uns liebens1,rürdigen veise zur 
Verfügung stellte . 

Kur:biographie: 

Pe ter F e r a r u ,,urde 194- in Friedberg geboren . Er besuchte die 
Schauspielschule in 1\'iesbaden. Seit 11 Jahren befindet er sich jetzt 
i m Knast; seit sieben Jahren schreibt und veröffentlicht er . Unter an
derem ist von ihm bis jet:t erscl1ienen: 

"Das ~lesser der Hoffnung" (Roman) , "Der Einschnitt" (Erzählungen) , "Die 
Zeichen am Himmel" (Erzählungen) , ''Nicht das ganze Leben" (Er zählungen) , 
"Wozu . . . ?" (Gedichtband) , "Die Gruft" (Hörspiel) , "Schöne heile lvelt" 
(Lyrik-Grafik-~lappe) , "Die Kunst den Knast im Kampf zu kaufen" (Ton
Cassette) und "Lebenslänglich" (Feature) . Peter F e r a r u ist Mit
glied im Verband deutscher Schriftsteller (VS) und nebenbei Herausge
ber von LitSignale . 

Der Rest des 'Kreativ-Teils ' ist ' Quer- Beet ' und enthält Gedichte undGe
schicht ' chen , die uns persönlich zugesagt haben und von denen wir mei
nen , daß auch andere Inhaftierte etlvas davon haben \ver den. Viel Spaß 
bei diesem Teil des LICHTBLICKS - und eine gehörige Portion :-.lachdenk
lichkeit , die in jedem Fall angebracht s ein 1rird. 

Heute vormittag bekam ich den Be
fehl , meinen Dienst im städtischen 
Krankenhaus zu verbringen . Dort lag 
ein gewisser Häftling Meier, um ope
riert zu ·.verden . Unser Raftkranken
haus war für einen derartigen Zt1eck 
nicht eingerichtet. 

Gegen net.in Uhr betrat ich das Kran
kenzimmer . Zu meinem Erstaunen be
merkte ich neben dem Krankenbett 
des Gefangenen einen Telefonappa
rat . Befragt, woher er sei und mit 
we ssen Genehmigung er install~ert 
wurde, erklärte der Häftling ~Ieier, 
dies wäre ein Krankenhaus-Telefon . 
Oie Unkosten, somit die Telefonge
bühren , gingen zu seinen Lasten . 
Meine sofortige Nachforschung er
gab, daß der Gefangene ausreichend 
Geldmittel an der Kasse der Kran
kenhauses hinterl ege hatte, um die 
Telefonkost-en zu decken . Fernerh i n , 
daß es für dieses Raus normal s ei, 
Pacienten ein Telefon zu überlas
sen . 

Zwei Stunden später führ t e der Ge
fangene ein ~elefongespräch . Mein 
Blick auf die Ohr zeigte an , daß es 
länger als die - gemäß der Dienst
anweisung - erlaubten :'ünf Minu ten 
dauerte . Nach Beendigung des Ge
sprächs ging ich au: das Bett des 
Gefangenen zu, um das Telefon in 
die hintere Ecke des Raumes zu stel
len . 

I n irritie r end heftiger Form, gab 
er zurück : "'ilie so?" 

Daraufhin belehrte ich ihn über sei
ne Lage als Häftling und meine Funk
tion folgendermaßen : "Im Gefängnis 
dürren Sie nur einmal am Tag, ins
gesamt zwei mal die ~~oche telefonie
ren . Die Dauer des Telefonats darf 
fünf Minuten nicht überschreiten . 
Auch wenn Sie in einem öffentlichen 
Krankenhaus sind , so s i nd Sie doch 
weiterhin ein Gefangener . Somit un
terliegen Sie der Anstaltsordnung 
und müssen meinen Weisungen wider
spruchslos Folge leisten . " 

Normalerweise vermeide ich vertrau
liche Gespräche mit Gefangenen . In 
diesem Fall schien mi r seine Krank
heit - er litt an Nierensteinen -
Anlaß zu sein, einen menschlichen 
Ton in meine Rede zu bringen . 

Ungeachtet dessen gab der Häftling 
heftig zurück: "Erstens bin i c h im 
Krankenhaus und zweit~"'s zahle ich 
die Gespräche . " 

Er schien mich nicht vers tanqen zu 
haben. Es ist meine Aufgabe, Häft
linge zu belehren . Ich wiederholte, 
diesmal eine Tonlage schärfer : " Sie 
kennen die Vorschrift! Ein Telefo
nat am Tag, höchstens zwei in der 
Woche . " 

Er schau te mich an . Betont ruhig , 
meinte er : ''Ich sehe ein , im Knast 
könnte ich durch lange Telefonate 
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den Apparat blockieren. Oder durch Er schaute mich selts~ ar. "Da~n o~ch verhalten werde, ich mußte 
meine Tele=onat.e ~~icht.ige Dienst- bestehe ich daracf", sag~e er ll'1d mich gegen ÖJ.e Dienst.vorschrift 
gespräche verunmöglichen . Alles lächel;:e, "daß dle 'l'ür des Kran~en- verge!":en . 
einsichtige Dinge . Aber ich o1n z unmers 1o1m 22 Uhr verschlossen w1rd, 
nicht im Knast. Dieses Telefon ist Gitter vor das Fenst.er gezogen l-ler-
ausdrückl ich für dieses Zimmer . Al- den und um 24 Uhr das Lieht ge-
so , ·.-~as soll ' s?" löscht wird . Außerdem muß ein Guck-

Er wollte Schwierigkeiten machen. 
Unter Androhung einer dienstlichen 
Meldung versuchte ich ihm eindring
lich das Verbotene seiner Handlung 
klar zu machen: "Es geht nicht. um 
Blockaden . Sie $ind und bleiben ein 
Gefangener, ungeachtet der Öffent
lichkeit , bis zum Tage Ihrer Ent
lassung. In dieser Zeit unter liegen 
Sie unseren Vorschriften . Hüt:en Sie 
sich vor Widerstand, e r könnte un
geahnce Folgen nach sich ziehen." 

I ch gebe zu, im Normalfa ll wäre der 
Widerstand des Gefangenen durch 
einfache körperliche Gewalt zu bre
chen gewesen . Hier aber, einem Bett
lägerigen ge genüber , scheute ich 
mich , derartige Mittel anzuwenden . 

Er nutzte die Lage sofort aus . "Ge
gen welche Vorschrift über die Si
cherheit und Ordnung verstoße ich, 
wenn ich im Krankenhaus mehr als 
einmal telefoniere? Wer '"ird ge
schädigt? Welche Sicherheitsbelange 
berühre ich? Jede Anordnung ha~ ei
nen Sinn . i1o l.~.egt hier der Sinn?" 

Vorschriftsmäßig erwiderte ich : 
" Ich warne Sie! Befolgen Sie meine 
Anordnung , sonst ... " Bier jedoch 
stockte ich . Es mußte weiter lau
ten: " .. . sonst wird gegen Sie so
fort vollziehbarer Arrest ausge
sprochen." Aber das ging ja nicht. 

sofort fragte er nach : "Ich bin ein 
Häftling? Egal wo ich bin? Die Vor
schriften gelten auch hier?" 

Dem lobenswerten Entschluß , sich in 
die staatliche Gewalt zu fügen, 
konnte ich nur milde unterstützen: 
"So bitter es für Sie ist , ja!" 

loch in die Krankenhauscür gebohrt 
werden . Sie wissen, ich habe das 
Recht auf einen ._.erschlossenen 
Ha!:t:.rau:n." 

Ich horchte auf. Was hatte er ge
sagt? Wollte er drohen? Ich muß ein 
fragendes Gesicht gemacht haben , 
denn er •,•iederhoi te: " Ich habe den 
Anspruch auf einen verschlossenen 
Haftraum . Wenn Sie mir das Telefon 
wegnehmen, schreie icb so lange , 
bis mein Recht auf die verschlosse
ne und verriegelte Tür erfüllt ist , 
klar?" 

Mein Mund muß wohl offen gestanden 
haben . Ich spürte , wie er sich 
plötzlich schloß . Dann besann ich 
mich meiner Pflicht und belehrte : 
"In einem Gebäude, das nicht Eigen
tum der Justizverwaltung ist, dür
fen keinerle~ bauliche Veränderun
gen vorgenommen werden . " 

Der Häftling kreischte: "Sie verwei
gern mir mein Recht auf eine ver
_schlossene Zelle? Dann haben Sie 
auch nicht das Recht , auf die Tele
fonanweisung zu bestehen . Wenn ich 
die Anordnungen befolgen soll, dann 
müssen Sie vorbildlich sein." 

Nun wurde ich doch unruhig . Von sei
nem Standpunkt aus gesehen hatte er 
recht . Sobald ich meiner Weisung 
nachginge und ihm das Telefon weg
nähme , ~~rde er auf meine Dienst
pflich~ unddamit auf seine verrie
gelte Zellentür bestehen . Letzteres 
aber war unmöglich. Ließ ich ihm 
aber die Gewähr des ständigen Tele
fonierens, würde ich mich automa
tisch eines Weisungsverstoßes 
schuldig machen. l'iie auch immer ich 

Es fiel mir sch1·1e.r, den Z•.-1ei fel und 
die quälende Frage zu überw~nden . 

Angesichts der Tatsache , daß es ei 
ner sofortigen Entscheidung bedurf
te , entschtoß ich mich, keine Ent-
Scheidung zu treffen und den rechts
freien Raum zu belassen . ."ie er war . 
Anders ausg~drückt : Ich ließ dem 
Gefangenen das Telefon . Mit den I-/or
ten : "Dann lassen wir ' s halt 1~ie 
es ist", drehte ich mich um . 

~leinen Gewissenskonflikt minderte 
ich mit dem Trost, daß an dem Um
stand des Verstoßes gegen eine 1-le~ 

sung, die Just.iz als Administrat~on 
beteiligt war. Es geh1:. nicht an, daß 
Justizbedienstete durch nicht ein
deutige Weisungen, in rechtsfreien 
Räumen in derart tiefgreifende Ver
unsicherung gedrängt •,;er den . Gleich 
nach der Rückkehr heute abend in 
die Haftanstalt, entwarf ich ein 
Schreiben an meinen weisungsbefug
ten Vorgesetzten , in dem ich mei
nen Gewissenskonflikt schilderte . 
Zugleich bat ich um Versetzung in 
den Innendienst , um derartigen 
Z~;eifeln nicht länger unterwerfen 
sein zu müssen. Erst wenn die Ju
stiz alles unter Kontrolle hat und 
überall, an jedem Ort Gehorsam er
warten kann, wird die Anfälligkeit 
für seelischen Zwiespalt und dienst
schädlicher Verwirrung von Justiz
beamten überwunden sein . 

Peter F e r a r u 

Aus dem Abseits 
die nur am tage schlafen können 
die leben in der nacht 
die verkaufen ihren körper 
die nadeln in die venen bohren 
die mit den hungrigen augen 
die reste fressen 
die saufen und kotzen und schreien 
die ihr abschaum nennt 
die ohne dach über dem kopf 
die nur den himmel kennen 
die mit der dumpfen wut 
die nicht wissen warum 
die auf der flucht 
die angst ausfüllt 
die ihr scheitern laßt 
die keine hürde nehmen 
die niemals helden werden 
die längst verstummt sind 
die immer auf der suche sind 
die kein ziel mehr haben 
die ihr verachtet 
sind menschen 
und was seid ihr? 
(Peter JUrgen B o o c k ) 
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Qummheit ist ein gefe,rlicne~er 

feind des Guten als 3oshei: . Gege, 
das Böse lSß: sicn protestier-e- . es 
läßt sich bloßsteller- , es 1<33.: sie·, 
not"'alls '1\it Ge.·1alt ve:::-hindern, das 
Böse trägt immer den Keim der 
Selbstzers~örung in sicn, indem es 
mindestens ein Unbehagen im f1en
schen zurückl~ßt . Gegen die Dumm
heit sind •.<Jir wehrlos . Weder mit 
Protesten noch durch GeHalt läßt 
sich hier etwas ausrichten: Gründe 
verfangen nicht ; Tatsachen, die dem 
eigenen \/orurteil .. :idersprechen, 
brauchen einfacn nicnt geglauct zu 
.~erden -. in solchen Fäller Ylird der 
Durrme sogar rritisc:-o -, und ~·Jenn 

sie unausweichlich sind, ~~oönnen sie 
einfach als nich~ssagende Einzel
fälle beiseitegeschoben werden . 
Dabei ist der Dumme im Unterschied 
zum Bösen restlos mit sjch selbst 
zufrieden; ja, er wird sogar ge
fährlich , indem er lei~ht gereizt 
zum Angriff übergeht . Daher ist dem 
Dummen gegenüber mehr Vorsicht ge
boten als gegenüber dem Bösen . Ni"
mals werden wirmehr versuct,en, den 
Dummen durch Gründe zu überzeugen; 
es ist sinnlos und gefährlich . 

Um zu .~Jissen , wie wir der Durrvnheit' 
beikommen können , müssen wir ihr 
Wesen zu verstehen suchen . Soviel 
ist sicher , daß sie nicht wesent
lich ein intellektueller , sondern 
ein menschlicher Defekt ist . Es 
gibt intellektuell außerordentlich 
bewegliche r1enschen . die durrvn sind, 
und intellektuell sehr Schl·lerfäl
lige, die alles andere als dumm 
sind . Diese En~deckung machen wir 
zu unserer Jberraschung anläßlich 
bestirrmter Situationen. Dabei ge
winnt man weniger den Eindruck, daß 
die Dummhai ~ ein angeborener Defekt 
ist, als daß unter bestimmten Um
ständen die Menschen dumm gernecht 
werden , bzw . sich dumm machen las
sen . Wir beobachten weiterhin , daß 
abgeschlossen und einsam lebende 
~ansehen diesen Defekt seltener 
zeigen als zur Gesellung neigende 
oder verurteil~e ~ansehen und Men
schengruppen . So scheint die Dumm
heit vielleicht 1·1eniger ein psy
chologisches als ein soziologi
sches Problem zu sein . Sie ist ei
ne b.esondere Form der Ein'llirkung 
geschichtlicher Umstände auf den 
Menschen , eine ~sychologische Be· 
gleiterscheinung bestimmter äuße
rer Verhältnisse . Beigenauerem Zu
sehen zeigt sich , dp8 jede äußere 
Machtentfal tung , sei sie politischer 
oder religiöser Art , einen großen 
Teil der ~enschen ~t Dummheit 
schlägt . Ja , es , at den Anschein, 
als sei das geradezu ein soziolo
gisch-psychologiscnes Gesetz . Oie 
f1acht der einen braucht die Dumm
heit der anderen . Der Vorgang da
bei ist nicht der , daß bestimmte -
also etwa intellektuelle - Anlagen 
des Menschen plötzlich verkümmern 
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s tamnhe im 

stamnheim 
ist nur aus beton 
neutraler baustoff 
fur hochhäuser, bunker und futtersilos 

stammheim 
ist tocsicher 
im siebten stock wurde das 

'"; 
' . 
-"-~ 

mit schwäbischergründlichkeitbewiesen 

staiMlhe im 
ist auch architektur 
mit Fassungsvermögen, billig und außerhalb 
vor der eigenen tür hat man sowas ja nicht gern 

s talMiheim 
ist ein modell 
der verteidigung des rechtsstaats 
mit allen zu gebote stehenden mitteln 

stammheim 
ist unter anderem 
im ausland so bekannt 
wie bergen-belsen, blitzkrieg und berufsverbat 

stamnheim 
ist nicht zuletzt 
eine tradition in deutschland 
bei der verdrängung immer noch erheblich ist 

stammheim? 
das sind doc h all es gerUchtel 

( Peter Jürgen B o o c k ) 

oder aus~allen, sondern daß unter 
dem übe~Aältigenden Eindruck der 
Machtentfaltung dem· ~ienschen seine 
innere Selbständigkeit geraubt wird 
und daß dieser nun - mehr oder we
niger unbe1vußt - darauf verzichtet , 
zu den sich ergebenden Lebenslagen 
ein eigenes Verhal~en zu finden . 
Daß der Dumme oft bockig ist , darf 
nicht darüber him~egtäusch!3n . daß 
er nicht selbständig ist . Man spürt 
es geradezu im Gespräch mit ihm, 
daß man es gar nicht mit itm selbs~ . 
mit ihm persönlich. sondern mit 
über ihn mächtig ge.·JOrdenen Scnlag
worten, Parolen etc . zu ~un hat. 
Er ist in einem Banne , er ist ver
blendet , er ist in seinem eigenen 
Wesen mißbraucht , mißhandelt . So 
zum 1villenlosen Instrument ge~;oror

den , wird der Dumme auch zu allem 
Bösen fähig sein und zugleich un
fähig , dies als Böses zu erkennen . 
Hi~ r l i egt die Gefahr eines diabo
lischen Mißbrauchs . Dadurch werden 

Menschen -~>ür irrmer zugrunde gerich
tet \'U~rdgn Können . 

~~er es ist gerade hier auch ganz 
deutlich, daß nicht ein Akt der Be
lehrung, sondern allein ein Akt der
Befreiung die Dummheit überwinden 
könnte . Dabei ~;oJird man sich damit 
abfinden müssen , daß eine achte 
innere Befreiung in den allenmei
sten Fällen erst möglich vlird. 
nachdem die äußere Befreiung vor
angegangen ist; bis dahin "1erden 
wir auf alle Versuche . den Dummen 
zu überzeugen. verzichten müssen . 
{ .. . ) 
Jietricn Bonhoeffer 
Theologe . Als ~/iders-;:andsi<.ämp-~>er 

hingerichte~ . Lebte vor, 4 . 2 . 19D6 -
9 . 4 . 1945 . 

ei ng telefongesellschaft 
finanziert einen putsch 
ein mann wird auf der straße 
von unbekannten erschossen 
der präsident lügt im fernsehen 
und lächelt dabei weltmännisch 
profis foltern eine frau 
und werden aus s teuerge 1 dern bezah 1 t 
ein polizeibeamterschwört einen eid 
und wird im anschluß befördert 
alles verläuft völlig normal 
wie das au f und ab der aktienkurse 

oder etwa nicht? 
(Peter JUrgen Boock) 
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HEINRICH BÖLL 
Gedichte 

KLAUS STAECK 
Collagen 

Lamuv Ver lag GmbH 
Mart ins traße 7, 5303 Bornheim-Mer
ten , ISBN 3-92 1521-01-7 

Bölls Gedichte sind seiner Prosa 
nah, verwandt dem Geiste und der 
~olortwahl nach , es sind aber auch 
wesentliche Unterschiede wahr nehm
bar . So i st in den Gedichten das 
Wort bedeut end zwangloser und ab
s trakt e r. Abgeleitet von konkreten 
Di ngen der lebendigen Wirklichkeit, 
wi rd es dennoch immer unabhängiger 
von ihnen , als ob es die Anziehungs-

GUNTER ~EUBERGER/mCHAEL OPPER
SK.\LSKI 

CIA in Westeuropa 

Einleitung: Philip Agee 

ß DOll 

kraft der Erde überwinde . In den 
Romanen und Erzählungen dient die 
Wirklichkeit selbst als küns t leri
scher Stoff die Schicksale der 
handelnden Personen, ihr e Lebens
weise , ihr e Handlungen, Beziehun
gen , Gedanken , ihr e Sprache ... Die 
Gedichte s ind Ext r akte der lhrk
l i chkeit, destillierte, gere i ni gt e 
Auszüge ! Ebenso wie im Late i nischen 
hat das \4ort "Spiritus" auch im 
Deutschen die zusätzliche Bedeu
tung "Geist" . Bölls Gedicht e ent
halten den r ektifizierten Geist 
seiner Poesie ; der Dichter kleide t 
ihn in ei nfache konkr ete Wor te ... 
nicht Leinen - Wor t e gibt die Muse 
ihm aus dem Schrank heraus ... 

Lew Kopelew 

i·lit bi s her unveröffentlichen Ce
heimdokumenten der US- Armee fü r 
einen Kriegsfall in Europa 

Lamuv Verl ag GmbH 
~lartinstraße 7, 5303 Bor nheim- :1er
ten, ISB~ 3- 921521 - 59- 9 

Dieses Buch beschrei bt nicht nur , 
wie der US-Geheimd i enst CIA in 
Westeuropa operier t : Agenten tar nt , 
Organisationen gründe t, falsche 
~achrichten fabrizier t , Gewerk
schaf t en schwächen will, Parteien 
finanziert, faschistische Kreise 
unterstützt oder mit dem Bundes
nachrichtendienst zusammenarbei
tet . Es enthüllt darüber hinaus -
und das dürfte nicht nu r die Frie
densbeiJegung inte ressieren - e i ne 
Reihe bisher unveröffent lichter 
Geheimdokumente•der USA : Pl äne fü r 
einen "Präventivschlag" ni e Atom
waffen gegen die UdSSR, fü r den 
Einsat z voq biologischen und che
mischen i~affen im "Verteid i gungs
fall" , für die "Bef r eiung" der DDR 
und CSSR bei gl eichzeitiger Ver
hinderung der Wiederver e i nigung 
Deutschlands ... Im vorl iegenden 

••••••••••••••••••• Band werden Li s ten mit den Orten 
veröffent licht, die von US-Atom
wa ffen getroffen \\•erden sollen; sie 
l iegen auch in der Bundesrepublik 
und Österreich! 

Wer dies al les l iest, der kann nur 
noch sagen : Die Kriegspläne der 
USA müssen ver hindert werden! 

Herrad Schenk 

Wirleben 
zusammen· 
nicht allein 
Wohngemeinschaften 

heute . 
~ 

Herrad Schenk 
WIR LEBEN ZUSAMMEN NICHT ALLE IN 

- Wohngemeinschaften heute -
Verlag Kiepenheuer & Witsch , Köl n 
ISBN 3-462-01637-7 DM 14,80 

Wie hat sich die Hohngemeinschaft, 
die .mit den politischen Kommunen 
Ende der 60e r Jahre b·egann, in der 
zweiten Generation entwickelt? In 
den Gesprächen mit Herrad Schenk 
s tellen s ich verschiedene Wohnge
mei nschaften {von Studenten, Be
rufstät igen, Kleinfamilien, älteren 
Menschen und Landkommunen) selber 
dar . Kennz eichnend für alle ist, 
daß sie al s Gegenentwurf zur Klein
fami 1 i e weiter versuchen, tradi t i o
nelles Roll enverhalten zu verän
dern, gle ichzei tig aber eine Wen
dung zum Alltäglichen erkennen 1 as 
sen, weg von den früheren Forderun
gen der total en Intimität und Pol i 
t i sierung. Die Wohngemeinschaft der 
80er Jahre hat sich etabliert, aber 
a 1 s Lebensform des Übergangs b 1 ei bt 
s i e offen für Veränderungen, die 
ihre Hitglieder bewegl ich, kommu
nikationsberei t und problembewußt 
macht. 
Herrad Schenk, Soziologin und Au
torin von Romanen und Sachbüchern 
zum Thema Femin i smus und a l terna t i 
ver Bewegung, lebt seit Jahren in 
einer Wohngemei nschaft . 
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Ic~ ~in ein guter ~emokrat 
schon seit je~er: 

Seit mar> das ·~Jieder durfte , 
~Jar icl1 ~Jr Cemo:<ratie . 

Icn haDe mic'"' des~lb sogar viiaderholt .fast zers::ri ::::en 
mi~ ~ei~en ältesten Freund, 

und ic~ sage das auch zu meiner Frau : 
n~Jr die Demokratie 

sind wir jetzt ja alle . n 

~atUrlich mit ~aß , 

da könnte sonst jeder kommen 
und unsere Grundordnung 

bekritteln oder zersetzen . 
Wenn ich die Burschen nur sehe 

habe ic~ schon ganug : 
Den inneren Feind 

muß man auch heute bekämpfen . 

,,Jas Demol<ratie ist , 
das entsc~eidet ~icht dieses Ges:ndel . 

Oie haben gar ~ichts zu sagen! 
Das entsc~eidet einzig die 1ehrheit . 

Sonst vJär e das ja noch ärger als unter Adol f , 
den haben ~,ir im.'"llerhin ge'.·Jät)lt und auch später 

bestätigt durc~ VOlKsabstimmungen . Z~ar. hatte damals 
nicht jeder eine Stimme . Aber ich ~eiß nicht , 

we11n ic'h mich heute umsehe , ob das so schlecht ",ar. 
Ich meine nu r , wenn eine ~ehrheit von uns den Beschluß ~aß:: 

nStimmenentzugn , aucli das ist Demokratie . 

Verbrecher n zum Beispiel kann man ja auch das Stimmrecht 
entziehen , und diese Gammler und roten Unruhestifter 

und Anarchisten sind Tiere . In früheren besser en Zeiten 
wären die einfach vergast worden . Ich will nicht sagen 

daß da nicht manchmal auch schwer es Unrecht geschah . 
Um das zu vermeiden , sind wir ja jetzt ein Rechtsstaat . 

Doch wiP schon der Name sagt , ist ein Rechtsstaat kein Linksstaat : 
Wer ihn angreift , den muß man von rechts wegen unschädlich machen . 

Und wenn die Mehr heit beschließt , dieses Ungeziefer 
nicht länger zu dulden, dann wird ~s eben vertilgt . 

Denn das muß ma11 im Keim ersticl\el"' . "'obald ..:rst. rer Z 'e::-ce ::. 
ungestraf:: laut werden dar~ . is~ allas ver:ore~ . 

.-.ir i1ä1:'ten ·üe standhal-"''"' Können bis 45 
umringt von ~='einde'1 , .~enn nicht das ers::e falsc:1e 

Wort sc~o, bedeL~et hätte : Oie RQoe ab! 

Gewiß . das war zur Stunde der Not . Und die ~ärten 
von damals ~ul::.en ~ir ~ic~t wieder durchmachen müsse, , 

Aber auch wir sind umringt von Ge~ahr.en , 

und Freiheit erfordert den Preis beständiger Wachsamkeit . 
Drum, wer ~eute an unser er demokrati schen Grundordnung rüttelt , 

der darf keiner lei Schonung erwarten von ihr . 

CErich F r i e d ) 
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